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Editorial

Wenn in den Vereinten Nationen am 10. Dezember 2008 der 60. Jahrestag der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte begangen wird, kann wohl bestenfalls eine gemischte Bilanz gezo-
gen werden. Bei der Normensetzung sind die Vereinten Nationen seit 1948 unstrittig weit vor-
angeschritten: Neben der Allgemeinen Erklärung existieren mittlerweile unter anderem neun Men-
schenrechtskonventionen, zahlreiche Erklärungen und Fakultativprotokolle, die fast alle Aspek-
te im Verhältnis Individuum und Staat abdecken. Und bei diesem Stand der Normsetzung wird es
nicht bleiben: Die Verhandlungen, das Recht auf Entwicklung zu kodifizieren, laufen seit vielen
Jahren, bislang allerdings ohne Ergebnis, wie Sabine von Schorlemer in ihrem Beitrag in diesem
Heft beschreibt. Auch nichtstaatliche Akteure, allen voran transnationale Konzerne, sind noch
nicht ausreichend in die Verantwortung gezogen worden. Über den Grad der Verpflichtung von
Privatunternehmen auf die Einhaltung von Menschenrechten besteht seit den neunziger Jahren
ein Streit in den UN. Doch auch hier wird über kurz oder lang eine Einigung erzielt werden, wie
Brigitte Hamm zu berichten weiß. 

Wie aber sieht es mit der Umsetzung der Menschenrechte aus? Die zahllosen Fälle von will-
kürlichen Tötungen, Verschwindenlassen, Folter, Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel, sexu-
eller Ausbeutung von Kindern, religiöser Intoleranz, willkürlichen Verhaftungen, Verletzungen der
Meinungs- und Redefreiheit sowie Vorenthaltungen des Rechts auf Nahrung, Gesundheit und
angemessenes Wohnen, sprechen der Allgemeinen Erklärung Hohn. Christian Tomuschat beschei-
nigt dem System des UN-Menschenrechtsschutzes bei der Durchsetzung der Menschenrechte da-
her auch nur einen eher moderaten Erfolg. Er setzt Hoffnungen in das neue Verfahren der perio-
dischen Überprüfung aller Staaten (UPR) im Menschenrechtsrat. Bertrand G. Ramcharan lenkt
das Augenmerk auf die Vorbeugung von Menschenrechtsverletzungen. Vor allem Menschen-
rechtserziehung könne, würde sie nur in allen Ländern zentraler Bestandteil der Erziehung von
Kindern werden, zu einer neuen Kultur der Menschenrechte führen. Für Manfred Nowak bedarf
das UN-Menschenrechtsschutzsystem dringend und zwingend einer Ergänzung durch einen in-
ternationalen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Idee ist zwar nicht neu, doch der Autor hat
eine Blaupause erarbeitet, mit der nicht nur die bestehenden Hindernisse aus dem Weg geräumt,
sondern auch weitere Probleme bei der Durchsetzung der Menschenrechte gelöst werden könnten.

Die Normsetzung muss und wird 60 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte zweifelsohne fortgeführt werden. Doch das Augenmerk sollte verstärkt auf die Vorbeu-
gung von Verstößen und die Durchsetzung der Menschenrechte gelegt werden. Wie Bertrand
Ramcharan in seinem Beitrag schreibt: »Das genau ist die große Stärke der Allgemeinen Er-
klärung – dass sie uns zum Handeln auffordert, auch wenn die Aufgabe gewaltig erscheint.«

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Anja Papenfuß, Chefredakteurin
papenfuss@dgvn.de
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Trotz der weitreichenden Zustimmung, welche die
internationalen Übereinkommen zum Schutz der Men-
schenrechte erfahren haben, ist die tatsächliche Ein-
haltung der damit verbundenen Verpflichtungen kei-
neswegs gesichert. Die meisten der auf internatio-
naler Ebene eingerichteten Erzwingungsverfahren
besitzen nur eine geringe Durchschlagskraft. Durch
das im Jahr 2008 ins Leben gerufene Verfahren der
Allgemeinen Periodischen Überprüfung (UPR) vor dem
UN-Menschenrechtsrat werden die Staaten selbst
als Hüter der Menschenrechte aktiviert.

In den nunmehr 60 Jahren seit der Verabschiedung der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
am 10. Dezember 1948 haben die Menschenrechte
einen Siegeszug angetreten. Heute bezweifelt niemand
mehr, dass sie zu den tragenden Pfeilern der Völker-
rechtsordnung zählen. Während noch im Jahr 1970
in der ›Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten‹ (Friendly Rela-
tions Declaration)1 die Menschenrechte beiseite ge-
lassen wurden, hat man schon wenige Jahre später,
im Jahr 1975 bei der Verabschiedung der Schlussakte
der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (KSZE) von Helsinki, den notwendigen
Reformschritt vollzogen: Die ›Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten‹ wurde als Nr. VII
in den Katalog der Grundprinzipien für das Verhält-
nis zwischen den Teilnehmerstaaten aufgenommen.
Sowohl in der Millenniums-Erklärung der UN-Ge-
neralversammlung aus dem Jahr 20002 als auch in
dem Ergebnisdokument des Weltgipfels 20053 wird
an prominenter Stelle ein Bekenntnis zu den Men-
schenrechten abgelegt. Im Einklang mit diesen poli-
tischen Vorgaben hat sich das Netz der völkerrecht-
lichen Übereinkommen auf universeller Ebene stän-
dig verdichtet. Von besonderer Bedeutung sind die
beiden Pakte aus dem Jahr 1966, der Internationale
Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivil-
pakt) und der Internationale Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte. Doch bei diesen
wegweisenden Vertragswerken ist die Rechtsetzungs-
tätigkeit nicht stehengeblieben. Aus der jüngsten Ver-
gangenheit seien beispielsweise genannt das Über-
einkommen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen4 wie auch das Internationale Überein-
kommen zum Schutz aller Personen vor dem Ver-
schwindenlassen5. 

Insgesamt ist die Menge der Rechtsgarantien, die
dem einzelnen Menschen zugute kommen, durch die-
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se ständigen Bemühungen um Ausweitung und Stär-
kung derart angewachsen, dass mittlerweile ein ge-
wisser Sättigungsgrad erreicht worden ist. Die Frage
lautet nicht mehr, welche Lücken das vorhandene
Rechtsinstrumentarium aufweist, sondern stattdes-
sen, welche tatsächlichen Auswirkungen von ihm aus-
gehen und wie sichergestellt werden kann, dass die
normativen Ansprüche in die Praxis umgesetzt wer-
den können. Niemand wird sich dem Irrglauben hin-
geben, dass es mit der bloßen Verabschiedung von
Rechtstexten sein Bewenden haben könne und dass
allein schon deren Inkraftsetzung die Dinge in die
gewünschten Bahnen lenken werde. Aber vielfach
bleibt man dennoch in einer lediglich rechtstechni-
schen Betrachtung stecken. Von welchen Faktoren es
letztlich abhängt, ob eine Rechtsnorm die in sie ge-
setzten Erwartungen erfüllt, bleibt auch für die ver-
antwortlichen Rechtschöpfer meist undurchsichtig. 

Gerade im Bereich der Menschenrechte erreicht
die Herausforderung dabei einen kaum zu überbie-
tenden Schwierigkeitsgrad. Denn hier geht es ja nicht
um die Regelung einzelner schmaler Sektoren des öf-
fentlichen Lebens, wie sonst häufig bei völkerrecht-
lichen Verträgen, sondern um die Verwirklichung
eines Normativprogramms, das im Grunde die ge-
samte Breite staatlichen Handelns umfasst. Allein
die beiden Pakte entwerfen ein Ordnungssystem, das
in großen Zügen dem der Bundesrepublik Deutsch-
land entspricht. Zugrunde liegt den beiden Pakten
das Ideal eines freiheitlichen demokratischen Sozial-
staats, dem jegliche Diskriminierung irgendwelcher
Außenseiter fremd ist. Es kann der Natur der Sache
nach nicht leicht sein, diesem Modell in allen Län-
dern der Welt zur effektiven Geltung zu verhelfen.

Verfahren der Rechtsdurchsetzung

Es war den bei der Verabschiedung der AEMR en-
gagierten Mächten schon zum damaligen Zeitpunkt
ein Anliegen, die materiellen Rechtsgarantien durch
wirksame Rechtsmittel zu ergänzen. Aber wegen der
Komplexität der Materie wurde zunächst entschie-

Christian Tomuschat

1 UN-Dok. A/RES/2625 (XXV) v. 24.10.1970. Zur Zitierweise: UN-Do-

kumente, die ins Deutsche übersetzt wurden, werden mit ›UN-Dok.‹

abgekürzt, UN-Dokumente in englischer Sprache mit ›UN Doc.‹ .

2 UN-Dok. A/RES/55/2 v. 8.9.2000, Abs. 4 und 25.

3 UN-Dok. A/RES/60/1 v. 16.9.2005, Abs. 4.

4 Angenommen durch UN-Dok. A/RES/61/106 v. 13.12.2006.

5 Angenommen durch UN-Dok. A/RES/61/177 v. 20.12.2006.
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den, die Frage erst im Zusammenhang mit den noch
in der Beratung befindlichen Entwürfen über das ge-
plante umfassende Menschenrechtsübereinkommen
(covenant) zu regeln.6 Bekanntlich erhoben sich ge-
gen ein solches Verbundsystem materieller und pro-
zeduraler Gewährleistungen erhebliche Widerstände,
so dass es im Jahr 1966 notwendig wurde, um die
einvernehmliche Verabschiedung der beiden Pakte zu
sichern, die Bestimmungen über ein Beschwerdever-
fahren aus dem Entwurf zum Zivilpakt heraus- und
in ein eigenes Fakultativprotokoll zu übernehmen. Vor
allem die seinerzeitigen sozialistischen Staaten lehn-
ten die Kontrollmodalität der Individualbeschwerde
strikt ab. Aber auch andere Länder hegten zunächst
großes Misstrauen. Mittlerweile hat aber das I. Fa-
kultativprotokoll zum Zivilpakt einen Mitglieder-
bestand von nicht weniger als 111 Staaten erreicht –
was als großer Erfolg gewertet werden kann.

Indiviualbeschwerde

Das I. Fakultativprotokoll zum Zivilpakt ist rein recht-
lich betrachtet kein sehr schlagkräftiges Instrument.
Das Prüfungsverfahren durch den Menschenrechts-
ausschuss (MRA) endet mit bloßen ›Auffassungen‹
(views), die, wie schon der Name nahelegt, nicht ver-
bindlich sind. Vielfach werden in der Tat auch diese
›Auffassungen‹ von den Staaten, an die sie gerichtet
sind, schlicht ignoriert.7 Das vom MRA geschaffene
Durchsetzungsverfahren, das auf Überzeugungsarbeit
setzt, prallt bei Staaten, die sich in ihrer Rolle als
Rechtsbrecher komfortabel eingerichtet haben, wir-
kungslos ab. Dennoch sind auch solche Verfahren,
die scheinbar im Nirgendwo enden, nicht unnütz.
Denn die Auffassungen des MRA sind in der Welt und
können vor allem im Internet von jedem eingesehen

werden. Ein Staat, der eine Politik leichtfertiger Arro-
ganz betreibt, macht sich unglaubwürdig und zeigt,
dass auf ihn als Vertragspartner kein Verlass ist. Das
schadet nicht nur dem internationalen Ansehen des
Landes, sondern kann auch schwerwiegende wirt-
schaftliche Auswirkungen haben. Dennoch bleibt die
Individualbeschwerde, wie sie auch in vier weiteren
UN-Menschenrechtsübereinkommen vorgesehen ist,
kein ideales Rechtsmittel. Sie garantiert dem obsiegen-
den Beschwerdeführer keinen echten Sieg. Auch ihre
generellen Rechtswirkungen treten allenfalls lang-
fristig ein.

Staatenbeschwerde

Die im Zivilpakt – wie auch in vier weiteren UN-
Menschenrechtsübereinkommen –vorgesehene Staa-
tenbeschwerde hat sich bisher ebenfalls als nicht ef-
fektiv erwiesen. Soweit ersichtlich, ist sie noch nicht
ein einziges Mal vorgebracht worden. Offensichtlich
scheuen die Staaten die Mühen, welche ein solches
Verfahren mit sich bringt, ebenso wie die Verhärtun-
gen, die es auf der diplomatischen Ebene zur Folge
haben könnte.

Berichtsprüfung

So steht im Mittelpunkt der Gewährleistungsmecha-
nismen die Berichtsprüfung, die seit dem Jahr 1965,
als das Internationale Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung be-
schlossen wurde, einen gleichsam obligatorischen Be-
standteil aller Menschenrechtsübereinkommen bildet.
Über die Jahrzehnte hinweg hat die Berichtsprüfung
durch dafür eigens eingesetzte Expertenausschüsse
große Fortschritte gemacht. Nach einem zögerlichen
Beginn, der sich vor allem durch das ursprüngliche
›Nein‹ der Mitglieder aus den sozialistischen Staaten
zu einer echten Bewertung der vorgelegten Berichte
erklärt, haben sich seit der großen politischen Wende
des Jahres 1990 alle Expertenausschüsse dazu ent-
schlossen, die Berichtsprüfung durch eine konkrete
Bewertung abzuschließen. Darin wird zwar einer-
seits Lob ausgeteilt, vor allem werden aber auf der
anderen Seite auch die Schwachpunkte in Recht und
Praxis des betreffenden Landes genau benannt. Die-
se Abschließenden Bemerkungen zeugen in der Re-
gel von großem Scharfblick und uneingeschränkter
objektiver Urteilskraft. Diplomatische Floskeln wer-
den vermieden. Durchweg wird aufgezeigt, wo es
brennt und wo Verbesserungen notwendig sind. Den
Staaten werden damit klare Leitlinien an die Hand
gegeben, an denen sie ihre zukünftige Politik aus-
richten können.

Erstaunlich ist, dass es dem MRA durchweg ge-
lingt, auch in heiklen Fragen, wo religiöse Überzeu-
gungen den Hintergrund bestimmter menschenrechts-
widriger Praktiken bilden, seine innere Einheit zu
wahren. Als Beispiel seien die Abschließenden Be-
merkungen zu Sudan vom Juli 2007 genannt. Darin

Während ihrer ersten Sitzung diskutierte die Arbeitsgruppe zur Allgemeinen Periodi-
schen Überprüfung (UPR) im April 2008 den Bericht zu Bahrain. Im Bild Nizar Alba-
harna, Außenminister Bahrains. Im Hintergrund rechts neben ihm Louise Arbour (da-
malige Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte).       

UN-Foto: Virot
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erhob der Ausschuss die Forderung, die für die Frauen
nachteiligen Gesetze auf dem Gebiet des Familien-
rechts und der Ehescheidung aufzuheben, Maßnah-
men gegen die weibliche Genitalverstümmelung zu
ergreifen, Verstöße dagegen wirksam zu verfolgen
und schließlich das strafbewehrte Verbot der Gottes-
lästerung abzuschaffen.8 Mit solchen Forderungen
gerät der MRA freilich an die Grenzen des von ihm
Leistbaren. Die Meinung eines Expertenausschusses
hat nicht dieselbe Autorität wie die Äußerung eines
politischen Gremiums, wo der betreffende Staat auf
Partner oder Verfahrensgegner trifft, die ihm eben-
bürtig sind.

Insgesamt hat sich nach der Euphorie der ersten
Jahre nach der ›Emanzipation‹ der Expertenausschüs-
se von politischer Fesselung in Bezug auf ihre Bewer-
tungen eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Die
Stellungnahmen wurden fortlaufend in ihrer Metho-
dik verbessert. Sie ließen an Klarheit nichts zu wün-
schen übrig – was bis zum heutigen Tage gilt. Aber
nach dem Abschluss eines Verfahrens kümmerte sich
in der internationalen Gemeinschaft in der Regel kaum
jemand um diese Beurteilungen zur menschenrecht-
lichen Lage in dem betreffenden Land. Eine allge-
meine Ermattung war eingetreten. Die Expertenaus-
schüsse verrichteten ihre Arbeit, aber die Ergebnisse
dieser Arbeit fanden zunehmend weniger Beachtung.
Das vom klassischen Rechtsstaat her übernommene
Modell, wonach die Legislative mit der Setzung der
Rechtsnorm ihre Aufgabe erledigt hat und nun die
Anwendung und Durchsetzung der Exekutive und
der Judikative zu überlassen hat, zeigte deutliche
Schwächen. Was man dem Fachmann zur Erledigung
übertragen hat, entfernt sich aus dem eigenen Ver-
antwortungsbereich und wird nicht mehr als Angele-
genheit wahrgenommen, die einen selbst unmittel-
bar betrifft.

Die Allgemeine Periodische Überprüfung

So war es eine große und wegweisende Entscheidung,
als bei der Schaffung des Menschenrechtsrats (MRR)
als Nachfolger der in Misskredit gelangten Menschen-
rechtskommission im Jahr 20069 der neuen Instituti-
on die Aufgabe übertragen wurde, eine ›Allgemeine
Periodische Überprüfung‹ (Universal Periodic Re-
view – UPR) aller Staaten im Hinblick auf die Ein-
haltung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen
vorzunehmen.10 In zwei Tagungen im April bezie-
hungsweise Mai 2008 wurde das UPR-Verfahren
zum ersten Mal bei 32 Staaten, mit Ausnahme von
Benin und Tonga sämtlich Mitglieder des MRR, er-
probt.11 Zwar hatte es schon bisher ein ähnliches Prü-
fungsverfahren nach der Resolution 1235 (XLII) des
Wirtschafts- und Sozialrats gegeben, das sich in ge-
wisser Weise bewährt hatte.12 Menschenrechtskom-
mission und Generalversammlung hatten seit vielen
Jahren zahlreiche Staaten in Resolutionen angespro-

chen und ihre Besorgnisse über die dort herrschende
Menschenrechtslage zum Ausdruck gebracht. Aber
das Verfahren war selektiv. Es konzentrierte sich auf
jene Länder, die aufgrund der von UN-Berichterstat-
tern gesammelten Beweise dem Verdacht unterlagen,
schwere Menschenrechtsverletzungen begangen zu
haben. Diese Selektion wurde von vielen Entwick-
lungsländern als ungerecht empfunden. Es wurde vor
allem geltend gemacht, dass das Verfahren nicht die
objektive Notlage berücksichtige, in der sich viele der
betroffenen Länder befänden. In der Tat stand nie-
mals ein europäisches Land auf der Liste. Im Jahr
2005 nahm etwa die Generalversammlung Resolu-
tionen zu Iran, zur Demokratischen Republik Kongo,
zur Demokratischen Volksrepublik Korea, zu Myan-
mar, Turkmenistan, und Usbekistan an. Das neue
Verfahren UPR beruht auf keinem solchen Vorurteil.
Alle Mitgliedstaaten müssen sich ihm stellen, gleich-
gültig ob sie die beiden Pakte von 1966 oder andere
Übereinkommen ratifiziert haben oder nicht. Als Prü-
fungsmaßstab kann zumindest die in der UN-Charta
selbst enthaltene allgemeine Verpflichtung auf die
Menschenrechte dienen, die zwar inhaltlich wenig
präzise ist, aber in einem eher politisch gefärbten
Verfahren durchaus als Leitfaden dienen kann. 

Die Prüfungsgrundlagen

Die Einzelheiten des UPR-Verfahrens wurden in ei-
ner Resolution des Menschenrechtsrats auf seiner 5.
Tagung im Juni 2007 festgelegt.13

Nationaler Bericht

Als Grundlage dient zunächst ein nationaler Bericht,
der nicht über 20 Seiten hinausgehen soll. Ausdrück-
lich ist festgelegt, dass auf nationaler Ebene die Re-
gierung mit allen ›relevanten‹ Interessenten (stake-
holders) zusammenarbeiten soll, also vor allem Kräf-
ten aus der Zivilgesellschaft. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass der Bericht aus der Prägeform
der regierungsamtlichen Positivbilanz herauskommt
und sich mit den tatsächlichen Schwierigkeiten im
Land auseinandersetzt. Der Bericht kann somit Aus-
druck sämtlicher in einer Gesellschaft lebendigen in-

6 UN Doc. A/RES/217 B (III) v. 10.12.1948.

7 Vgl. die statistische Übersicht, [2007] Report of the Human Rights

Committee, UN Doc. A/62/40 (Vol. I), S. 101ff.

8 UN Doc. CCPR/C/SDN/CO/3 v. 29.8.2007, Abs. 13, 25 und 26.

9 Gründungsresolution: UN-Dok. A/RES/60/251 v. 15.3.2006.

10 Vgl. dazu auch Gunnar Theissen, Mehr als nur ein Namenswech-

sel. Der neue Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, Vereinte

Nationen (VN), 4/2006, S. 138–146, hier S. 138 und 142.

11 Siehe auch Website des UPR: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/

UPR/Pages/UPRmain.aspx

12 Dazu näher Christian Tomuschat, Human Rights. Between Idealism

and Realism, 2. Aufl., Oxford 2008, S. 140ff.

13 UN Doc. A/HRC/RES/5/1 v. 18.6.2007.
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tellektuellen Kräfte werden. Schon das erste Land,
das sich der Überprüfung im UPR-Verfahren stellen
musste, Bahrain, legte in seinem nationalen Bericht
minutiös dar, dass jene Weisung in der Tat in Zu-
sammenarbeit mit allen in Betracht kommenden Or-
ganisationen der Zivilgesellschaft befolgt worden
sei.14 Nicht immer wird so bereitwillig und offen
Auskunft über die benutzten Quellen gegeben; so gab
Argentinien lediglich an, es habe auch Informatio-
nen benutzt, die »von der Zivilgesellschaft« beige-
steuert worden seien.15

UN-Bericht

Eine zweite Grundlage für das Prüfungsverfahren soll
ein Dokument von nicht mehr als zehn Seiten mit ei-
ner Zusammenstellung des im System der Vereinten
Nationen vorhandenen Materials sein. Dabei war ins-
besondere an Schlussfolgerungen der Expertenaus-
schüsse sowie entsprechende Bemerkungen der the-
matischen Sonderberichterstatter oder der zuständi-
gen Länderberichterstatter gedacht worden. Auf den
ersten Blick mag dies mit seiner Seitenbegrenzung
als geradezu lächerlich erscheinen. Nähere Betrach-
tung zeigt jedoch, dass dies für die Staaten, welche
die Überprüfung vornehmen sollten, eine außeror-
dentlich nützliche Arbeitsunterlage ist. Denn in kon-
zentrierter Form bekommen die mit der Kontrollauf-
gabe betrauten Regierungsvertreter alle Ergebnisse
vorgelegt, die sich in langjähriger Praxis angesam-
melt haben und auf die sie sonst aller Wahrschein-
lichkeit nach niemals mit der gleichen Vollständig-
keit stoßen würden. So fällt es den Staatenvertretern
nicht schwer, sich über vorhandene Defizite zu in-
formieren und dann auch entsprechende Fragen zu
stellen.

NGO-Bericht

Als dritte Grundlage für die Überprüfung ist schließ-
lich ein Dokument mit einem Höchstumfang von
zehn Seiten vorgesehen. Darin sollen Informationen
zusammengefasst werden, die wiederum von den
›relevanten‹ Interessenten geliefert worden sind. Da-
mit sind insbesondere die nichtstaatlichen Organi-
sationen (NGOs) aufgefordert, sich an der Überprü-
fung zu beteiligen. Teilweise sind hier im ersten Prü-
fungsabschnitt im April/Mai 2008 auf engstem Raum
höchst aufschlussreiche Daten und Fakten zusam-
mengetragen worden, die nicht nur von den bekann-
ten NGOs wie Amnesty International und Human
Rights Watch stammen, sondern insbesondere auch
von innerstaatlich tätigen Organisationen. In den Fäl-
len Argentinien16 und Indien17 etwa belegen diese Be-
richte, dass in beiden Ländern freiheitliche Verhält-
nisse herrschen, die es der Kritik gestatten, sich oh-
ne Furcht vor Repressalien zu äußern. Tatsächlich ist
auch von den sich an der Prüfung beteiligenden Staa-
ten immer wieder auf diese Zusatzinformation zu-
rückgegriffen worden.

Die Prüfung

Das eigentliche Prüfungsverfahren findet in mündli-
cher Form in einer Arbeitsgruppe statt, die aus allen
47 Mitgliedern des Rates besteht. Auch Nichtmit-
glieder des MRR sind berechtigt, in dem Verfahren
mitzuwirken. Bei der allerersten Prüfung am 7. April
2008 (Bahrain) schickte die Gruppe der arabischen
Staaten als ersten Sprecher die politische Einheit ›Pa-
lästina‹ vor, um auf diese Weise ihre Solidarität mit
dem noch unter israelischer Besatzungsherrschaft ste-
henden Land zu bekunden.18 Angesichts des engen
Zeitrahmens von lediglich drei Stunden ist die Beteili-
gung von Nichtmitgliedern des Rates nicht unpro-
blematisch, da sich dann die Zeit für die einzelne
Stellungnahme auf ein Minimum verkürzen kann. So
ergriffen im Fall von Pakistan nicht weniger als 70
Delegationen das Wort, bei Sri Lanka waren es im-
merhin noch 56. Einfache arithmetische Operatio-
nen ergeben bei solchen Zahlen klägliche Redezeiten
für die einzelne Delegation, die es dann nicht mehr
erlauben, zu irgendeinem Punkt wirklich in die Tie-
fe zu gehen. Aber mit seiner Beteiligung sendet der
Dritte gleichzeitig ein Signal aus. Die USA und die
Türkei versäumten es nicht, regelmäßig solche Sig-
nale abzugeben. Von den Ländern der Europäischen
Union legten als Nichtmitglieder des Rates Belgien,
Irland, Italien und Slowenien besonderen Eifer an
den Tag.

Trotz seiner summarischen Kürze sollte das UPR-
Verfahren nicht als eine nutzlose Übung abgetan wer-
den. Sein besonderer Wert liegt in zwei Besonderhei-
ten: Zum einen sind die Prüfer eben nicht unabhän-
gige – frei schwebende – Sachverständige, sondern
Regierungsvertreter, die durch ihre Fragen gleichzei-
tig die Einstellung ihres Landes zu einem bestimmten
Problemkomplex kundtun, wenn sie nicht nur im Sin-
ne guter Nachbarschaft ein paar belanglose Fragen
stellen. Wenn sie sich nüchtern-bewertend zur Lage
in einem anderen Land äußern, machen sie deutlich,
dass ihnen tatsächlich an einem Klima der Achtung
der Menschenrechte gelegen ist und dass für sie die
Menschenrechte zu den wesentlichen Komponenten
ihrer Außenpolitik gehören. Die Menschenrechtsüber-
einkommen werden damit von ihren Urhebern als le-
bendige Kraft aktiviert. Die zweite Besonderheit des
UPR-Verfahrens ist, dass sich tatsächlich ein Dialog
zwischen den Beteiligten entspinnt. Der geprüfte Staat
reagiert sogleich, und in vielen Fällen macht er Zu-
sagen über seine künftige Menschenrechtspolitik. Ei-
ne solche Zusage gegenüber den an der Prüfung be-
teiligten Staaten hat politisch gesehen ein wesentlich
höheres Gewicht als eine gleichartige Zusage gegen-
über einem der Expertenausschüsse.

Es wäre naiv anzunehmen, das UPR-Verfahren
könnte ein geeignetes Mittel sein, etablierte Diktatu-
ren auf den Pfad der Rechtsstaatlichkeit zu führen.
Aber das Verfahren gestattet besser als jedes andere
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herauszufinden, welchen Rückhalt die geltenden völ-
kerrechtlichen Regeln zum Menschenrechtsschutz tat-
sächlich in der internationalen Gemeinschaft haben.
Denn hier steht ja nicht ein Expertenausschuss als
Zensor einem unbotmäßigen Staat gegenüber, son-
dern es ist die Gemeinschaft der Staaten selbst, die
hier ihre Anliegen artikuliert. An ihren Äußerungen
lässt sich erkennen, in welchem Umfang auf natio-
nale und regionale Besonderheiten wie auch auf his-
torische, kulturelle und religiöse Eigenheiten Rück-
sicht genommen werden sollte, wie dies das Ergeb-
nisdokument des Weltgipfels 2005 nahelegt.19

Erste Ergebnisse des Überprüfungsverfahrens

Bei einer Durchsicht der Protokolle der ersten Run-
de des UPR-Verfahrens im April/Mai 2008 fällt auf,
welch große Sympathie die Stärkung der Rechte der
Frau genießt. Nicht eine einzige Stimme ließ sich ver-
nehmen, die im Sinne althergebrachter Traditions-
muster eine patriarchalische Beschränkung befür-
wortet hätte. Auch Staaten mit einer islamischen Be-
völkerung setzten sich entschieden für eine Stärkung
der Frauenrechte ein, so insbesondere die säkularen
Staaten Algerien und Türkei. Und selbst Länder, die
stärker im Banne religiöser Vorstellungen stehen,
schlossen sich dieser allgemeinen Tendenz an. So rich-
tete Katar an Japan die Frage, »welche Maßnahmen
und Politiken Japan zu ergreifen beabsichtige, um
jede Form der Diskriminierung von Frauen zu besei-
tigen«.20 Pakistan forderte Bahrain auf, die Stellung
der Frauen in der Gesellschaft zu verbessern,21 wäh-
rend es wiederum anerkennend mit Blick auf Süd-
korea feststellte, dass dort gewisse Fortschritte er-
zielt worden seien »beim Umgang mit sozialen Ta-
bus betreffend Frauenrechte«.22 Die Vereinigten Ara-
bischen Emirate verlangten von Bahrain Auskunft
über seine Bemühungen, Frauen »ein höheres Profil«
zu verleihen. Für eine kulturelle Relativierung des
Gleichheitssatzes hat das Verfahren allenfalls mar-
ginale Belege erbracht. Saudi-Arabien als Mitglied
des MRR äußerte sich zu diesem Problemkomplex
freilich nicht.

Vielfach sind es gesellschaftliche Traditionen und
Praktiken, die es einer Regierung erschweren, ihrer
Schutzpflicht nachzukommen und den von den Men-
schenrechtsübereinkommen geforderten Zustand her-
zustellen. Das übliche Vorstellungsbild ändert sich
hier. Während das Schema vom Menschenrecht als
Abwehrrecht so aussieht, dass der Einzelne Grund-
rechte zu seinem Schutz gegen eine missbräuchlich
handelnde Obrigkeit anruft, geht es in solchen Fäl-
len darum, rechtlich verfestigte Gerechtigkeitspostu-
late mit den Mitteln hoheitlicher Macht gegen ver-
härtete gesellschaftliche Strukturen durchzusetzen.
Hier die Oberhand zu gewinnen, ist für eine Regie-
rung keine Selbstverständlichkeit. Menschenrechte
gewinnen ein hohes Maß an Effektivität, wenn sie
im Einklang mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen

stehen. Wenn es aber im Gegenteil patriarchalisch
oder autoritär geprägte gesellschaftliche Verhaltens-
normen zu überwinden gilt, können Regierungen
nicht einfach auf Gebote und Verbote setzen. 

Dieses Dilemma ist auch im UPR-Verfahren von
einigen Staatenvertretern offen angesprochen wor-
den. So erklärte Pakistan: »Die Regierung ist sich
der tief sitzenden patriarchalischen Einstellungen und
Traditionen bewusst, und sie arbeitet daran, sie mit-
tels einer Reihe von Maßnahmen zu bekämpfen, et-
wa durch die Änderung des Schulcurriculums, um ein
realistischeres Bild der Rolle der Frauen in der Ge-
sellschaft zu zeigen. Religionsgelehrte sind einbezo-
gen worden, um bei der Bewältigung dieser Aufgabe
zu helfen.«23

Was die so genannten Ehrenmorde angeht, ließ
sich Pakistan dahin ein, dass man zwar spezielle Ge-
setze zur Bekämpfung dieses Missstands erlassen
habe und versuche, davon loszukommen, doch wis-
se man, dass solche Distanzierungen von einem pa-
triarchalischen Verhaltensmuster Zeit bräuchten.24

Die Schwierigkeiten, solche gesellschaftlichen Hin-
dernisse zu überwinden, wurden auch von Mali im
Hinblick auf die weibliche Genitalverstümmlung be-
tont: in solchen Fällen sei es besser, auf Erziehung
und Bewusstmachung zu setzen als auf gesetzliche
Verbote, die sich angesichts des Widerstands aus der
Bevölkerung nicht durchsetzen ließen.25 Auch Benin
und Burkina Faso äußerten sich in diesem Sinne.26

Um Widerstände gegen die Gleichberechtigung der
Frauen zu überwinden, kündigte Sambia Gespräche
mit »Anführern traditioneller Bewegungen« an.27 Die
Ukraine unterstrich, wie wichtig gezielte Erziehungs-
arbeit bei der Zurückdrängung rassistischer Tenden-
zen sei.28

Gleichzeitig hat auch das UPR-Verfahren im April/
Mai 2008 Belege dafür geliefert, dass es ganz offen-
sichtlich unterschiedliche Wertvorstellungen zwi-
schen den Ländern der westlichen Welt und vielen
Ländern des Südens gibt. Dies betrifft besonders deut-

14 UN Doc. A/HRC/WG.6/1/BHR/1 v. 11.3.2008.

15 UN Doc. A/HRC/WG.6/1/ARG/1 v. 10.3.2008, Abs. 1.

16 UN Doc. A/HRC/WG.6/1/ARG/3 v. 6.3.2008.

17 UN Doc. A/HRC/WG.6/1/IND/3 v. 6.3.2008.

18 UN Doc. A/HRC/8/19 v. 22.5.2008, Abs. 19.

19 UN-Dok. A/RES/60/1 v. 16.9.2005, Abs. 121.

20 UN Doc. A/HRC/8/44 v. 30.5.2008, Abs. 51.

21 UN Doc. A/HRC/8/19 v. 22.5.2008, Abs. 21.

22 UN Doc. A/HRC/8/40 v. 29.5.2008, Abs. 12.

23 UN Doc. A/HRC/8/42 v. 4.6.2008, Abs. 48.

24 Ebd., Abs. 101.

25 UN Doc. A/HRC/8/50 v. 13.6.2008, Abs. 8, 30.

26 UN Doc. A/HRC/8/39 v. 28.5.2008, Abs. 28, 31 (Benin), Abs. 44 (Bur-

kina Faso). Vgl. auch Mauretanien, ebd., Abs. 51.

27 UN Doc. A/HRC/8/43 v. 2.6.2008, Abs. 55.

28 UN Doc. A/HRC/8/45 v. 3.6.2008, Abs. 28, 49.
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lich die Einstellung zur Homosexualität. Während
in der westlichen Welt die Sanktionierung homose-
xueller Praktiken heute meist als unzulässige Diskri-
minierung gilt, ist man in den Ländern des Südens
durchweg nicht bereit, diesem Pfad zu folgen. Wäh-
rend der Überprüfung wurde von westlichen Staa-
ten, vor allem Kanada und den Niederlanden, immer
wieder die Empfehlung ausgesprochen, die Homo-
sexualität zu entkriminalisieren. Ghana29, Benin30 und
Indien31 übergingen diese Forderung, beziehungswei-
se ihr wurde nachdrücklich widersprochen.32 Eine
philosophische Zwischenposition nahm in dieser Fra-
ge Tonga ein, das auf der einen Seite nicht bereit war,
die – in der Praxis unangewendet gebliebene – Straf-
barkeit homosexueller Taten zurückzunehmen, aber
doch andererseits die bei der Gelegenheit ausgespro-
chene Empfehlung von Bangladesch zurückwies, sol-
che Akte müssten strafbar bleiben.33

Ähnliche Unterschiede traten bei der Frage, ob
außerehelicher Geschlechtsverkehr ein strafbares Ver-
gehen sein solle, zutage. Den Ratschlägen und Emp-
fehlungen von westlicher Seite, die Strafvorschriften
aufzuheben, trat Pakistan mit der Berufung auf die
Wertvorstellungen seiner eigenen Gesellschaft entge-
gen.34 In der Tat ist dies ein Feld, wo die internatio-
nalen Menschenrechtsübereinkommen keine binden-
den Vorgaben machen, sondern den Staaten Raum
zur eigenständigen Entscheidung belassen.

Wie stark gesellschaftliche Vorstellungen hier auf
die staatliche Menschenrechtspolitik einwirken, zeigt
sich auch besonders deutlich am Beispiel der Todes-
strafe. Bekanntlich ist die Todesstrafe durch den Zi-
vilpakt nicht verboten worden, sondern hat auf uni-
verseller Ebene eine Regelung – im Sinne eines Ver-
bots – erst durch das II. Fakultativprotokoll zum Zi-
vilpakt erfahren, das aber bis zum heutigen Tage
mit 66 Vertragsstaaten nur schwachen Zuspruch er-
fahren hat. Viele westliche Staaten drängten während
des UPR-Verfahrens die Länder, bei denen ein sol-
ches Verbot bisher nicht gilt, das II. Fakultativpro-
tokoll zu ratifizieren, in anderer Weise eine Ver-
pflichtungserklärung über die Abschaffung der To-
desstrafe abzugeben oder zumindest ein Moratori-
um in Bezug auf die Vollstreckung der Todesstrafe
anzuordnen. In keinem Fall hat dieses Drängen Er-
folg gehabt. Japan erklärte unmissverständlich: »Die
Mehrheit der japanischen Bevölkerung sieht die To-
desstrafe als unabdingbar für Fälle besonders grau-
samer Verbrechen an (…), daher ist die Abschaf-
fung der Todesstrafe unangemessen.«35

Schlussbemerkungen

Insgesamt hat die erste Runde des UPR-Verfahrens
nicht bestätigt, dass es in Bezug auf die in den UN-
Menschenrechtsübereinkommen enthaltenen recht-
lichen Gewährleistungen grundlegende unterschied-
liche Wertvorstellungen zwischen der westlichen Welt,

die dort ein Spiegelbild ihrer Staatsphilosophie sieht,
und den Ländern des Südens gäbe. Ganz offensicht-
lich genießen vor allem die in den beiden Pakten nie-
dergelegten Rechte hohe Wertschätzung. Symbol-
kräftige Bedeutung kommt insoweit der Stellung-
nahme des multiethnischen und multikulturellen Staa-
tes Indonesien zu, dass man im Begriff sei, sämtliches
staatliches Handeln in Einklang mit den Grundsätzen
des Zivilpakts zu bringen.36 Durchweg wird so von
den angehörten Regierungen die Umsetzung der Men-
schenrechte lediglich als ein technisches Problem an-
gesehen, das mit Hilfe besserer Gesetze und verstärk-
ter Kontrollverfahren gelöst werden könne. Bei nähe-
rem Hinsehen tun sich freilich hinsichtlich der Miss-
handlungen in Gefängnissen und der Straflosigkeit
wegen eines funktionsunfähigen Justizsystems gele-
gentlich Abgründe einer Mentalstruktur auf, die eben
nicht bereit ist, menschliche Würde auch im gegen-
seitigen Verhältnis der Bürger untereinander als Leit-
prinzip anzuerkennen. 

Insofern ist der einer philosophischen Grundströ-
mung des Landes Ausdruck gebenden Stellungnahme
der japanischen Regierung voll zuzustimmen, »dass,
damit alle Menschen in den Genuss der Menschen-
rechte kommen und ein zufrieden stellendes Leben
führen können, jeder Bürger/jede Bürgerin seiner oder
ihrer Verantwortung nachkommen muss, die ihm oder
ihr garantierten Freiheiten und Rechte hochzuhalten
und zugleich die Menschenrechte anderer Menschen
richtig zu verstehen und zu achten«.37

29 UN Doc. A/HRC/8/36 v. 29.5.2008, Abs. 70.

30 UN Doc. A/HRC/8/39 v. 28.5.2008, Abs. 29.

31 UN Doc. A/HRC/8/26 v. 23.5.2008, Abs. 84.

32 Vgl. auch Sambia, UN Doc. A/HRC/8/43 v. 2.6.2008, Abs. 36.

33 UN Doc. A/HRC/8/48 v. 5.6.2008, Abs. 65.

34 UN Doc. A/HRC/8/42 v. 4.6.2008, Abs. 49, 104.

35 UN Doc. A/HRC/8/44 v. 30.5.2008.

36 UN Doc. A/HRC/8/23 v. 14.5.2008, Abs. 16.

37 »(…) that in order for all people to enjoy human rights and have

contented lives, each citizen must fulfil his or her responsibility to

uphold the freedoms and rights guaranteed to them, and at the same

time must correctly understand and respect other people’s human

rights.«, UN Doc. A/HRC/8/44 v. 30.5.2008, Abs. 7.
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Die Welt von heute ist dem Ideal der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte immer noch nicht sehr
nahe gekommen. Die Menschenrechte werden täg-
lich und massiv verletzt und durch neuere Phänome-
ne, wie den Klimawandel, bedroht. Vor dieser ge-
waltigen Aufgabe zu kapitulieren, ist jedoch keine
Option. Doch gibt es Mittel und Wege, die Achtung
der Menschenrechte weltweit zu verbessern. Am
wichtigsten dabei ist, neben dem Schutz und der
Förderung, verstärkt auf Prävention zu setzen. Wei-
tere Schritte wären, mehr Menschenrechtserziehung
anzubieten, das System der UN-Sonderberichterstat-
ter auszubauen, das Recht auf Entwicklung in den
Ländern umzusetzen und die nationalen Menschen-
rechtsschutzsysteme zu verbessern.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist
ein Dokument von großer Strahlkraft. Auf sie beru-
fen sich die Jungen, die Armen und die Unterdrück-
ten in ihrem Streben nach einer gerechteren Welt. Die
beiden herausragenden Eigenschaften der Allgemei-
nen Erklärung sind erstens, dass sie weltweit gilt und
zweitens, dass mit ihr erstmalig in der Geschichte ein
internationales Menschenrechtsdokument geschaf-
fen wurde, das auf der wechselseitigen Abhängigkeit
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
sowie der bürgerlichen und politischen Rechte aufbaut.

Die Anfänge

Der Kanadier John P. Humphrey, der die intellektu-
ellen Grundlagen für die Erklärung legte, fühlte sich
zwar der Tradition des Commonwealth – der Recht-
staatlichkeit sowie Verteidigung der bürgerlichen und
politischen Rechte – verbunden. Doch war er zutiefst
davon überzeugt, dass die Erklärung neben diesen
Rechten auch die Verwirklichung der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte vorsehen muss.
René Cassin, der maßgeblich an der Endfassung der
Erklärung mitgewirkt hatte, erarbeitete im Jahr 1948,
aufbauend auf Humphreys Vorschlägen, einen Ent-
wurf. Darin stellte er die Allgemeine Erklärung als
einen auf vier Säulen ruhenden Tempel der Gerech-
tigkeit dar. Diese vier Säulen waren: eine soziale und
internationale Ordnung, Pflichten gegenüber der Ge-
meinschaft, Grundrechte und Grundfreiheiten sowie
Schutzvorkehrungen gegen Angriffe auf die Freiheit.
Zwischen diesen vier Säulen sah der Franzose drei
Zugänge: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Peng-chun Chang aus China, ebenfalls einer der
Väter der Erklärung, plädierte nachdrücklich dafür,
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das Dokument auf den Kulturen und Religionen der
Welt gründen zu lassen. Hansa Metha aus Indien
sprach sich mit großer Überzeugungskraft für Ge-
rechtigkeit für und Gleichheit von Frauen aus. Und
der Libanese Charles Malik, unangefochten der Phi-
losoph der Erklärung, argumentierte kraftvoll für den
Geist der Freiheit, der allen Menschen innewohne.
General Romulo von den Philippinen übernahm ge-
meinsam mit Cassin die Federführung bei der For-
mulierung des ersten Artikels: »Alle Menschen sind
frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie
sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen
einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.«
Hernan Santa Cruz aus Chile und Osman Ebeid aus
Ägypten appellierten an das internationale Gewis-
sen, das Elend der Armen und der Menschen in ko-
lonialer Abhängigkeit zu mildern. 

Menschenrechtsschutz heute

Sechzig Jahre nach ihrer Verkündigung im Palais de
Chaillot in Paris am 10. Dezember 1948 hat die All-
gemeine Erklärung den Grundstein für einen Men-
schenrechtskodex gelegt, der praktisch jeden Aspekt
im Verhältnis zwischen Individuum und Staat ab-
deckt. Heute ist das Bewusstsein für Menschenrech-
te größer als bei der Gründung der Vereinten Natio-
nen. Zahlreiche Menschenrechtsübereinkommen ver-
pflichten Regierungen, eine große Bandbreite an Rech-
ten zu achten, zu schützen und zu wahren. Im Rah-
men dieser Übereinkommen müssen Staaten Berich-
te vorlegen, die von so genannten Menschenrechts-
vertragsorganen (human rights treaty bodies) über-
prüft werden. Diese Ausschüsse geben Empfehlungen
und allgemeine Kommentare ab. In manchen Fällen
äußern sie auch ›Auffassungen‹ zu Beschwerden, die
von Einzelpersonen oder Gruppen eingereicht wer-
den. Dieses System an internationaler Jurisprudenz
ist eine der großen Errungenschaften der zurücklie-
genden 60 Jahre.

Im Einklang mit den Bestimmungen der Allge-
meinen Erklärung und den Verträgen, die – von ihr
inspiriert – später geschaffen wurden, sollen Regie-
rungen ein nationales System zum Schutz und zur
Förderung der Menschenrechte errichten. Dieses soll-
te sich in der Verfassung, in Gesetzen, im Justizwesen,
in der Erziehung und den Institutionen manifestieren.
In Bezug auf Letzteres sind auf die Überwachung und
den Schutz der Menschenrechte ausgerichtete Insti-
tutionen gemeint, wie zum Beispiel nationale Men-
schenrechtsinstitutionen. Im Hinblick auf den Auf-
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bau solcher nationalen Schutzsysteme bleibt immer
noch viel zu tun, und kein Staat der Welt kann wohl
für sich in Anspruch nehmen, ein ausreichendes na-
tionales Schutzsystem etabliert zu haben.

Trotz größeren Bewusstseins für Menschenrechte,
einem umfassenden Normengebäude und einer Zu-
sammenarbeit im Rahmen der internationalen Men-
schenrechtsübereinkommen, ist der Stand der Umset-
zung der Menschenrechte 60 Jahre nach der Verkün-
dung der Allgemeinen Erklärung düster, ja schockie-
rend. Frauen und Kinder sind weiterhin zahlloser
Entbehrungen und Grausamkeiten ausgesetzt. Men-
schenhandel, sexuelle Ausbeutung und Gewalt, spre-
chen dem ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung
Hohn. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr
legen Sonderberichterstatter des UN-Menschenrechts-
rats (zuvor der Menschenrechtskommission) Beweise
vor: für willkürliche Tötungen, Verschwindenlassen,
Folter, Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel, se-
xuelle Ausbeutung von Kindern, religiöse Intoleranz,
willkürliche Verhaftungen, Verletzungen der Mei-
nungs- und Redefreiheit sowie Vorenthaltungen des
Rechts auf Nahrung, Gesundheit und angemessenes
Wohnen. Regierungen tun dies ihren eigenen Bevöl-
kerungen an oder lassen zu, dass andere dies tun. So-
gar von vermeintlich demokratischen Ländern, die
der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet sind, ist bekannt,
dass sie Folter anwenden, auch wenn sie sie anders
nennen. Um einem Missverständnis vorzubeugen: 60
Jahre nach der Verkündigung der Allgemeinen Erklä-
rung sind die Menschenrechte weit davon entfernt,
weltweit geachtet, geschützt und gewahrt zu werden.

Doch die Anziehungskraft der Erklärung ist so
groß, dass wir es uns niemals leisten können, aufzu-
geben oder uns mit dem Stand der Menschenrechte
in der Welt zufrieden zu geben. Anstatt den Wind zu
verfluchen, müssen wir ihn nutzbar machen. Das ge-
nau ist die große Stärke der Erklärung – dass sie uns
zum Handeln auffordert, auch wenn die Aufgabe ge-
waltig erscheint. Dies führt zu der Frage: Wie kann
die Menschenrechtsbewegung zum Handeln moti-
vieren? Ein guter Anfang könnte sein, junge Men-
schen für die Unterstützung der Allgemeinen Erklä-
rung zu gewinnen.

Ein Anliegen der Jugend

Es sind die jungen Menschen, die sich für die Geltung
der Allgemeinen Erklärung einsetzen werden. Jeder,
der die Gelegenheit hat, mit Studierenden aus ver-
schiedenen Teilen der Welt zusammenzukommen,
wird wissen, dass ihnen allen eine wichtige Überzeu-
gung gemein ist: Sie wollen ihre Gesellschaften nach
dem Vorbild der Allgemeinen Erklärung und inter-
nationaler Menschenrechtsnormen gestalten. Die Er-
klärung inspiriert sie, und letztlich beginnen sie, ei-
genständig zu denken, was auch immer die regieren-
den Konventionen ihnen versuchen aufzuerlegen. Jun-

ge Menschen streben nach einer Welt nach dem Vor-
bild der Allgemeinen Erklärung – und sie werden es
schaffen. Künftig muss die internationale Gemein-
schaft daher die internationalen, regionalen und na-
tionalen Bemühungen für den Schutz der Menschen-
rechte erhöhen, um die Jugend zu mobilisieren. Ein
wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Menschen-
rechtserziehung, beginnend ab der Grundschule.

Menschenrechtserziehung

Der Menschenrechtsrat hat einen Prozess in Gang ge-
bracht, an dessen Ende die Ausarbeitung einer Erklä-
rung über Menschenrechtserziehung steht. Die Idee
dahinter ist, auf die Verabschiedung eines internatio-
nalen Übereinkommens über Menschenrechtserzie-
hung hinzuarbeiten. Dieser Prozess hat eine Reihe von
einfachen Zielen: jeder Lehrer, jede Dozentin, sei es
in der Grundschule, der weiterführenden Schule oder
Universität, sollte mit einem Handbuch in der je-
weils vorherrschenden Sprache ausgestattet werden.
Auf dieser Grundlage könnte mit den Schülern und
Studierenden über die wichtigsten Menschenrechts-
ideen diskutiert und auf diesem Wege die Wertvor-
stellungen der Allgemeinen Erklärung vermittelt wer-
den. Dies mag als ein banales Ziel erscheinen, ist es
jedoch nicht. Menschenrechtserziehung ist in der Welt
nicht sehr weit verbreitet. Länder, die mit wirtschaft-
lichen und sozialen Problemen zu kämpfen haben,
denken normalerweise nicht daran, die benötigten
Gelder für Unterrichtsmaterial für die Menschen-
rechtserziehung bereitzustellen. Ein Übereinkommen
über Menschenrechtserziehung würde das Anliegen,
die Menschenrechtserziehung zu einer Priorität zu
machen, untermauern. Weltweite Menschenrechts-
erziehung wird dazu beitragen, die universelle Kul-
tur der Menschenrechte zu verbreiten. Sie wird dazu
beitragen, die Führungskräfte von morgen zu formen,
indem ihnen beigebracht wird, dass der Sinn des Re-
gierens darin liegt, die Verwirklichung der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte der Bürger an-
zustreben, während gleichzeitig die bürgerlichen und
politischen Rechte gewahrt werden. Menschenrechts-
erziehung hat daher ein wichtiges strategisches Ziel.
Ein weiteres strategisches Ziel muss sein, in der Zu-
kunft verstärkt auf vorbeugende Menschenrechtsstra-
tegien zu setzen.

Vorbeugende Menschenrechtsstrategien

In der Vergangenheit hat die Menschenrechtsbewe-
gung mit Förderungs- und Schutzstrategien gearbei-
tet. Beide zeitigten gewisse Erfolge, aber, wie oben be-
schrieben, nicht annähernd zufrieden stellende. För-
derungs- und Schutzstrategien enthalten einige Ele-
mente der Vorbeugung, doch in Zukunft sind stär-
ker ausgearbeitete Präventionsstrategien in der Men-
schenrechtsarbeit vonnöten. In der Welt von heute
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wirken sich acht Umstände negativ auf die Men-
schenrechte aus: Klimawandel, Migration, extreme
Armut, Konflikte, Terrorismus, massive Menschen-
rechtsverletzungen, Diskriminierung und schlechte
Regierungsführung. Es wird von entscheidender Be-
deutung sein, für all diese acht Bedrohungen Präven-
tionsstrategien zu entwickeln, wollen wir jemals die
weltweite Umsetzung der Menschenrechte erreichen.
1. Klimawandel: Ob natürlichen Ursprungs oder

vom Menschen verursacht, die globale Erwär-
mung, sich ausbreitende Wüsten und steigende
Meeresspiegel können die Rechte auf Leben und
Unterhalt zahlreicher Menschen beeinträchtigen.
Soweit vorbeugende Maßnahmen möglich sind,
sollten sie selbstverständlich angewandt werden.
Prävention ist aber auch aus menschenrechtlicher
Sicht notwendig. Die Kartierung und Prognose
von Umweltrisiken sowie die Diskussion wün-
schenswerter Schutzmaßnahmen können dazu bei-
tragen, Menschenrechtsprobleme, die im Zusam-
menhang mit Massenabwanderung, Binnenver-
treibungen und Flüchtlingsbewegungen stehen,
zu antizipieren. Wir sollten nicht warten, bis das
Problem über uns hereinbricht, sondern es jetzt
angehen.

2. Migration: Hochrechnungen zufolge werden Mil-
lionen von Menschen gezwungen sein, ihre Hei-
mat zu verlassen, sollte der Trend der globalen Er-
wärmung anhalten und die Meeresspiegel weiter
ansteigen. Daher wird es notwendig sein, ein Men-
schenrechtsregime zu schaffen, das Vorbereitungen
trifft, um solch massiven Veränderungen Herr zu
werden. Die derzeitigen internationalen und nor-
mativen Instrumente reichen bei weitem nicht aus.

3. Extreme Armut: Zweidrittel der Weltbevölkerung
lebt in bitterer Armut. Die Millenniums-Entwick-
lungsziele – eines davon ist, die Zahl der Men-
schen, die in extremer Armut leben, bis zum Jahr
2015 zu halbieren – sind erschreckend weit da-
von entfernt, erreicht zu werden. Zukünftig wä-
re es von essenzieller Bedeutung, das Konzept der
vermeidbaren Armut in das Gesamtbild einzu-
beziehen: Von jedem Land sollte erwartet wer-
den, dass es den Stand seiner in Armut lebenden
Bevölkerung statistisch erfasst und die in extre-
mer Armut lebenden Menschen identifiziert. Mit
dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln soll-
te es dann rechtzeitig handeln, um extreme Ar-
mut zu verhindern. Das Konzept der vermeidba-
ren Armut kann dadurch gestärkt werden, dass
Gerichten und nationalen Menschenrechtsinsti-
tutionen die Kompetenz übertragen wird, über
Fälle massiver Verstöße gegen wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte zu entscheiden. Eini-
ge Gerichtshöfe, wie der Indische Oberste Ge-
richtshof, haben eine Jurisprudenz dieser sozia-
len Maßnahmen genau nach dieser Richtschnur
entwickelt.

4. Konflikte: Auch wenn die Zahl der Konflikte ins-
gesamt in den vergangenen Jahren zurückgegan-
gen ist, ist sie in vielen Teilen der Welt immer noch
besorgniserregend hoch. Konflikten vorzubeu-
gen, insbesondere in Ländern mit vielen Ethnien,
steht im engen Zusammenhang mit der Förde-
rung und dem Schutz von Menschenrechten, vor
allem der Rechte von Minderheiten. Strategien
der Konfliktvorbeugung müssen auf den Grund-
sätzen der Menschenrechte beruhen.

5. Terrorismus: Ob Terroristen nun Menschenrechts-
verletzungen oder Verbrechen begehen, für die
Opfer sind die Konsequenzen die gleichen: Tod,
Verstümmelung und Angst. Der Sicherheitsrat
hat die UN-Mitgliedstaaten aufgefordert, beim
Kampf gegen den Terrorismus zusammenzuar-
beiten. Er hat außerdem dazu aufgefordert, die
Anti-Terror-Maßnahmen im Einklang mit den
Menschenrechten durchzuführen. Die amerika-
nische Kommission zur Untersuchung der Ereig-
nisse vom 11. September 2001 forderte unabhän-
gige Überwachungsorgane, um Exzessen vorzu-
beugen. Dies wäre ein guter Ausgangspunkt für
vorbeugende Maßnahmen im Bereich der Men-
schenrechte.

6. Massive Menschenrechtsverletzungen: Wie be-
reits erwähnt, sind massive Menschenrechtsver-
letzungen weit verbreitet. Die Sonderberichter-
statter und Unabhängigen Menschenrechtsex-
perten der UN bemühen sich, diese Verstöße zu
dokumentieren, wo möglich, Eilaktionen einzu-
leiten und sich für Gerechtigkeit für die Opfer
einzusetzen. Doch internationale Bemühungen
sollten in Zukunft verstärkt auf präventive Stra-
tegien ausgelegt sein, angefangen mit Maßnah-
men auf nationaler Ebene, um massiven Men-
schenrechtsverletzungen vorzubeugen.

7. Diskriminierung: Diskriminierungen aufgrund
von Geschlecht, ethnischer und sozialer Herkunft
oder wirtschaftlicher Situation sind zweifelsohne
trauriger Alltag in allen Teilen der Welt. Es wäre
interessant zu untersuchen, ob die derzeit verfolg-
ten Strategien zu weniger Diskriminierung füh-
ren oder nicht. Erziehungsmaßnahmen könnten
sich bei der Vorbeugung geschlechtsspezifischer
oder rassistischer Diskriminierung als entschei-
dend herausstellen.

8. Schlechte Regierungsführung: Ein großer Teil der
Missstände in der Welt sind auf schlechte Regie-
rungsführung zurückzuführen. Bemühungen zur
Förderung der Demokratie und der Rechtsstaat-
lichkeit sollen hier eigentlich Abhilfe schaffen,
doch waren bislang nur Teilerfolge zu verzeich-
nen. In diesem Sinne wäre es an der Zeit, dass der
Menschenrechtsrat das Amt eines Sonderbericht-
erstatters für die Förderung demokratischer Re-
gierungsführung einrichtet. Bemühungen zur För-
derung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
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sollten im zunehmenden Maße eine präventive
Dimension enthalten. Auch die Schutzverantwor-
tung (responsibility to protect) muss hier einbe-
zogen werden.

Durch präventive Strategien, wie die oben genannten,
könnten künftige Bemühungen, uns dem Ziel einer
Welt nach dem Vorbild der Allgemeinen Erklärung
näher bringen. Doch müssen auch drei andere Ziele
mit hoher Priorität verfolgt werden: 
1. Stärkung des Systems der UN-Sonderberichter-

statter,
2. Nationale Umsetzung des Rechts auf Entwick-

lung, und
3. Stärkung der nationalen Menschenrechtsschutz-

systeme.

Stärkung des Systems der 
UN-Sonderberichterstatter

Das System der Sonderberichterstatter (special pro-
cedures) besteht aus thematischen und länderbezo-
genen Berichterstattern und Arbeitsgruppen. Sie un-
tersuchen Ereignisse, die im Zusammenhang mit mas-
siven Menschenrechtsverletzungen stehen, geben all-
gemeine oder auf bestimmte Länder bezogene Emp-
fehlungen ab, initiieren in Notfällen Eilaktionen und
tragen zur Entwicklung der internationalen Normen
zur Prävention massiver Menschenrechtsverletzungen
bei. Die Sonderberichterstatter stehen unter wach-
sendem Druck durch die Mehrheit der Staaten im
UN-Menschenrechtsrat. Letztere reden dem Dialog
und der Kooperation statt der Konfrontation bei Fäl-
len massiver Menschenrechtsverletzungen das Wort.
Diese Argumentation ist grundsätzlich problematisch.
Wenn die Vereinten Nationen nicht entschlossen han-
deln, während Menschen traumatische Menschen-
rechtsverletzungen erleiden, werden auch die Völ-
ker der Vereinten Nationen keine Zeit zum Handeln
haben. Man kann niemals neutral sein im Angesicht
massiver Menschenrechtsverstöße. Die Sonderbericht-
erstatter und Experten sind gegenwärtig die wirkungs-
mächtigsten Akteure zum Schutz der Menschenrech-
te in den Vereinten Nationen. Daher ist es äußerst
wichtig, das System zu bewahren und zu stärken –
einschließlich eines Sonderberichterstatters zum Recht
auf Entwicklung.

Nationale Umsetzung des Rechts 
auf Entwicklung

Die internationale Gemeinschaft hat immer wieder
ihre Verpflichtung auf das Recht auf Entwicklung
bekräftigt. Die Weltmenschenrechtskonferenz von
1993 brachte einen eindeutigen weltweiten Konsens
in Bezug auf dieses Recht zum Ausdruck. Seitdem
haben zahllose Debatten darüber stattgefunden, auf
welche Weise die Umsetzung am besten vorange-
bracht werden kann.1 Die Debatte hat sich bislang

hauptsächlich auf die internationale Dimension der
Umsetzung des Rechts konzentriert. Was aber ist mit
der nationalen Dimension? Diesem Aspekt wurde bis-
her wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Welche Dis-
kussionen auch immer noch auf internationalen Fo-
ren stattfinden werden, wichtig ist, dass das Recht
auf Entwicklung in jedem Land eine praktische Be-
deutung entfaltet. Die Menschenrechtsbewegung muss
Aufmerksamkeit für die nationale Umsetzung des
Rechts auf Entwicklung einfordern. Dies bedeutet
schlicht, dass alle Ressourcen, die einem Land zur
Verfügung stehen, für das Wohl des gesamten Volkes
und nicht zum Nutzen eines kleinen Teiles oder gar
der regierenden Klasse eingesetzt werden müssen.

Nationale Schutzsysteme stärken

Die Stärkung nationaler Schutzsysteme in jedem Land
muss höchste Priorität bei der zukünftigen interna-
tionalen Menschenrechtszusammenarbeit haben. Die
Allgemeine Periodische Überprüfung (Universal Pe-
riodic Review – UPR) im Menschenrechtsrat bietet
dafür den geeigneten Rahmen.2 Die Überprüfung soll-
te auch den Schwerpunkt auf präventive Menschen-
rechtsansätze legen. 

Fazit

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist
und bleibt ein Dokument mit großer Strahlkraft. Doch
in den meisten Orten dieser Welt müssen die Men-
schen noch immer auf ihre Verwirklichung warten.
Armut, Konflikte, Terrorismus, Diskriminierung und
schlechte Regierungsführung schränken die Rechte
von Menschen und Völkern massiv ein. Dennoch be-
rufen sich die Armen und Unterdrückten auf dieses
Dokument. Und junge Menschen wollen, dass ihre
Länder sich an diesem Ideal ausrichten. Wir müssen
auf der Kraft und Energie der Jugend aufbauen.
Mehr Menschenrechtserziehung wird diesem Ziel
dienlich sein. Der Schwerpunkt sollte künftig auf der
Prävention liegen – neben der Förderung und dem
Schutz. Wir müssen auch das System der Sonderbe-
richterstatter stärken, insbesondere brauchen wir das
Amt eines Sonderberichterstatters für Demokratie.
Nicht zuletzt müssen die Schutzsysteme in jedem Land
verbessert werden. 

Es sind Ansätze wie diese, die uns einer Welt, in
der die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Wirklichkeit ist, näher bringen können.

1 Näheres dazu bei Sabine von Schorlemer, Das Recht auf Entwicklung.

Recht des Individuums oder Recht der Völker?, S. 212–218 in diesem Heft.

2 Vgl. dazu Christian Tomuschat, Internationaler Menschenrechts-

schutz – Anspruch und Wirklichkeit, S. 195–200 in diesem Heft.
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Die Schaffung eines Weltgerichtshofs für Menschen-
rechte stellt eine dringend notwendige, bisher feh-
lende gerichtliche Ergänzung zu den seit dem Ende
des Kalten Krieges verbesserten politischen Struk-
turen des internationalen Menschenrechtsschutzes
dar. Das in diesem Beitrag entwickelte Modell bietet
nicht nur einen Ausweg aus der derzeitigen Pers-
pektivlosigkeit in der Debatte über eine Reform des
menschenrechtlichen Durchsetzungsinstrumentari-
ums der Vereinten Nationen. Es berücksichtigt auch
insbesondere die Frage der menschenrechtlichen Bin-
dung und gerichtlichen Verantwortlichkeit nicht-
staatlicher Akteure und das Recht der Opfer auf an-
gemessene Wiedergutmachung.

Die visionären vierziger Jahre

Vor dem Hintergrund der schrecklichen Erfahrungen
des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts wurden
die Vereinten Nationen im Jahr 1945 im Wesentlichen
gegründet, um drei Ziele zu erreichen: Sicherheit, Ent-
wicklung und Menschenrechte. Während für die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit der Sicherheitsrat mit weitreichenden Befugnissen
eingesetzt wurde und für die Entwicklung der Wirt-
schafts- und Sozialrat (ECOSOC) sowie eine Reihe
von Programmen und Sonderorganisationen geschaf-
fen wurden, beschränkte sich die institutionelle Um-
setzung des Zieles der ›Förderung‹ der Menschenrech-
te auf die Einrichtung der Menschenrechtskommissi-
on (MRK) im Jahr 1946 als einer von mehreren Fach-
kommissionen des ECOSOC. Diese strukturelle Be-
nachteiligung der Menschenrechte wurde erst im
Juni 2006 mit der Ersetzung der Kommission durch
einen Menschenrechtsrat etwas gemildert.1

Mandat der Menschenrechtskommission

Um den Menschenrechtsschutz in den Vereinten Na-
tionen besser zu verankern, setzte sich die Menschen-
rechtskommission drei Ziele: 
1. Die Definition des in der UN-Charta nicht näher

bestimmten Begriffs der Menschenrechte in einer
rechtlich unverbindlichen Universellen Erklärung
der Menschenrechte; 

2. Die Schaffung rechtlich verbindlicher Menschen-
rechte mit korrespondierenden staatlichen Ver-
pflichtungen in einer Universellen Menschen-
rechtskonvention; und 

3. Die Einsetzung effektiver internationaler Durch-
führungsorgane wie eines Internationalen Ge-
richtshofs zum Schutz der Menschenrechte. 

Ein Weltgerichtshof für Menschenrechte
Eine utopische Forderung?

Univ.-Prof. Dr. 
Manfred Nowak,
geb. 1950, ist Profes-
sor für internationa-
len Menschen-
rechtsschutz an der
Universität Wien
und Direktor am
Ludwig Boltzmann
Institut für Men-
schenrechte. Er ist
zudem seit dem Jahr
2004 UN-Sonderbe-
richterstatter über
Folter.  

Zu diesem Zweck setzte die Kommission drei Ar-
beitsgruppen ein. Die erste Arbeitsgruppe legte binnen
weniger Sitzungen den Entwurf einer Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte vor, die am 10. De-
zember 1948 von der Generalversammlung in Paris
feierlich verabschiedet wurde. Dann kam der Kalte
Krieg, wodurch die Hoffnung auf eine schnelle Ver-
wirklichung der beiden anderen Ziele zunichte ge-
macht wurde. Statt der ursprünglich anvisierten Uni-
versellen Menschenrechtskonvention wurden schließ-
lich im Jahr 1966 der Internationale Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte  (kurz: Zivilpakt) so-
wie der Internationale Pakt über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte verabschiedet. Damit wur-
de die vor allem vom Westen betriebene Zweiteilung
der Menschenrechte institutionalisiert, die erst Jahr-
zehnte später auf der Wiener Weltmenschenrechts-
konferenz von 1993 mit den Grundsätzen der Gleich-
heit, Unteilbarkeit und Interdependenz aller Men-
schenrechte mühsam wieder rückgängig gemacht
werden konnte. 

Zahlreiche Menschenrechtsübereinkommen

Noch gravierender war jedoch die Tatsache, dass das
internationale Durchsetzungsinstrumentarium für bei-
de Pakte auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zwi-
schen dem Westen, Osten und Süden zurechtgestutzt
wurde. Statt eines Internationalen Gerichtshofs für
Menschenrechte einigte man sich auf einen quasige-
richtlichen Menschenrechtsausschuss (MRA) – je-
doch nur für den Zivilpakt. Der MRA kann statt
verbindlicher Urteile lediglich unverbindliche Emp-
fehlungen abgeben, statt Beschwerden bloße ›Mittei-
lungen‹ verfassen, und das Beschwerdeverfahren für
Einzelpersonen wurde in ein eigenes Fakultativpro-
tokoll verbannt.2 Im Laufe der Zeit wurden zusätzlich
zu den beiden Pakten noch sieben weitere ›Kernkon-
ventionen‹ der Vereinten Nationen mit vergleichba-
ren Durchsetzungsorganen angenommen, so dass wir
uns heute neun unterschiedlichen quasigerichtlichen
Menschenrechtsausschüssen gegenüber sehen, deren

Manfred Nowak

1 UN-Dok. A/RES/60/251 v. 15.3.2006. Zur Zitierweise: UN-Doku-

mente, die ins Deutsche übersetzt wurden, werden mit ›UN-Dok.‹ ab-

gekürzt, UN-Dokumente in englischer Sprache mit ›UN Doc.‹.

2 Zur Praxis des UN-Menschenrechtsausschusses, der seine beschränk-

ten Befugnisse so breit wie möglich interpretiert, vgl. etwa Manfred

Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights – CCPR Commentary,

2. erw. Aufl., Kehl/Straßburg/Arlington 2005.



206 VEREINTE NATIONEN 5/2008

Nowak |  Ein Weltgerichtshof für Menschenrechte

unabhängige Sachverständige alle Staatenberichte
überprüfen und zu einem Teil auch Individualbe-
schwerde- und Untersuchungsverfahren durchfüh-
ren. Alle bisherigen Versuche, diesen Wildwuchs an
unterschiedlichen Gremien mit zum Teil überlappen-
den Funktionen und unzureichenden Entscheidungs-
kompetenzen zu reformieren, sind bislang an politi-
schen, rechtlichen und technischen Barrieren geschei-
tert. Die auch vom Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte (Office of the
High Commissioner for Human Rights – OHCHR)
ins Auge gefasste Schaffung eines einzigen Menschen-
rechtsausschusses für alle Verträge3 war mit der bei-
nahe unüberwindlichen Hürde des Verfahrens zur
Novellierung der existierenden Verträge konfron-
tiert. Zudem ging sie in ihrer Grundphilosophie auch
nicht über jene Reformvorschläge des Kalten Krieges
hinaus.

Drei Visionen

Diese Perspektivlosigkeit in der Debatte über eine
Reform der internationalen menschenrechtlichen
Durchsetzungsinstrumentarien nunmehr knapp zwei
Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Kriegs steht
im krassen Gegensatz zu den zukunftsweisenden Vi-
sionen der vierziger/fünfziger Jahre. Damals standen
drei große institutionelle Visionen im Raum: 
1. Der Vorschlag Uruguays aus dem Jahr 1951 zur

Schaffung eines Hohen Kommissars oder Gene-
ralstaatsanwalts für Menschenrechte;4

2. Die in Art. VI der Völkermordkonvention von
1948 ins Auge gefasste Einrichtung eines Inter-
nationalen Strafgerichtshofs nach dem Vorbild der
Militärtribunale von Nürnberg und Tokio; und

3. Die australische Idee eines Internationalen Ge-
richtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr
1949.5

Es ist kein Wunder, dass keines dieser drei insti-
tutionellen Ziele während des Kalten Krieges verwirk-
licht werden konnte. Doch kurz danach tauchten al-
le Ideen wieder aus der Versenkung auf. 

Der Hohe Kommissar für Menschenrechte 

Nachdem Amnesty International und andere nicht-
staatliche Organisationen (NGOs) die Schaffung des
Amtes eines Hohen Kommissars für Menschenrech-
te quasi zur Bedingung für den Erfolg der Wiener
Weltmenschenrechtskonferenz im Jahr 1993 gemacht
hatten, findet sich dieser Vorschlag, wenn auch in ei-
ner sehr vorsichtigen Formulierung, in der Wiener Er-
klärung und ihrem Aktionsprogramm wieder.6 Die
Generalversammlung setzte diesen Vorschlag bereits
im Dezember 1993 um,7 und im April 1994 trat der
erste Hohe Kommissar, der Ecuadorianer José Ayala-
Lasso, sein schwieriges Amt an. Dass das Amt mit
seinen gegenwärtig knapp 1000 Mitarbeitern, von
denen ungefähr die Hälfte in einer wachsenden An-
zahl von regionalen und nationalen Büros im Feld

arbeitet, eine Erfolgsgeschichte darstellt, ist heute
weitgehend unbestritten.

Der Internationale Strafgerichtshof

Ähnliches trifft für die zweite große Vision der vierzi-
ger Jahre zu. Angesichts der ethnischen Säuberun-
gen im ehemaligen Jugoslawien Anfang der neunzi-
ger Jahre schlugen die USA die Einsetzung eines Ad-
hoc-Strafgerichtshofs vor, der schon im Jahr 1993
durch den Sicherheitsrat eingerichtet wurde.8 Ein Jahr
später folgte als Reaktion auf den Völkermord in
Ruanda die Einsetzung des Ad-hoc-Strafgerichtshofs
für Ruanda.9 Trotz vieler Probleme waren beide Ge-
richtshöfe so erfolgreich, dass dies den seit Jahrzehn-
ten von der UN-Völkerrechtskommission betriebe-
nen Bemühungen zur Schaffung eines ständigen In-
ternationalen Strafgerichtshofs den entscheidenden
Auftrieb gab. Im Juli 1998 wurde in Rom das Statut
für den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH)
verabschiedet. Im Juli 2002 trat es in Kraft, und im
Jahr 2003 nahm der IStGH seine Tätigkeit in Den
Haag auf. Auch wenn die Kooperation vieler Staaten
nach wie vor zu wünschen übrig lässt, so besteht
kein Zweifel daran, dass der IStGH und die Ad-hoc-
Strafgerichtshöfe zu den größten Erfolgen in der in-
ternationalen Entwicklung der Menschenrechte, des
humanitären Völkerrechts und des internationalen
Strafrechts nach dem Ende des Kalten Krieges zäh-
len. Schließlich handelt es sich beim Völkermord und
bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit um
die schwersten systematischen Verletzungen der wich-
tigsten Menschenrechte, wie dem Recht auf Leben,
persönliche Freiheit und Integrität. Dass die Haupt-
verantwortlichen für diese Verbrechen, einschließ-
lich der verantwortlichen Staats- und Regierungs-
chefs, heute vor diesen Strafgerichten individuell zur
Verantwortung gezogen werden können – und auch
tatsächlich gezogen werden, wie die Fälle Slobodan
Milosevic, Radovan Karadzic, Jean Kambanda und
Charles Taylor zeigen –, war zurzeit des Kalten Krie-
ges unvorstellbar und entfaltet eine abschreckende
Wirkung zur Verhütung ähnlicher Verbrechen in der
Zukunft.

Regionale Menschenrechtsgerichtshöfe

Die dritte institutionelle Vision der vierziger Jahre,
nämlich der australische Vorschlag, einen Internatio-
nalen Gerichtshof für Menschenrechte einzurichten,
wurde nur auf regionaler Ebene umgesetzt. Am er-
folgreichsten war diesbezüglich der Europarat. Schon
mit der Verabschiedung der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) im Jahr 1950 wurde zur
letztinstanzlichen Entscheidung über Staaten- und
Individualbeschwerden ein Europäischer Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) vorgesehen, der schließ-
lich im Jahr 1959 seine Arbeit in Straßburg aufnahm.
Aber erst mit dem Inkrafttreten des 11. Zusatzpro-
tokolls am 1. November 1998 wurde das Recht al-
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ler Menschen in den 47 Mitgliedstaaten des Euro-
parats, ihre in der EMRK garantierten Menschen-
rechte durch eine Individualbeschwerde an den EGMR
selbst durchzusetzen, verwirklicht. Der Erfolg die-
ses Modells zeigt sich in Tausenden von rechtsver-
bindlichen Urteilen, die der EGMR seither erlassen
hat und die in den meisten Vertragsstaaten auch wirk-
lich umgesetzt werden. Allerdings bezieht sich die
Kompetenz des EGMR nur auf die bürgerlichen und
politischen Menschenrechte, und seine Möglichkei-
ten, dem Opfer Wiedergutmachung zu leisten, sind
beschränkt. 

Der nach dem Inkrafttreten der Amerikanischen
Menschenrechtskonvention (AMRK) im Jahr 1979
errichtete Inter-Amerikanische Gerichtshof für Men-
schenrechte in San José geht zwar in seiner Praxis der
Zuerkennung von Wiedergutmachungsansprüchen
an die Opfer über die Praxis des EGMR hinaus,
doch ist der effektive Zugang zu diesem Rechts-
schutzinstrument für die in der amerikanischen He-
misphäre lebenden Menschen noch sehr beschränkt.
Dies gilt in noch viel stärkerem Maße für den Afrika-
nischen Gerichtshof für die Rechte der Menschen
und Völker in Arusha. Dieser wurde durch ein Proto-
koll zur Afrikanischen Charta der Rechte der Men-
schen und Völker eingerichtet, das am 1. Januar
2004 in Kraft trat. 

Diese drei Beispiele zeigen, dass heute in allen jenen
Regionen, in denen regionale Organisationen mit der
Kompetenz zum Schutz der Menschenrechte beste-
hen, auch regionale Menschenrechtsgerichte geschaf-
fen wurden. Wenn sich also auf der regionalen Ebene
die politische Überzeugung der Staaten durchgesetzt
hat, dass über Menschenrechtsbeschwerden am bes-
ten ein unabhängiges Gericht mit bindenden Urteilen
entscheiden soll, so ist es verwunderlich, dass diese
Weisheit für das universelle Menschenrechtsschutz-
system nicht gelten sollte. Im Folgenden soll daher
ein Modell für einen Weltgerichtshof für Menschen-
rechte entwickelt werden, in dem zum einen auf die
Kritik der Skeptiker eingegangen wird,10 und zum an-
deren die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts,
wie die rechtliche Bindung nichtstaatlicher Akteure,
mitberücksichtigt werden.11

Keine Notwendigkeit der Änderung 
der bestehenden Verträge

Eines der Hauptargumente gegen die Schaffung ei-
nes gemeinsamen Vertragsüberwachungsorgans im
Rahmen der Vereinten Nationen ist die, zugegebe-
nermaßen, beinahe unüberwindliche Hürde der Än-
derung von UN-Menschenrechtsverträgen.12 Aus die-
sem Grund soll der Weltgerichtshof für Menschen-
rechte nicht durch eine Novellierung aller relevanten
Menschenrechtsverträge bei gleichzeitiger Abschaf-
fung der derzeit bestehenden Vertragsüberwachungs-
organe eingerichtet werden, sondern durch einen zu-

sätzlichen Vertrag mit einem Statut, vergleichbar dem
Statut für den Internationalen Strafgerichtshof. Dies
hat drei Vorteile. Zum einen können die bisherigen
Expertenausschüsse bestehen bleiben und ihre Kern-
aufgaben, insbesondere die Prüfung von Staatenbe-
richten, weiter ausüben. Zum zweiten können so
schrittweise und reibungslos die Zuständigkeiten für
Individual- und Staatenbeschwerden sowie für die
Durchführung von Vor-Ort-Untersuchungen von den
bestehenden Expertenorganen auf den Gerichtshof
übertragen werden. Zum dritten steht es völlig im
Belieben der Vertragsstaaten des Statuts, welche
Menschenrechtsverträge sie der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterstellen wollen. 

Wenn ein Staat beispielsweise zu Beginn nur die
Rechte des Zivilpakts der Kompetenz des Gerichts-
hofs überantworten will, so genügt eine entsprechen-
de Erklärung bei gleichzeitiger Kündigung des I. Fa-
kultativprotokolls zum Pakt gemäß dessen Art. 12.
Wenn er auch Beschwerden aufgrund der Anti-Fol-
ter-Konvention der Jurisdiktion des Gerichtshofs über-
tragen will, so muss er neben einer entsprechenden
Erklärung gegenüber dem Gerichtshof lediglich die
bisherigen Erklärungen gemäß der Art. 21 (2) und
22 (2) der Konvention zurückziehen. Denn, abgese-
hen von der obligatorischen Staatenbeschwerde ge-
mäß Art. 11 des Übereinkommens zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung, sind im UN-
System alle Staaten- und Individualbeschwerden frei-
williger Natur. Folglich kann die Entscheidungskom-

3 Siehe den Aktionsplan des OHCHR, UN-Dok. A/59/2005/Add.3 v.

26.5.2005 und das ausführlichere Konzeptpapier des OHCHR, UN-Dok.

HRI/MC/2006/2 v. 22.3.2006.

4 UN Doc. A/C.3/546 (1951); siehe auch Dominic McGoldrick, The Hu-

man Rights Committee, Oxford 1991, S. 13; John P. Humphrey, Human

Rights and the United Nations. A Great Adventure, New York 1984, S. 130. 

5 Siehe zum Beispiel UN Doc. E/1371 v. 23.6.1949; siehe auch McGol-

drick, a.a.O. (Anm. 4) S. 13 und Fußnote 124; Annemarie Devereux, Aust-

ralia and the International Scrutiny of Civil and Political Rights: An Ana-

lysis of Australia’s Negotiating Policies, 1949–1966, Australian Year-

book of International Law, 22. Jg., 48/2002, S. 47–75, hier S. 53ff.

6 Siehe Wiener Aktionsprogramm, UN Doc. A/CONF.157/23 v. 12.7.1993,

Abs. 18.

7 UN Doc. A/RES/48/141 v. 20.12.1993.

8 UN Doc. S/RES/808 v. 22.2.1993.

9 UN Doc. S/RES/955 v. 8.11.1994.

10 Vgl. etwa Stefan Trechsel, A World Court for Human Rights?, North-

western University Journal of International Human Rights, 1. Jg., 3/2003.

11 Vgl. Manfred Nowak, The Need for a World Court of Human

Rights, Human Rights Law Review (HRLR), 7. Jg., 1/2007, S. 251–259.

12 Zum Verfahren gemäß Art. 51 des Zivilpakts siehe Nowak, CCPR Com-

mentary, a.a.O. (Anm. 2), S. 811–814. Zu den praktischen Problemen der

versuchten Novellierung der UN-Anti-Folter-Konvention gemäß ihres

Art. 29 siehe Manfred Nowak/Elizabeth McArthur, The United Nations

Convention Against Torture – A Commentary, Oxford 2008, S. 845–852.
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petenz der jeweiligen Vertragsüberwachungsorgane
von den Vertragsstaaten durch einfache Kündigun-
gen der entsprechenden Verträge oder die Zurück-
nahme freiwilliger Erklärungen rückgängig gemacht
werden. Darüber hinaus können Vertragsstaaten des
Statuts aber auch die Rechte von Verträgen, die bis-
her kein Beschwerdeverfahren vorsehen, wie etwa
die Kinderrechtskonvention, oder die gar kein eige-
nes Überwachungsorgan haben, wie etwa die Kon-
vention über die politischen Rechte der Frau, der Ju-
risdiktion des Gerichtshofs unterstellen. Dies führt
zwar dazu, dass in einer Übergangsphase über Be-
schwerden des Zivilpakts hinsichtlich mancher Staa-
ten weiterhin der Menschenrechtsausschuss entschei-
det, während in Bezug auf andere Staaten schon der
Gerichtshof zuständig ist. Doch dies ist ein zeitlich
begrenztes Phänomen, denn mit der zunehmenden
Zahl der Vertragsstaaten des Statuts geht auch die
Zuständigkeit der quasigerichtlichen Organe zur Ent-
scheidung über Beschwerden immer weiter zurück.
Ob die allmählich auf die Kernkompetenz der Prü-
fung von Staatenberichten reduzierten neun Exper-
tenausschüsse schließlich zu einem einzigen ständig
tagenden Gremium zusammengefasst werden, das
einen gemeinsamen Staatenbericht für alle von dem
betreffenden Staat ratifizierten Verträge überprüft,
ist letztlich eine politische Frage. Angesichts der gro-
ßen Probleme und Verzögerungen bei der Erstellung
und Prüfung von Staatenberichten im bisherigen Sys-
tem würde sich eine grundlegende Reform jedoch
anbieten.

Verantwortlichkeit 
nichtstaatlicher Akteure

Eine der großen Herausforderungen an den Men-
schenrechtsschutz im 21. Jahrhundert ist die Ver-
antwortung globaler nichtstaatlicher Akteure für Ver-
letzungen, aber auch für den Schutz von Menschen-
rechten. In Zeiten der Globalisierung kommt das
Westfälische System der nationalstaatlichen Souverä-
nität und der damit verbundenen ausschließlichen
Verantwortung nationaler Regierungen für den Schutz
und die Gewährleistung der Menschenrechte allmäh-
lich an seine Grenzen. Mehr als eine Milliarde Men-
schen leben in absoluter Armut, das heißt sie haben
keine Arbeit, hungern, leben unter menschenunwür-
digen Bedingungen in Slums ohne Zugang zu saube-
rem Trinkwasser, sterben an vermeidbaren Infektions-
krankheiten und haben keinen Zugang zum Rechts-
staat. Sie sind Opfer einer der schwersten und syste-
matischsten Menschenrechtsverletzungen unserer
Zeit. Obwohl ihre Menschenrechte auf Leben, Nah-
rung, Gesundheit, Unterkunft, einen angemessenen
Lebensstandard, Privatsphäre, Sicherheit und Zu-
gang zur Justiz systematisch verletzt werden, wäre es
falsch und ungerecht, die Verantwortung dafür aus-
schließlich bei Regierungen jener Staaten anzulas-

ten, in denen diese Menschen leben. Armut ist kein
Schicksal, sondern von Menschen verursacht und
kann daher auch von Menschen bekämpft und aus-
gerottet werden. Doch kann dies nur durch gemein-
same Anstrengungen der Staatengemeinschaft, insbe-
sondere durch die reichen Industriestaaten, ihre Ent-
wicklungszusammenarbeit und entsprechende inter-
nationale Organisationen wie die Weltbank oder die
Welthandelsorganisation geschehen. Dass die inter-
nationale Gemeinschaft eine entsprechende Verant-
wortung für die Bekämpfung der Armut hat, wurde
nicht zuletzt  mit den Millenniums-Entwicklungszielen
ausdrücklich anerkannt.13 Aber bisher gibt es keine
Möglichkeit, die genannten Organisationen für Fehl-
verhalten auch rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

Friedenssicherung

Im Rahmen der kollektiven Friedenssicherung über-
nehmen die Vereinten Nationen und regionale Or-
ganisationen wie die OSZE, die EU, die Afrikanische
Union, die Organisation der Amerikanischen Staa-
ten oder die NATO zunehmend staatliche Funktio-
nen, insbesondere in Übergangssituationen nach be-
waffneten Konflikten oder wenn staatliche Struktu-
ren zerfallen. In manchen Fällen, wie beispielsweise
in Kosovo oder in Ost-Timor, wurde die Verwaltung
dieser Territorien für eine bestimmte Zeit ausdrück-
lich den Vereinten Nationen übertragen. Mit der
Durchführung von Übergangsverwaltungen ist auch
die Verantwortung für den Schutz und die Gewähr-
leistung von Menschenrechten verbunden. Gleichzei-
tig besteht natürlich auch die Gefahr, dass internatio-
nale Friedenstruppen oder UN-Polizeieinheiten Men-
schenrechte verletzen. Dass die Vereinten Nationen
an ihre eigenen Menschenrechtsverträge rechtlich
gebunden sind, wird heute zunehmend bejaht.14 Wie
diese rechtliche Bindung jedoch eingeklagt werden
soll, ist weiterhin unklar. Noch umstrittener ist die
rechtliche Verantwortung regionaler Organisationen,
der UN-Sonderorganisationen oder der internatio-
nalen Finanzinstitutionen.

Privatwirtschaft und andere 
nichtstaatliche Akteure

Neben zwischenstaatlichen Organisationen überneh-
men auch private Akteure wie insbesondere transna-
tionale Konzerne im Rahmen ihrer Unternehmens-
verantwortung (Corporate Social Responsibility –
CSR) oder durch den Beitritt zum Globalen Pakt der
Vereinten Nationen eine freiwillige Verantwortung
für die Achtung und Gewährleistung von Menschen-
rechten. Aber alle Versuche, sie rechtlich zur Einhal-
tung der Menschenrechte zu verpflichten, sind bisher
gescheitert.15 Dabei üben transnationale Konzerne
weltweit Macht aus, die es ihnen erlaubt, Menschen-
rechte zu verletzen, ohne von den betreffenden Re-
gierungen, zum Teil wegen Unfähigkeit, zum Teil we-
gen eines Mangels an politischem Willen, zur Verant-
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wortung gezogen zu werden. Theoretisch können
diese Konzerne für Verletzungen zwar von den Op-
fern vor nationalen Gerichten jenes Staates zur Re-
chenschaft gezogen werden, in dem diese Verletzun-
gen begangen wurden. Doch die Chancen auf glei-
chen Zugang zum Rechtsstaat sind angesichts der
realen Machtverhältnisse minimal. Auch die Versu-
che von Anwälten und NGOs, über den Weg des
Weltzivilrechts, beispielsweise auf der Grundlage des
amerikanischen Gesetzes zur Regelung von auslän-
dischen Ansprüchen (Alien Tort Claims Act), Wie-
dergutmachung zu erlangen, sind letztlich meist ge-
scheitert. 

Neben transnationalen Konzernen gibt es natür-
lich noch eine Vielzahl anderer nichtstaatlicher Ak-
teure, die für Menschenrechtsverletzungen verant-
wortlich sind, aber aufgrund ihrer transnationalen
oder globalen Aktivitäten nur schwer vor nationalen
Gerichten belangt werden können. Dazu gehören
die organisierte Kriminalität, einschließlich von Orga-
nisationen des internationalen Drogen-, Waffen-
und Menschenhandels, terroristische Organisationen
und ihre Financiers, Aufständische und paramilitä-
rische Organisationen.

Durchführbarkeit

Wie können diese internationalen Organisationen
und privaten Akteure vor dem Weltgerichtshof für
Menschenrechte zur Verantwortung gezogen wer-
den? Im Grunde bieten sich zwei Möglichkeiten an.
Auch wenn völkerrechtliche Verträge bisher in aller
Regel nur von Staaten abgeschlossen wurden und nur
von Staaten ratifiziert werden können, so ist es recht-
lich dennoch möglich, das Statut des Weltgerichtshofs
für Menschenrechte auch für einen Beitritt von in-
ternationalen Organisationen oder bestimmten pri-
vaten Akteuren zu öffnen. Beispielsweise könnte eine
Mitgliedschaft von transnationalen Konzernen im
Globalen Pakt mit der Erwartung und Aufforderung
verknüpft werden, das Statut des Gerichtshofs zu
ratifizieren. Wie die freiwillige Durchführung men-
schenrechtlich relevanter Programme im Rahmen der
CSR-Strategie letztlich dem Nachhaltigkeitsprofil des
jeweiligen Konzerns nützt, so könnte sich auch die
freiwillige Unterwerfung unter die Kompetenz des
Gerichtshofs positiv auf das Ansehen und damit auf
die ökonomische Situation des Unternehmens aus-
wirken.

Darüber hinaus haben die Sitzstaaten sowie alle
Staaten, in denen transnationale Unternehmen und
sonstige private Akteure operieren, natürlich die
Pflicht, Menschenrechtsverletzungen durch diese Ak-
teure auf ihrem Hoheitsgebiet zu verhindern und mit
Mitteln des Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechts zu
ahnden. Wie die Zuständigkeit zur individuellen straf-
rechtlichen Verfolgung von Menschenrechtsverlet-
zern durch die Ratifizierung des IStGH-Statuts von
den nationalen Strafgerichten auf den Internationa-

len Strafgerichtshof übertragen werden kann, so kann
natürlich auch die Zuständigkeit zur menschen- oder
zivilrechtlichen Ahndung von Menschenrechtsverlet-
zungen von nationalen Menschenrechts- und Zivil-
gerichten auf den Weltgerichtshof für Menschenrech-
te übertragen werden. Das im IStGH-Statut veranker-
te Prinzip der komplementären Gerichtsbarkeit sorgt
dafür, dass die nationalen Strafgerichte, sofern sie wil-
lens und fähig sind, ihre Zuständigkeit wahrzuneh-
men, weiterhin primär verantwortlich bleiben. Das
Gleiche gilt für den Weltgerichtshof für Menschen-
rechte. Natürlich müssen die Opfer zuerst den natio-
nalen Rechtsweg beschreiten. Aber nach Ausschöp-
fung aller innerstaatlichen Rechtsmittel soll ihnen die
Möglichkeit eröffnet werden, eine Beschwerde gegen
den betreffenden Staat, zusätzlich aber auch gegen pri-
vate Akteure, beim Weltgerichtshof einzureichen.

Wie wirksam wären solche Beschwerden? Wie
können die Urteile des Gerichts gegen private Ak-
teure durchgesetzt werden? Diese Fragen sind natür-
lich berechtigt. Aber auch diesbezüglich ist eine Ana-
logie zum IStGH sinnvoll. Die bisherigen Erfahrun-
gen mit den Ad-hoc-Strafgerichtshöfen, aber auch mit
der allmählichen Entwicklung der Praxis des IStGH
zeigen, dass internationale Strafgerichte bei weitem ef-
fizienter sind als das Weltstrafrechtsprinzip.16 Trotz
des Fehlens einer Weltpolizei und trotz der mangeln-
den Kooperationsbereitschaft vieler Staaten, Haftbe-
fehle und sonstige Entscheidungen internationaler
Strafgerichte umzusetzen, haben es diese Tribunale
dennoch geschafft, dass die meisten der von ihnen
Angeklagten schließlich festgenommen und an die
jeweiligen Gerichte überstellt wurden. Denn ein in-
ternationaler Haftbefehl, der von einem internatio-
nalen Straftribunal ausgestellt wird, hat letztlich ei-
ne größere politische und rechtliche Bedeutung als
ein von einem nationalen Gericht ausgestellter Haft-
befehl. Gleiches ist von einstweiligen Verfügungen
oder Urteilen des Weltgerichtshofs für Menschenrech-
te zu erwarten. Mit der zunehmenden Bereitschaft
der Staaten, das Statut des Gerichtshofs zu ratifizie-
ren, wird auch deren Bereitschaft steigen, dessen
rechtlich verbindliche Urteile und Anordnungen zu

13 Siehe Millenniums-Erklärung, UN-Dok. A/RES/55/2 v. 8.9.2000.

14 Siehe etwa den Bericht der UNMIK an den Menschenrechtsausschuss

gemäß Art. 40 des Zivilpakts, UN Doc. CCPR/C/UNK/1 v. 13.3.2006.

15 Vgl. den Versuch der früheren Unterkommission der UN-Menschen-

rechtskommission, entsprechende rechtsverbindliche Standards (›UN-

Normen‹) einzuführen, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 v. 13.8.2003.

16 Vgl. dazu Manfred Nowak, Vom Weltstrafrecht zum Weltzivilrecht

oder vom Internationalen Strafgerichtshof zum Internationalen Ge-

richtshof für Menschenrechte? Überlegungen am Beispiel der Folter-

bekämpfung, in: Isabelle Buffard/James Crawford/Alain Pellet/Stephan

Wittich (Eds.), International Law between Universalism and Fragmen-

tation. Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Leiden (im Erscheinen).
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befolgen und umzusetzen. Wenn der Gerichtshof bei-
spielsweise einer Beschwerde gegen einen transna-
tionalen Konzern stattgibt und diesen zu einer be-
stimmten Geldstrafe verurteilt, so hat nicht nur der
Sitzstaat, sondern auch jeder andere Staat, in dem
dieser Konzern operiert, verschiedene Möglichkeiten,
dessen Bankkonten zu sperren und ihn zur Befol-
gung des Urteils zu zwingen. Jedenfalls scheinen die
Möglichkeiten der Umsetzung von Urteilen eines Welt-
gerichtshofs für Menschenrechte effektiver zu sein als
die bisherigen eher ernüchternden Erfahrungen mit
dem Weltzivilrechtsprinzip.  

Recht der Opfer auf Wiedergutmachung

Im Dezember 2005 hat die Generalversammlung der
Vereinten Nationen nach langen Vorarbeiten in der
Menschenrechtskommission und deren Unterkom-
mission Richtlinien zum Recht der Opfer schwerer
Menschenrechtsverletzungen auf Rechtsschutz und
Wiedergutmachung angenommen.17 Auch wenn die-
se Richtlinien rechtlich unverbindlich sind, so reprä-
sentieren sie einen wichtigen Grundsatz der Menschen-
rechte beziehungsweise subjektiver Rechte generell.
Ein subjektives Recht – im nationalen wie im inter-
nationalen Recht – bedingt rechtliche Verpflichtun-
gen, die im Fall einer Verletzung von den Opfern ge-
genüber den für diese Verletzung Verantwortlichen
mit Mitteln des Rechts eingeklagt werden können
müssen; und jene (gerichtliche) Instanz, die über eine
solche Beschwerde entscheidet, muss auch die Kom-
petenz haben, den Opfern eine angemessene Wieder-
gutmachung zuzusprechen, die gegenüber den Ver-
antwortlichen rechtlich durchsetzbar ist. 

Es gibt vier Formen der Wiedergutmachung: 
1. Restitution (etwa Rückerstattung enteigneten Ei-

gentums, Entlassung von unrechtmäßig festge-
haltenen Häftlingen);

2. Rehabilitation (zum Beispiel medizinische, psy-
chologische, soziale und rechtliche Rehabilitie-
rung von Folteropfern);

3. Kompensation (finanzielle Entschädigung für
den zugefügten materiellen und immateriellen
Schaden, Leiden und Schmerzen); und 

4. Satisfaktion (etwa strafrechtliche Verfolgung der
Täter, Einsetzung von Wahrheitskommissionen)
bis hin zu Garantien der Verhütung ähnlicher
Menschenrechtsverletzungen in der Zukunft (wie
Aufhebung menschenrechtsverletzender Gesetze
und Praktiken).18

In den Menschenrechtsübereinkommen ist zwar
ein subjektives Recht der Opfer, eine wirksame Be-
schwerde gegen Verletzungen ihrer Menschenrechte
vor einer vornehmlich gerichtlichen nationalen Ins-
tanz einzulegen, zumindest bei bürgerlichen und po-
litischen Rechten generell anerkannt.19 Wie die Aus-
führungen zu den regionalen Menschenrechtsge-
richtshöfen gezeigt haben, wird auch das Recht auf

Rechtsschutz vor internationalen Gerichten zuneh-
mend anerkannt. Aber nach traditioneller Auffassung
beschränkt sich dieses Recht grundsätzlich darauf,
dass ein nationales oder internationales Gericht fest-
stellt, dass eine bestimmte Menschenrechtsverletzung
begangen wurde. In vielen Urteilen hat zum Beispiel
der EGMR ausgeführt, dass die bloße Feststellung
einer Menschenrechtsverletzung und der Ersatz der
reinen Verfahrenskosten eine ausreichende Satisfak-
tion für das erlittene Unrecht darstelle.20 Ähnliches
gilt für die Urteile nationaler Gerichte, die über Men-
schenrechtsbeschwerden entscheiden, wie beispiels-
weise das deutsche Bundesverfassungsgericht. Die-
ser Praxis liegt die antiquierte Auffassung zugrunde,
Menschenrechte stellten ideelle Ansprüche dar, deren
Umsetzung im Prinzip nichts kosten dürfe. Restitu-
tion sei bei den meisten Menschenrechtsverletzun-
gen, wie beispielsweise beim Recht auf Leben, bei
der Folter oder bei Verletzungen der Meinungs- und
Versammlungsfreiheit, ohnedies nicht möglich, und
das mit Menschenrechtsverletzungen verbundene Lei-
den könne finanziell nicht wirklich abgegolten wer-
den. Lediglich bei bestimmten Verletzungen, wie beim
willkürlichen Freiheitsentzug und beim Missbrauch
der Strafjustiz, wird ein Recht auf finanzielle Entschä-
digung ausdrücklich anerkannt.21

Diese antiquierte Rechtsauffassung sollte meines
Erachtens grundlegend überdacht werden. Die Recht-
sprechung des Inter-Amerikanischen Gerichtshofs
für Menschenrechte auf der Grundlage von Art. 63
AMRK,22 sowie der Menschenrechtskammer für Bos-
nien-Herzegowina, die auf der Grundlage des Frie-
densabkommens von Dayton vom Dezember 1995
eingerichtet wurde und über weitreichende Befug-
nisse zur Zuerkennung von Wiedergutmachung ver-
fügte,23 und die oben erwähnten UN-Richtlinien zum
Recht auf Wiedergutmachung stellen wichtige Vor-
arbeiten in diese Richtung dar. Die Einrichtung ei-
nes Weltgerichtshofs für Menschenrechte sollte da-
her zum Anlass genommen werden, diesen Richtli-
nien durch eine umfassende Kompetenz des Gerichts-
hofs, in jedem Fall der Feststellung einer Menschen-
rechtsverletzung auch eine entsprechende rechtlich
verbindliche Anordnung zur Leistung von angemes-
sener Wiedergutmachung zu treffen, eine institutio-
nelle Absicherung zu verleihen. 

Durchsetzung und Überwachung 
der Urteile des Gerichtshofs

In Ermangelung einer Weltpolizei oder vergleichba-
rer globaler Institutionen zur Durchsetzung der Men-
schenrechte obliegt die Umsetzung der Urteile eines
zukünftigen Weltgerichtshofs für Menschenrechte
natürlich in erster Linie den Vertragsstaaten des Sta-
tuts. Ähnlich wie im IStGH-Statut sollte das Statut
selbst entsprechende Verpflichtungen zur Umsetzung
der Urteile, Reparationsanordnungen, einstweiligen
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17 Grundsätze und Richtlinien über das Recht auf Rechtsschutz und

Wiedergutmachung für Opfer von schweren Verletzungen internatio-

naler Menschenrechte und schwerwiegenden Verletzungen des hu-

manitären Völkerrechts, UN-Dok. A/RES/60/147 v. 16.12.2005.

18 Vgl. zum Recht auf Wiedergutmachung etwa Koen de Feyter/Ste-

phan Parmentier/Marc Bossuyt/Paul Lemmens (Eds.), Out of the As-

hes. Reparations for Victims of Gross and Systematic Human Rights

Violations, Oxford 2005.

19 Vgl. etwa die Art. 2(3) Zivilpakt, 13 EMRK und 25 AMRK. 

20 Zur Praxis des EGMR vgl. etwa Christoph Grabenwarter, Europäische

Menschenrechtskonvention, 3. Aufl., München/Basel/Wien 2008, S. 89.

21 Vgl. etwa die Art. 9(5) und 14(6) Zivilpakt, Art. 5(5) EMRK und Art. 3

des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK.

22 Vgl. etwa Douglas Cassel, The Expanding Scope and Impact of Re-

parations awarded by the Inter-American Court of Human Rights, in:

Koen de Feyter et. al. (Eds.), a.a.O. (Anm. 18), S. 191–223.

23 Vgl. Manfred Nowak, Reparations by the Human Rights Chamber

for Bosnia and Herzegovina, in: Koen de Feyter et. al. (Eds.), a.a.O.

(Anm. 18), S. 245–288; Manfred Nowak, Introduction, Human Rights

Chamber for Bosnia and Herzegovina. Digest of Case Law 1996–2002,

Kehl/Straßburg/Arlington 2003, S. 1–22.

24 Vgl. Paul Gordon Lauren, ›To Preserve and Build on its Achieve-

ments and to Redress its Shortcomings‹: The Journey from the Com-

mission on Human Rights to the Human Rights Council, Human Rights

Quarterly, 29. Jg., 2/2007, S. 307–345; Helen Upton, The Human Rights

Council: First Impression and Future Challenges, HRLR, 7. Jg., 1/2007, S.

29–39; Patricia Scannella/Peter Splinter, The Human Rights Council: A

Promise to be fulfilled, HRLR, 7. Jg., 1/2007, S. 41–72.

25 Zum Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten vgl. UN-

Dok. S/RES/1674 v. 28.4.2006; zur Schutzverantwortung: Ergebnisdo-

kument des Weltgipfels 2005, UN-Dok. A/RES/60/1 v. 16.9.2005; Ed-

ward C. Luck, Der verantwortliche Souverän und die Schutzverantwor-

tung, in: Vereinte Nationen, 2/2008, S. 51–58; Gareth Evans/Mohamed

Sahnoun, The Responsibility to Protect, Foreign Affairs, November/-

December 2002; Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending

Mass Atrocity Crimes Once and for All, Washington 2008.

Verfügungen und sonstigen rechtsverbindlichen Ent-
scheidungen enthalten. Diese Verpflichtungen soll-
ten sich nicht auf die Umsetzung von Urteilen und
Anordnungen gegenüber den jeweiligen Staaten be-
schränken, sondern so formuliert werden, dass alle
Staaten und sonstigen Vertragsstaaten für die welt-
weite Umsetzung der Entscheidungen des Gerichts
eine gemeinsame globale Verantwortung tragen. Dies
gilt insbesondere bei Entscheidungen gegenüber nicht-
staatlichen Akteuren.

Die internationale Überwachung der staatlichen,
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Umsetzung
der Entscheidungen des Gerichts sollte, ähnlich wie
beim System der EMRK, dem wichtigsten politi-
schen Organ der Vereinten Nationen im Bereich des
Menschenrechtsschutzes überantwortet werden. Das
ist seit Juni 2006 der UN-Menschenrechtsrat.24 Er
hat dazu schon heute verschiedene Möglichkeiten
wie beispielsweise seine Überwachungskompetenz
im Rahmen der Allgemeinen Periodischen Überprü-
fung (Universal Periodic Review – UPR) aller Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen. In Fällen schwer-
wiegender Verletzungen der Menschenrechte ein-
schließlich der Nichtbefolgung entsprechender Ur-
teile des Weltgerichtshofs könnte er auch länderspe-
zifische Maßnahmen und Entscheidungen treffen.
Falls auch diese nichts nützen, müsste als letzte Ins-
tanz der Sicherheitsrat seine Verantwortung im Rah-
men der Schutzverantwortung (Responsibility to Pro-
tect)25 sowie seiner generellen Durchsetzungskom-
petenz auf der Grundlage der UN-Charta wahrneh-
men. In diesem Sinn wäre der Weltgerichtshof für
Menschenrechte die bisher fehlende gerichtliche Er-
gänzung zu den seit dem Ende des Kalten Krieges
verbesserten politischen Strukturen und Verfahren
zum globalen Schutz der Menschenrechte.

Schlussfolgerungen

Eingangs wurde die Frage gestellt, ob die Schaffung
eines Weltgerichtshofs für Menschenrechte eine Not-
wendigkeit des 21. Jahrhunderts, also die Schlie-
ßung einer lange bestehenden Lücke im Menschen-
rechtsschutzsystem der Vereinten Nationen darstellt,
oder bloß eine utopische Forderung. Ich hoffe, mit
meinen Ausführungen eine klare Antwort auf diese
Frage gegeben und die politischen wie rechtlichen
Einwände der Skeptiker weitgehend entkräftet zu ha-
ben. Meines Erachtens ist die kürzlich erfolgte Ein-
richtung des UN-Menschenrechtsrats und das 60-
jährige Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte ein würdiger Anlass für die Verein-
ten Nationen, sich diesem Thema mit voller Kraft zu
widmen. Denn die großen globalen Herausforde-
rungen an den Menschenrechtsschutz im 21. Jahr-
hundert, von der Bekämpfung der Armut und des Kli-
mawandels über bewaffnete Konflikte, Rassismus
und Migration bis zu den Bedrohungen der Men-

schenrechte durch weltweit agierende nichtstaatliche
Akteure, bedürfen dringend einer Stärkung globaler
Strukturen. Ein umfassender Menschenrechtsschutz
ist nur durch gemeinsame Anstrengungen gerichtli-
cher und politischer Menschenrechtsorgane auf der
Grundlage einer vernünftigen Arbeitsteilung mög-
lich. Das Recht der Opfer, sich gegen bereits erfolgte
Menschenrechtsverletzungen durch rechtliche Maß-
nahmen zur Wehr zu setzen, kann nur durch Ge-
richte mit umfassenden Kompetenzen, und zwar auf
der nationalen, regionalen und globalen Ebene, wirk-
sam umgesetzt werden. Den politischen Organen
obliegt hingegen die Aufgabe, die rechtlichen und
faktischen Rahmenbedingungen für die weitgehende
Verhütung von Menschenrechtsverletzungen zu schaf-
fen und Menschen in aller Welt effektiv gegen diese
Verletzungen zu schützen. Dazu gehört auch und vor-
nehmlich die politische Überwachung der Einhaltung
und, wenn nötig, zwangsweise Durchsetzung von Ur-
teilen unabhängiger Gerichte. 
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Das Recht auf Entwicklung ist umstritten wie kaum
ein anderes Menschenrecht. Die Länder des Südens
würden es gern als kollektives Recht der Staaten oder
Völker verankern, der Westen will ein solches Recht
nur Individuen zugestehen. Verschiedene Arbeits-
gruppen und ein Unabhängiger Experte wurden ein-
gesetzt, um das Recht zu entpolitisieren und mit
konkreten Inhalten zu füllen. In diesem Sinne ist die
Ausarbeitung von Kriterien zur Evaluierung von Ent-
wicklungspartnerschaften durch die ›High-level Task
Force‹ als ein großer Fortschritt zu bewerten. Gegen-
wärtige Bemühungen um eine bindende Konvention
könnten allerdings das Erreichte zunichte machen und
einen neuen Nord-Süd-Konflikt heraufbeschwören.

Die Anklänge der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte vom 10. Dezember 1948 an das erst
knapp vier Jahrzehnte später auf UN-Ebene prokla-
mierte Recht auf Entwicklung sind überraschend
deutlich: Art. 25 der Allgemeinen Erklärung sieht in
seinem ersten Absatz vor, dass jeder Mensch das Recht
auf einen Lebensstandard hat, »der seine und seiner
Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschließlich
Ernährung, Bekleidung, Unterbringung, ärztlicher
Versorgung und notwendiger sozialer Leistungen ge-
währleistet«. Art. 28 bestätigt jedermanns »Anspruch
auf eine soziale und internationale Ordnung, in der
die in dieser Erklärung aufgeführten Rechte und Frei-
heiten voll verwirklicht werden können«. Was sich
in der Allgemeinen Erklärung demnach wie eine frü-
he Fassung des ›Rechts auf Entwicklung‹ liest, harrt
allerdings bis heute weitgehend der Umsetzung. 

Noch immer stehen Menschenrechte nicht im Mit-
telpunkt der Entwicklungszusammenarbeit oder wie
Philip Alston es prägnant formulierte, Entwicklungs-
zusammenarbeit und Menschenrechte verhalten sich
wie zwei Segelschiffe, die im Dunkeln aneinander
vorbeifahren (»ships passing in the night«).1

Die gewaltige Kluft zwischen Worten und Taten2

ist unübersehbar: Obwohl die UN-Generalversamm-
lung bereits am 4. Dezember 1986 mit großer Mehr-
heit die ›Erklärung zum Recht auf Entwicklung‹ (UN
Doc. A/RES/41/128) annahm, die Regierungen im
Jahr 1993 auf der Weltmenschenrechtskonferenz in
Wien hervorhoben, dass das allgemeingültige und
unveräußerliche Recht auf Entwicklung verwirklicht
und in die Praxis umgesetzt werden müsse3, und so-
gar 147 Staats- und Regierungschefs in der Millen-
niums-Erklärung vom September 2000 feierlich ihre
Entschlossenheit bekräftigten, »das Recht auf Ent-
wicklung für jeden zur Wirklichkeit werden zu las-
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sen«4, wird es vielfach stiefmütterlich behandelt.
Dies gilt auch für die Doktrin: Von Seiten der Völ-
kerrechtswissenschaft besteht zum Teil die Neigung,
das Recht auf Entwicklung zusammen mit dem
Recht auf Frieden, eine gesunde Umwelt sowie das
gemeinsame Erbe der Menschheit als Teil einer
(minderwertigen) ›dritten‹ Generation von Menschen-
rechten anzusehen. Der gleichberechtigte Platz im
Menschenrechtskanon der bürgerlichen, politischen
sowie wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-
te wird ihm abgesprochen. Von politikwissenschaft-
licher Seite wurde verschiedentlich gewarnt, das Recht
auf Entwicklung sei ein trügerisches »Recht auf al-
les Schöne und Gute«5, welches den Entwicklungs-
ländern vor allem dazu diene, ein Recht auf Ent-
wicklungshilfe zu begründen. 

Genese des Rechts auf Entwicklung 

Das Recht auf Entwicklung hat seine Wurzeln in der
post-kolonialen Debatte und den damit in Verbin-
dung stehenden Forderungen unabhängig geworde-
ner Staaten an die entwickelte Welt, ihren Entwick-
lungsweg aktiv zu unterstützen. Im Allgemeinen wird
die Urheberschaft dem aus Senegal stammenden Rich-
ter Kéba Mbaye zugeschrieben. Dieser hatte im Jahr
1972 einen Vortrag mit dem Titel ›Le droit au déve-
loppement comme un droit de l’homme‹ gehalten,
der im selben Jahr in der ›Revue des droits de l’hom-
me‹ veröffentlicht wurde. Diese Idee aufgreifend,
gab die UN-Menschenrechtskommission fünf Jahre
später eine Studie in Auftrag.6 Die Generalversamm-

Sabine von Schorlemer

1 Philip Alston, Ships Passing in the Night: The Current State of the Hu-

man Rights and Development Debate Seen Through the Lens of the Millen-

nium Development Goals, Human Rights Quarterly, 27. Jg., 3/2005, S. 755ff.

2 Stephen Marks, The Human Right to Development: Between Rhe-

toric and Reality, Harvard Human Rights Journal, 17. Jg., 2004, S. 137ff.

3 Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.

157/23 v. 12.7.1993, Abs. 72. Zur Zitierweise: UN-Dokumente, die ins

Deutsche übersetzt wurden, werden mit ›UN-Dok.‹ abgekürzt, UN-Do-

kumente in englischer Sprache mit ›UN Doc.‹. 

4 Millenniums-Erklärung, UN-Dok. A/RES/55/2 v. 13.9.2000, Abs. 11.

5 Franz Nuscheler, Recht auf Entwicklung: Ein ›universelles Menschen-

recht‹ ohne universelle Geltung, in: Sabine von Schorlemer (Hrsg.), Pra-

xishandbuch UNO, Die Vereinten Nationen im Lichte globaler Heraus-

forderungen, Berlin, Heidelberg 2003, S. 305–317, hier S. 316.

6 The International Dimensions of the Right to Development as a Hu-

man Right in Relation With Other Human Rights Based on International

Co-operation, Including the Right to Peace, UN Doc. E/CN.4/1334 v. 2.1.1979.
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lung nahm im Jahr 1982 die Resolution 37/199 an, in
der das Recht auf Entwicklung als ein »unveräußerli-
ches Menschenrecht« bezeichnet wurde. Die ›Erklä-
rung zum Recht auf Entwicklung‹ schließlich aus dem
Jahr 1986 nannte das Recht auf Entwicklung ein un-
veräußerliches Menschenrecht. Kraft dessen hätten
alle Menschen und Völker Anspruch auf eine wirt-
schaftliche, soziale, kulturelle und politische Entwick-
lung, in der alle Menschenrechte und Grundfreiheiten
voll verwirklicht werden können. Der Mensch, so
wird hervorgehoben, steht im Mittelpunkt der Ent-
wicklung und ist aktiver Träger des Rechts auf Ent-
wicklung (Art. 2 (1)). 

Die Erklärung gilt bis zum heutigen Tag als die
wichtigste universelle Grundlage des Rechts auf Ent-
wicklung. Sie enthält drei Dimensionen der Verant-
wortung: 
1. die individualrechtliche Dimension, wonach ins-

besondere Individuen ein subjektives ›Menschen-
recht auf Entwicklung‹ besitzen; 

2. die innerstaatliche Dimension, wonach Staaten
im Verhältnis zu ihren Staatsbürgern eine Pflicht
zu guter und verantwortungsvoller Regierungs-
führung sowie zur Gewährleistung von Menschen-
rechten haben; 

3. die internationale Dimension, wonach eine wirk-
same internationale Zusammenarbeit gefordert
ist, damit insbesondere die Entwicklungsländer
geeignete Mittel erhalten, um ihre umfassende
Entwicklung weiter vorantragen zu können. 

Drei Faktoren waren für die Bemühungen der Ver-
einten Nationen, die Menschenrechtsagenda mit der
Entwicklungsagenda zu verknüpfen, in den Folgejah-
ren ausschlaggebend: erstens die erkennbare Struktur
einer Entwicklung, die unlösbar mit der Gewährlei-
stung von Menschenrechten verbunden ist; zweitens
der partizipatorische Charakter des Rechts auf Ent-
wicklung und drittens die Vorstellung, dass Entwick-
lung als ein umfassender Prozess zu verstehen ist.

Auch dass sich eine Gemeinwohlverantwortung,
die unabhängig von territorialen Grenzen besteht,
herausgebildet hat, lässt sich an der Erklärung zum
Recht auf Entwicklung gut ablesen: Staaten tragen
die »Hauptverantwortung für die Schaffung nationa-
ler und internationaler Bedingungen, die der Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung förderlich
sind« (Art. 3 (1)) und sind zudem verpflichtet, »ein-
zeln und gemeinschaftlich Maßnahmen zur Aufstel-
lung internationaler Entwicklungsmaßnahmen zu er-
greifen, die darauf ausgerichtet sind, die volle Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung zu fördern«
(Art. 4 (1)). Wie das Amt des Hohen Kommissars für
Menschenrechte (Office of the High Commissioner
for Human Rights – OHCHR) festgestellt hat, ist die
internationale Gemeinschaft grundsätzlich verpflich-
tet, »gerechte entwicklungspolitische Maßnahmen
und eine effektive internationale Zusammenarbeit
zu fördern«.7

Ein höherwertiges Menschenrecht?

Auf institutioneller Ebene genießt das Recht auf Ent-
wicklung seit Jahren einen prominenten Rang. So wur-
de es beispielsweise im Mandat des OHCHR veran-
kert. Dies sieht vor: »die Verwirklichung des Rechts
auf Entwicklung zu fördern und zu schützen und zu
diesem Zweck die Unterstützung durch die relevan-
ten Organe des Systems der Vereinten Nationen zu
verbessern«8. Außerdem übernahm der im Jahr 2006
gegründete Menschenrechtsrat (Human Rights Coun-
cil) eine Führungsrolle bei der Verwirklichung des
Rechts, was sich unter anderem darin ablesen lässt,
dass seine Gründungsresolution das Recht auf Ent-
wicklung als das einzige thematische Recht nennt.9

Der hohe Stellenwert des Rechts  innerhalb der Ver-
einten Nationen erklärt sich aus zweierlei: zum einen
dem moralischen Anspruch, der mit diesem als einer
›kollektive(n) Gerechtigkeitspflicht‹ einhergeht10, zum
anderen aus seiner politischen Relevanz im Kontext
flagranter Unterentwicklung. Seit Ende des Kalten
Krieges sind über fünf Mal so viele Menschen wie im
Zweiten Weltkrieg gestorben, und zwar an armuts-
bedingten Ursachen.11 Das Recht auf Entwicklung
zu verwirklichen, heißt deshalb auch, Freiheit von
Not rechtlich zu verbürgen und das Überleben von
Menschen in schwierigen Bedingungen zu sichern. 

Zugleich polarisiert das Recht auf Entwicklung
die internationale Menschenrechtsdebatte aufgrund
seiner Ambivalenz, insbesondere in Bezug auf An-
spruchsinhaber und -verpflichtete sowie die Mittel
seiner Umsetzung. Nach wie vor herrscht Unklarheit
sowohl über seine konkrete Struktur als auch das
›Potenzial‹, welches es in sich birgt: Ist es ein hilfrei-
ches Instrument der Entwicklungszusammenarbeit,
insbesondere zur Verwirklichung von solidarischen
Entwicklungspartnerschaften im Lichte der gelten-
den Menschenrechte? Oder führt es zu einer Politi-
sierung des Menschenrechtsdiskurses, da es den Län-
dern des Südens primär als Hebel zur Einforderung
auch finanzieller Transferleistungen dient? 

Abweichende Länderpositionen

Die Positionen der Länder zum Recht auf Entwick-
lung reichen von emphatischem Zuspruch, insbeson-

7 Siehe Homepage des OHCHR: http://www.ohchr.org/english/issues/

development/right/index.htm

8 UN Doc. A/RES/48/141 v. 7.1.1994, Abs. 4 c); siehe auch Abs. 3 c).

9 Vgl. UN-Dok. A/RES/60/251 v. 15.3.2006, Abs. 4 sowie UN Doc. A/60/

L.48 v. 24.2.2006, Abs. 4 und 5.

10 Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen. Eine Denk-

schrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh

2007, Abs. 95.

11 Ebd., Abs. 11.
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dere im afrikanischen Raum, bis zu harscher Ableh-
nung, vor allem im westlichen Lager. Ein guter Teil
der in Industrieländern geübten Kritik rührt von Vor-
behalten hinsichtlich einer kollektiven Dimension des
Rechts her. Es wird als Recht der Völker und Volks-
gruppen interpretiert oder als Recht der Staaten, ins-
besondere der Staaten des Südens, als kollektiv Be-
rechtigte eines Menschenrechts auf Entwicklung. 

Während es offensichtlich ist, dass eine Anerken-
nung von Staaten als Träger des Rechts das System
des Menschenrechtsschutzes pervertieren würde, ist
die kollektive Dimension als Recht der Völker diffe-
renziert zu beurteilen. Zum einen zeigt Art. 1 (2) der
Erklärung zum Recht auf Entwicklung, dass nach
dem Willen der UN-Mitgliedstaaten Völker neben In-
dividuen einen Anspruch haben sollen, an einer Ent-
wicklung teilzuhaben, in der alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten voll verwirklicht werden können. In
Anlehnung an den gleichlautenden Art. 1 der beiden
Menschenrechtspakte von 1966 ist ferner die volle
Verwirklichung des Rechts der Völker auf Selbstbe-
stimmung als ein Element des Menschenrechts auf
Entwicklung angesprochen.12 Hinzu kommt, dass das
Recht auf Entwicklung in seiner kollektiven Dimen-
sion bereits Eingang in diverse regionale Vertrags-
werke außereuropäischer Staaten gefunden hat. Be-
reits im Jahr 1981 wurde die Afrikanische Charta der
Menschenrechte und Rechte der Völker angenommen.
Deren Art. 22 sieht vor, dass alle Völker »ein Recht
auf eigene wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ent-
wicklung« haben. Im lateinamerikanischen Raum, et-
wa in der Satzung der Organisation der Amerikani-
schen Staaten, finden sich ebenfalls Verweise auf die
kollektive Dimension.13 Volks- und Gruppenrechte
werden folglich in anderen Regionen der Welt durch-
aus positiv gesehen. 

Dennoch ist die Vorstellung einer ›kollektiven‹ Ver-
antwortlichkeit in einer von souveränen Staaten ge-
prägten Welt höchst problematisch; so zeigen sich die
meisten Industrieländer bis zum heutigen Tag äußerst
zurückhaltend in Bezug auf ›kollektive Menschen-
rechte‹. Wie der Delegierte der USA im Jahr 2005 in
der Menschenrechtskommission formulierte, ist man
bereit, über ein individuelles Recht auf Entwicklung
zu verhandeln, nicht aber über »das Recht einer Na-
tion auf Entwicklung (…), aus dem einfachen Grund,
weil Nationen keine Menschenrechte haben«.14

Deutschland gilt international als ein Land, welches
das Konzept des Rechts auf Entwicklung anerkennt
und unterstützt. Doch auch von deutscher Seite wird
kein Zweifel daran gelassen, dass man eine explizite
rechtliche Staatenverpflichtung gegenüber einem an-
deren Staat als substanzlos ansieht. Der individuelle
Charakter des Rechts auf Entwicklung als Menschen-
recht wird auch hier betont. Zusammen mit den an-
deren Ländern der Europäischen Union nimmt
Deutschland daher eine mittlere Position zwischen
Befürwortern und Kritikern ein.

Hinzu kommt, dass die Debatte, wie das Recht
auf Länderebene umzusetzen ist, bis zum heutigen
Tag von nicht unerheblichen Disparitäten beziehungs-
weise Ungleichzeitigkeiten gekennzeichnet ist. Den
Industriestaaten geht es primär darum, die Regie-
rungen der Entwicklungsländer anzuhalten, ihre in-
ternen Strukturen zu ändern, um ihren Bürgern die
Erfüllung des Rechts auf Entwicklung zu gewährleis-
ten (innerstaatlicher Fokus). Die Entwicklungslän-
der hingegen, allen voran die Staaten der Afrikani-
schen Union und die Bewegung der Blockfreien
(NAM), fordern tiefgreifende Änderungen der in-
ternationalen Politik sowie der Weltwirtschafts- und
Finanzordnung (internationaler Fokus). Sie argu-
mentieren, dass die bestehende internationale Ord-
nung den Genuss des Rechts auf Entwicklung durch
ihre Bürger behindere. Ferner gehen sie davon aus,
dass sie für die Umsetzung des Rechts nur gewährlei-
sten können, wenn die internationale Ordnung in
stärkerem Maße als bisher der Entwicklung der Län-
der des Südens förderlich ist. 

Neue Hindernisse

Das auf die Erklärung zum Recht auf Entwicklung
folgende Jahrzehnt war von dem Bemühen gekenn-
zeichnet, das Recht weiter normativ auszugestalten.
Interessante Forschungsergebnisse brachte die vom
UN-Generalsekretär im Januar 1990 nach Genf ein-
berufene, breit angelegte Beratung zum Recht auf
Entwicklung.15 Dennoch kam man mit der Umset-
zung nur schleppend voran. Die im Jahr 1981 ge-
gründete Arbeitsgruppe aus Regierungsvertretern ver-
mochte nur mit Mühe, einer Politisierung ihrer Ar-
beit entgegenzuwirken. Auch die Arbeit der von 1996
bis 1998 tätigen ›first working group‹ wurde als we-
nig ertragreich kritisiert.16

Erst gegen Ende der neunziger Jahre, als sich die
Menschenrechtskommission verstärkt mit dem The-
ma befasste, wurde die Debatte neu belebt. Mit Re-
solution 1998/72 wurde das OHCHR eingeladen,
jedes Jahr über seine Aktivitäten und die Koordinie-
rung innerhalb des UN-Systems in Bezug auf die Um-
setzung des Rechts Bericht zu erstatten. Das Amt
nutzte zu diesem Zweck eine doppelte Struktur, näm-
lich zum einen die Offene Arbeitsgruppe (open-ended
working group) und zum anderen den Unabhängigen
Experten für das Recht auf Entwicklung. Zu den Auf-
gaben des von 1998 bis 2004 tätigen Unabhängigen
Experten Arjun Sengupta gehörte, die Fortschritte
zur Umsetzung des Rechts zu überwachen. Gleich-
wohl widmete sich der Inder zunächst der ihm not-
wendig erscheinenden Klärung weiterer materieller
Fragen. Um das komplexe Wesen des Rechts und die
Methoden zu seiner Umsetzung zu illustrieren, ent-
wickelte Sengupta ein ›Vektor-Modell‹. Dieses Mo-
dell enthielt verschiedene Elemente (unter anderem
Wirtschaftswachstum, Pro-Kopf-Einkommen und
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Indikatoren zur Messung wirtschaftlichen Wohl-
stands),17 von denen jedes in einem auf Rechten ba-
sierenden Verfahren umzusetzen sei. Sengupta for-
derte, dass die Menschenrechte – deutlicher als bisher
– Teil der Entwicklungspläne und Entwicklungshilfe
werden müssten.18 Er sprach sich insbesondere für
die Schaffung von ›Entwicklungspakten‹ aus.

Alles in allem blieb die Analyse Senguptas recht
abstrakt. In seinen überwiegend systemkritischen Ab-
handlungen sprach er jedoch zahlreichen Vertretern
der Länder des Südens aus dem Herzen. Ein Durch-
bruch seiner politischen Forderungen blieb ihm ver-
wehrt und seine Berichte galten als »weitgehend un-
geeignet, die Debatte substanziell voranzubringen«.19

Auch seine Aufforderung, den relevanten Akteuren
konkrete Verantwortlichkeiten zuzuschreiben, ging
nicht in die Schlussfolgerungen der im Jahr 1998 ge-
gründeten ›second working group‹ ein. Damit war
in den Jahren 2003/2004 die Debatte um die Umset-
zung des Rechts auf Entwicklung an einen toten Punkt
gelangt. Allen Beteiligten war klar, dass es einer Ver-
lagerung der bislang überwiegend theoretischen De-
batten hin zu einer praxisnahen Umsetzung bedürfe.

Die ›High-level Task Force‹

Am 13. April 2004 ersetzte die Menschenrechtskom-
mission mit Resolution 2004/7 das Amt des Unab-
hängigen Experten durch eine ›High-level Task Force
on the Implementation of the Right to Development‹
(Task Force) als ein Nebenorgan der fortbestehen-
den Offenen Zweiten Arbeitsgruppe. Dieses neue Gre-
mium vermochte, durch eine pragmatische und pra-
xisnahe Tätigkeit in enger Kooperation mit Vertre-
tern verschiedener UN-Organisationen, die Umset-
zung des Rechts auf Entwicklung ein gutes Stück
voranzubringen. 

Auf ihrer ersten Tagung im Dezember 200420 hatte
die Task Force von der Arbeitsgruppe den Auftrag
erhalten, unter anderem Hindernisse und Herausfor-
derungen der Umsetzung der Millenniums-Entwick-
lungsziele (Millennium Development Goals – MDGs)
in Bezug auf das Recht auf Entwicklung zu analysie-
ren und beste Verfahrensweisen zur Umsetzung des
Rechts zu identifizieren. Dieses klug formulierte Man-
dat war für die Folgejahre wegweisend, ermöglichte
es doch, die entscheidende Verknüpfung von Armuts-
bekämpfung und Menschenrechten im Kontext des
Rechts auf Entwicklung weiter zu festigen. 

Hintergrund dieses Mandats war, dass Menschen-
rechte zwar handlungsleitend für die Formulierung
der Millenniums-Erklärung waren, dass sie in den
daraus abgeleiteten Millenniums-Entwicklungszielen
jedoch keine Erwähnung fanden. Dennoch sind die
MDGs unstrittig »von großer Bedeutung für die Men-
schenrechte.«21 Dies trifft insbesondere für das achte
Entwicklungsziel, die weltweite Entwicklungspart-
nerschaft (MDG 8), zu. Darin wird der Anreiz der
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen durch die In-

dustriestaaten geboten, vorausgesetzt, die Entwick-
lungsländer setzen die MDGs fristgerecht in ihren
Ländern um.22

Die Task Force ließ von Beginn an keinen Zweifel
daran, dass es notwendig sei, praktische Instrumente
zu entwickeln, welche dazu beitragen, Menschen-
rechtsnormen in angemessener Form für Politiker
und in der Entwicklungszusammenarbeit Tätige zu-
gänglich zu machen. Sie empfahl insbesondere, mess-
bare Kriterien zur Überwachung der Umsetzung des
MDG 8 zu erarbeiten.23

Evaluierung von 
Entwicklungspartnerschaften

Auf ihrer zweiten Tagung im November 2005 erar-
beitete die Task Force Kriterien für die Evaluierung
globaler Partnerschaften (right-to-development cri-
teria). Dazu zählen unter anderem, inwieweit eine

12 Vgl. UN Doc. A/RES/41/128 v. 4.12.1986, Art. 1 (2); siehe auch Sara E.

Allgood, United Nations Human Rights ›Entitlements‹, The Right to

Development Analyzed Within the Application of the Right of Self-

Determination, Georgia Journal of International and Comparative Law,

31. Jg., 2/2003, S. 321ff.

13 Vgl. Dante M. Negro, Art. 17 and Chapter VII of the Revised OAS

Charter and Relevant Experience of OAS Institutions, in: Stephen P.

Marks (Ed.), Implementing the Right to Development, The Role of In-

ternational Law, Genf 2008, S. 64ff.

14 Statement by Lino J. Piedra, Public Member of the U.S. Delegation,

at the 61st Session of the Commission on Human Rights, Genf,

22.3.2005, http://www.usmission.ch/humanrights/2005/0322Item7.htm

15 Question of the Realization of the Right to Development, Global

Consultation on the Right to Development as a Human Right, UN Doc.

E/CN.4/1990/9/Rev.1 v. 26.9.1990.

16 Felix Kirchmeier, The Right to Development – Where Do We Stand?,

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Occasional Papers Nr. 23, Genf, Juli

2006, S. 18.

17 Report of the Independent Expert on the Right to Development,

UN Doc. E/CN.4/2000/WG.18/CRP.1 v. 11.9.2000, Abs. 23–27.

18 Vgl. Fourth Report of the Independent Expert on the Right to De-

velopment, UN Doc. E/CN.4/2002/WG.18/2 v. 20.12.2001; Fifth Report

of the Independent Expert on the Right to Development, UN Doc.

E/CN.4/2002/WG.18/6 v. 18.9.2002.

19 Kirchmeier, a.a.O. (Anm. 16), S. 18.

20 Vgl. UN Doc. E/CN.4/2005/WG.18/2 v. 24.1.2005; näher Sabine von

Schorlemer, The Right to Development and the UN Development Goals:

Critical Perspectives, in: C. Raj Kumar/D. K. Srivastava (Eds.), Human

Rights and Development: Law, Policy and Governance, Hongkong 2006,

S. 253–269.

21 Alston, a.a.O. (Anm. 1), S. 757; vgl. auch das Fact Sheet ›Human

Rights and the Millennium Development Goals‹, über: http://www.

unhchr.ch/development/mdg.html

22 Kritisch Jens Martens/Tobias Debiel, Das MDG-Projekt in der Krise.

Halbzeitbilanz und Zukunftsperspektiven, INEF Policy Brief 4/2008,

http://inef.uni-due.de/page/documents/PolicyBrief/04.pdf

23 UN Doc. E/CN.4/2005/WG.18/2 v. 24.1.2005, Abs. 50.
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solche Partnerschaft Menschenrechtsstandards ein-
bezieht (etwa Gleichberechtigung) sowie die Grund-
sätze der Rechenschaftspflichtigkeit, Transparenz,
Nichtdiskriminierung, Teilhabe, ›equity‹ (Billigkeit)
und gute Regierungsführung fördert. Daneben soll
für die Evaluierung maßgeblich sein, ob Partnerlän-
der Menschenrechte in ihre Entwicklungsstrategien
aufnehmen und darin von den Gebern und anderen
Entwicklungsländern unterstützt werden. Des Wei-
teren ist wesentlich, ob die in einer Partnerschaft ge-
setzten Prioritäten die Bedürfnisse der verwundbars-
ten Schichten einer Bevölkerung berücksichtigen.24

Darauf aufbauend wurde der Vorschlag der Task
Force aufgegriffen, regelmäßig ausgewählte Entwick-
lungspartnerschaften anhand des ausgearbeiteten Kri-
terienkatalogs zu überprüfen. Die dritte (2007) und
vierte Tagung (2008) der Task Force widmete sich
dieser Aufgabe. Man konzentrierte sich dabei unter
anderem auf folgende Entwicklungspartnerschaf-
ten: ›Mutual Review of Development Effectiveness‹
der Wirtschaftskommission für Afrika (ECA)/OECD-
Development Assistance Committee (DAC), ›African
Peer Review Mechanism‹ (APRM) sowie das Über-
wachungssystem der ›Paris Declaration on Aid Ef-
fectiveness‹. Diese wurden gewählt, weil einige ihrer
Kerngrundsätze (etwa Rechenschaftspflichtigkeit,
Transparenz und Eigenverantwortung) auch zentrale
Elemente des Rechts auf Entwicklung sind. Ein wei-
terer Grund war, dass sie selbst ambitionierte Über-
prüfungsmechanismen besitzen. In jüngster Zeit er-
folgt zudem eine Befassung mit dem ›Cotonou Part-
nership Agreement‹ zwischen den afrikanischen, ka-
ribischen und pazifischen Staaten (AKP) sowie der
EU.25 Auch über bilaterale Partnerschaften wurde in
der Task Force diskutiert, allerdings wurde dieser
Punkt aus Kapazitätsgründen auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben.

Inzwischen existiert eine vorläufige Liste von 17
Indikatoren.26 Geplant ist innerhalb der bis 2010 ver-
längerten Task Force, weitere Partnerschaften im
südamerikanischen und karibischen Raum zu eva-
luieren und auf Grundlage der in den Jahren 2008/
2009 von der Task Force behandelten Fragen eine
konsolidierte Fassung von Kriterien und operativen
Indikatoren vorzulegen. Dabei werden sich die Ver-
einten Nationen künftig auch der Frage zuwenden
müssen, wie viele der für eine Evaluierung vorgeschla-
genen Kriterien und Indikatoren erfüllt sein müssen,
damit es sich um eine aus Sicht des Rechts auf Ent-
wicklung erfolgreiche Partnerschaft handelt.27

Eine bindende Konvention?

Die Arbeit der Task Force bei der Evaluierung von
Entwicklungspartnerschaften anhand der Kriterien
des Rechts auf Entwicklung hat zwar zu sichtbaren
Fortschritten in Bezug auf die praktische Anwendung
geführt. Doch seit dem Gipfel der NAM in Havanna

vom September 2006, auf dem eine Gleichstellung des
Rechts auf Entwicklung mit den übrigen Menschen-
rechten gefordert wurde, zeichnet sich ein neuer Kon-
flikt ab: Während die Staaten der NAM/Gruppe der
77 plus China, und zum Teil unterstützt durch die Or-
ganisation der Islamischen Konferenz (OIC), die Aus-
arbeitung einer internationalen Konvention offensiv
vorantreiben, lehnen Länder wie Australien, Japan,
Kanada, Neuseeland und die USA jegliche bindende
Wirkung des Rechts auf Entwicklung ab. Stein des An-
stoßes ist die von der Generalversammlung am 18.
Dezember 2007 angenommene Resolution 62/161.
Darin wurde festgelegt, dass die Arbeitsgruppe ge-
eignete Schritte unternehmen soll, die die Grundlage
für die Entstehung einer »völkerrechtlichen Norm mit
bindendem Charakter« darstellen könnten. 

Bereits im Jahr 2003 hatte die UN-Menschen-
rechtskommission ihre Unterkommission beauftragt,
ein Konzept auszuarbeiten, um den Verbindlichkeits-
grad des Rechts auf Entwicklung zu erhöhen. Im
Grunde hätte die Menschenrechtskommission spätes-
tens im Jahr 2006 über das weitere Vorgehen, gege-
benenfalls auch die Ausarbeitung einer Konvention,
entscheiden sollen, was sich allerdings infolge der
Auflösung derselben und der Neugründung des Men-
schenrechtsrats verzögerte. Neuen Auftrieb erhielt das
Kodifizierungsprojekt mit der vom Menschenrechts-
rat angenommenen Resolution 4/4 vom 30. März
2007. Darin wurde die Arbeitsgruppe zum Recht auf
Entwicklung in einem Arbeitsprogramm beauftragt,
Standards und Richtlinien zu erarbeiten, welche am
Ende dieses Prozesses möglicherweise die Grundlage
eines rechtlich verbindlichen Instruments  bilden könn-
ten. Die EU hatte diesem Arbeitsprogramm nur mit
Mühe und nach harten Verhandlungen zugestimmt,
allerdings unter der Maßgabe, dass dieses mehrstu-
fige Vorgehen die ›rote Linie‹ darstellt. 

Diese klare Verhandlungsposition wurde aller-
dings nicht respektiert. Der 3. Ausschuss der Gene-
ralversammlung hat am 28. November 2007 die
von Kuba für die NAM eingebrachte Resolution
›Recht auf Entwicklung‹ mit 121 zu 52 Stimmen und
einer Enthaltung angenommen. In ihrer Erklärung
begründete die EU ihre Ablehnung unter anderem
damit, dass ein Menschenrecht auf Entwicklung nur
als Recht des Individuums auf Entwicklung, nicht
aber als Recht von Staaten gegenüber anderen Staa-
ten verstanden werden könne. Unter den EU-Staaten
wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass eine
verbesserte Koordinierung der Handels-, Entwick-
lungs- und Menschenrechtspolitik für eine bessere
Verwirklichung der Menschenrechte, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, sorgen wird, eine Kodi-
fizierung also entbehrlich sei.

Um sich hinsichtlich der Voraussetzungen eines
bindenden Regelwerks zu beraten, trafen sich einige
Mitglieder der Task Force auf einem von der Frie-
drich-Ebert-Stiftung veranstalteten Expertentreffen
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im Januar 2008 nahe Genf. Es bestand Einigkeit un-
ter den Teilnehmern, dass mehr Zeit erforderlich sei,
bevor die Bedingungen für einen erfolgreichen Ko-
difizierungsprozess erfüllt seien. Insbesondere sah
man keine Möglichkeit, die von der Task Force aus-
gearbeiteten Kriterien als Grundlage für einen Ver-
trag heranzuziehen, da diese ad hoc zur Evaluierung
von Entwicklungspartnerschaften, nicht aber als Staa-
tenverpflichtungen konzipiert worden waren. Besser
geeignet seien Richtlinien mit empfehlendem Cha-
rakter. Aufbauend auf den besten Verfahrenswei-
sen der Task Force, so die Experten, könnten die Ar-
beitsgruppe und daran anschließend auch der Men-
schenrechtsrat solche Richtlinien annehmen, die er-
kennen lassen, wie Staaten, internationale Organisa-
tionen, NGOs und auch private Akteure zur Umset-
zung des Rechts beitragen. Parallel dazu könnte es
gegebenenfalls im Rahmen der Allgemeinen Periodi-
schen Überprüfung (Universal Periodic Review – UPR)
des Menschenrechtsrats behandelt werden.

Zudem betonten die Teilnehmer, dass es noch
andere Möglichkeiten als die eines bindenden Ver-
tragswerks gebe. Denkbar wäre eine neuerlich ange-
nommene, inhaltlich aber stringenter formulierte,
zweite ›Erklärung zum Recht auf Entwicklung‹, bei-
spielsweise anlässlich des 25-jährigen Bestehens der
ersten Erklärung im Jahre 2011.28 Dies hätte den
Vorteil, dass man größere Klarheit über Anspruchs-
inhaber und -verpflichtete gewönne und auf die be-
stehenden Durchsetzungsmechanismen innerhalb der
geltenden Menschenrechtsverträge Bezug nehmen
könnte. Eine zweite Erklärung böte zugleich die
Chance, den Inhalt des Rechts im Lichte der zahlrei-
chen Neuerungen der letzten Jahre zu präzisieren
und könnte gegebenenfalls eine sinnvolle Vorstufe für
einen später auszuhandelnden Vertrag sein.

Ein bindender Vertrag, als ein singuläres Instru-
ment oder – vorzugsweise – als Fakultativprotokoll
zu einem der internationalen Menschenrechtsverträge,
wird derzeit wohl nicht die Billigung der Staaten des
Westens finden. Sie sehen in internationaler Koope-
ration und Hilfeleistung letztlich einen Akt der ›So-
lidarität‹, zu dem niemand verpflichtet werden kön-
ne. So hat ein Kommentar der Europäischen Union
vom 15. März 2004 im Anschluss an das ›High-level
Segment‹ der 60. Tagung der Menschenrechtskom-
mission unmissverständlich deutlich gemacht: »Auch
wenn wir die Pflicht der Staaten, international zu
kooperieren, um alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu verwirklichen, anerkennen, möchten
wir die Freiwilligkeit der Zusagen und Partnerschaf-
ten auf internationaler Ebene bei unseren gemeinsa-
men Bemühungen, das Recht auf Entwicklung zu
verwirklichen, bekräftigen«.29 Die USA vertreten ei-
ne vergleichbare Position. 

Für eine neue internationale Konvention könnte
allerdings sprechen, dass im Falle der Annahme die
Entwicklungsländer rechtlich verpflichtet wären, ih-

ren Bürgern ein justiziables Recht auf Entwicklung
einzuräumen, welches unter Umständen sogar durch
ein im Vertrag vorgesehenes Berichtsprüfungs- und/
oder Individualbeschwerdeverfahren abgesichert wä-
re. Die Pflichten der Heimatstaaten gegenüber Indi-
viduen, die ihr ›Menschenrecht auf Entwicklung‹ gel-
tend machen, wären nach allgemeinem Menschen-
rechtsverständnis umfassend: Zum einen bestünde
die Pflicht, Handlungen zu unterlassen, die die Men-
schenrechte ihrer Bevölkerung verletzen könnten (du-
ty to respect); zum zweiten bestünde die Pflicht, die
eigene Bevölkerung auch gegen menschenrechtsverlet-
zende Akte Dritter zu schützen (duty to protect); zum
dritten müssten Staaten, etwa durch gesetzgeberi-
sche Maßnahmen, einen Rahmen schaffen, in dem
Menschenrechte – vor allem wirtschaftliche, soziale
und kulturelle – umgesetzt werden (duty to fulfill). So
gesehen könnte eine vertragliche Inpflichtnahme der
Staaten des Südens in Bezug auf im Rahmen des
Rechts auf Entwicklung zu gewährleistende gute Re-
gierungsführung ein lohnendes Unterfangen sein.

Offene Fragen

Um dem Recht auf Entwicklung zum Durchbruch zu
verhelfen, müssten neben der Frage der Anspruchs-
inhaber und -verpflichteten auch einige andere offe-
ne Fragen geklärt werden. Dazu gehört vor allem
die Definition eines solchen Rechts. Die in Art. 1 der
Erklärung zum Recht auf Entwicklung enthaltene Be-
griffsbestimmung wird als zu weit angesehen. Denn
demnach ist das Recht auf Entwicklung ein »unver-
äußerliches Menschenrecht kraft dessen alle Men-

24 Die inzwischen aktualisierte Liste der Kriterien ist enthalten im Be-

richt der Arbeitsgruppe über ihre 8. Tagung, UN Doc. A/HRC/4/47 v.

14.3.2007.

25 Report of the High-level Task Force on the Implementation of the

Right to Development on its Fourth Session, UN Doc. A/HRC/8/WG.2/

TF/2 v. 31.1.2008, Abs. 41–45, 61–65.

26 Vgl. Report of the High-level Task Force on the Implementation of

the Right to Development on its Third Session, UN Doc. A/HRC/4/WG.2/

TF/2 v. 13.2.2007; vgl. auch UN Doc. A/HRC/8/WG.2/TF/2 v. 31.1.2008,

Annex II, S. 26ff.

27 Felix Kirchmeier/Monika Lüke/Britt Kalla, Towards the Implemen-

tation of the Right to Development. Field-Testing and Fine-tuning the

UN Criteria on the Right to Development in the Kenyan-German Part-

nership, FES, Genf 2008, S. 31.

28 Nicolaas Schrijver, Many Roads Lead to Rome. How to Arrive at a

Legally Binding Instrument on the Right to Development?, in: Marks

(Ed.), a.a.O. (Anm. 13), S. 127; Sabine von Schorlemer, Normative Con-

tent of a Treaty as Opposed to a Declaration on RTD, Comment, in:

Marks (Ed.), a.a.O. (Anm. 13), S. 36.

29 Statement by the Minister for Foreign Affairs of Ireland, Mr. Brian

Cowen, T.D., on behalf of the EU, 60th Session of the the United Nations

Commission on Human Rights, High-level Segment, Genf, 15.3.2004,

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/79408.pdf
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schen und Völker einen Anspruch darauf haben, an
einer wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und po-
litischen Entwicklung, in der alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten voll verwirklicht werden kön-
nen, teilzuhaben, dazu beizutragen und daraus Nut-
zen zu ziehen«. Eine präzisere Definition scheint not-
wendig. Diese sollte sich nach Möglichkeit auch mit
der bisher vernachlässigten ökologischen Dimension
des Rechts sowie mit dem Aspekt der nachhaltigen
Entwicklung befassen.  

Ferner müsste die Frage des Verhältnisses des
Rechts zu den geltenden Menschenrechten geklärt
werden. Dies belegen auch die kontroversen Diskus-
sionen im Menschenrechtsrat. Während einige Regie-
rungen die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte als auf der einen Seite und das Recht auf Ent-
wicklung als auf der anderen stehend sehen, betrach-
ten andere das Recht auf Entwicklung offenbar als
Teilbereich der wirtschaftlichen und sozialen Rech-
te.30 Des Weiteren müssten die vorhandenen engen
Bezüge auch zu den bürgerlichen und politischen
Rechten geklärt werden.

Als ein Hauptproblem der Kodifizierung erweist
sich ohne Zweifel der fehlende politische Wille der
Regierungen, das Recht auf Entwicklung explizit
stärker in der Staatenpraxis zu verankern – ein Um-
stand, der im Übrigen auch die weitere völkerge-
wohnheitsrechtliche Verfestigung behindert. Dies ist
umso erstaunlicher, als das Recht auf Entwicklung
bereits auf der Wiener Weltmenschenrechtskonfe-
renz eine so deutliche Anerkennung durch die gesam-
te Staatengemeinschaft erfahren hat, dass dies von völ-
kerrechtlicher Seite bereits als ein beeindruckendes
Zeugnis der gemeinsamen Rechtsüberzeugung (opi-
nio juris) gewertet wurde.31 Darüber hinaus wird ei-
ne »nicht unwesentliche Konvergenz der materiellen
Ausrichtung des Internationalen Wirtschaftsrechts
und des Rechts auf Entwicklung« konstatiert.32 Ob-
wohl also insbesondere die Geberländer in der Praxis
vielfach die Grundsätze des Rechts auf Entwicklung
anwenden, vermeiden sie zumeist jegliche explizite
Bezugnahme. Selbst zwischen Entwicklungsländern
geschlossene Verträge, wie die ›Neue Partnerschaft für
die Entwicklung Afrikas‹ (NEPAD) oder die vom In-
ternationalen Währungsfonds und von der Weltbank
seit 1999 entwickelten Strategiedokumente zur Ar-
mutsbekämpfung, lassen Verweise auf das Recht auf
Entwicklung vermissen. Die mangelnde empirische
Evidenz, so kann geschlussfolgert werden, soll die
Freiwilligkeit staatlichen Handelns unterstreichen und
wirkt einer weiteren normativen Verfestigung ent-
gegen.

Fazit

Es ist bedauerlich, dass die jüngsten, nicht im Kon-
sens angenommenen Pläne, eine internationale Kon-
vention auszuarbeiten, die Gefahr einer Politisierung

der Debatte und damit auch das Risiko eines Rück-
schlags für die jahrelangen Bemühungen des OHCHR
in sich bergen. Denn es steht viel auf dem Spiel: Die
in Genf unter der Ägide des Hohen Kommissars für
Menschenrechte seit dem Jahr 2004 erfolgte Kon-
kretisierung des Rechts auf Entwicklung am Beispiel
der MDGs und der Entwicklungspartnerschaften hat
in den vergangenen Jahren einen pragmatischen Pro-
zess in Gang gesetzt. Dieser Prozess schärfte das Be-
wusstsein aller relevanten Akteure, dass die Achtung
der Menschenrechte bei der Ausarbeitung und An-
wendung wirksamer Entwicklungsstrategien essen-
ziell ist. Erstmals in seiner Geschichte wurde der
›Mehrwert‹ des Rechts auf Entwicklung in Bezug auf
die Sichtbarkeit der Menschenrechte im Entwick-
lungsprozess, ihre Überprüfbarkeit, Rechenschafts-
pflichtigkeit der Entwicklungsakteure und Teilhabe
des Individuums deutlich. Dieser Prozess sollte fort-
gesetzt werden, denn das Potenzial des Rechts auf
Entwicklung, auch mit Blick auf die zur Entfaltung
zu bringenden wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Rechte, ist groß.

Die Kernbedeutung des Rechts auf Entwicklung
liegt heute darin, dass Menschenrechte weltweit zu-
nehmend als integraler Bestandteil des Entwicklungs-
prozesses gesehen werden. Wie eine OHCHR-Stu-
die aus dem Jahr 2004 feststellte, ist das der Punkt,
an dem sich das Recht auf Entwicklung am stärk-
sten von der vorherrschenden Linie in der Entwick-
lungspolitik unterscheidet.33 So bleibt zu hoffen, dass
die Außen- und Menschenrechtspolitik der Staaten –
Deutschland eingeschlossen – ebenso wie einfluss-
reiche nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen
sich künftig glaubwürdig für Fragen der Entwick-
lungszusammenarbeit und die Umsetzung der MDGs
im Lichte der Menschenrechte einsetzen werden. Da-
für bietet sich der breite diskursive Rahmen des Rechts
auf Entwicklung – trotz einiger offener Fragen – in
geradezu idealer Weise an.

30 Vgl. Alan Brouder, The UN Human Rights Council and the Right to

Development, Policy Papers on Transnational Economic Law Nr. 22,

Halle (Saale), Mai 2006, S. 10.

31 Positiv auch Beate Rudolf, The Relation of the Right to Develop-

ment to Existing Substantive Treaty Regimes, in: Marks (Ed.), a.a.O.

(Anm. 13), S. 105.

32 Christian Tietje, Internationales Wirtschaftsrecht und Recht auf

Entwicklung als Elemente einer konstitutionalisierten globalen Frie-

densordnung, in: Klaus Dicke et al. (Hrsg.), Weltinnenrecht, Liber Ami-

corum Jost Delbrück, Berlin 2005, S. 783–813, hier S. 808.

33 The Right to Development: Study on Existing Bilateral and Multila-

teral Programmes and Policies for Development Partnership, UN Doc.

E/CN.4/Sub.2/2004/15 v. 3.8.2004, S. 19.
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Die Vereinten Nationen stellen auf der internatio-
nalen Ebene das wichtigste Forum für die Diskussion
der menschenrechtlichen Verantwortung von Unter-
nehmen dar. In diesem Diskurs treffen zwei gegen-
sätzliche Positionen aufeinander: freiwillige Ver-
einbarungen versus verbindliche Regulierung. In-
nerhalb der Vereinten Nationen stehen hierfür der
Globale Pakt und die so genannten UN-Normen.
Auch angesichts des Einflusses der Privatwirtschaft
auf den Diskurs hat ein verbindliches Regelwerk ge-
genwärtig keine Chance. Dies spiegeln auch die Vor-
schläge des UN-Sonderbeauftragten John Ruggie wi-
der. Dieser schlägt eine Trias von Schutz, Achtung
und Wiedergutmachtung vor. Die eigentlich not-
wendige Konkretisierung der menschenrechtlichen
Verantwortung von Unternehmen und deren ver-
bindliche Regulierung stehen jedoch weiterhin aus.

Als am 10. Dezember vor 60 Jahren die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte verabschiedete, stand
für die Staatengemeinschaft im Vordergrund, nie wie-
der schwere und systematische Menschenrechtsver-
letzungen, wie sie während des Zweiten Weltkriegs
vor allem durch das nationalsozialistische Regime be-
gangen wurden, zuzulassen. Neben der Verantwor-
tung der Staaten wurde in dieser Erklärung auch die
internationale Verantwortung für die Menschenrech-
te betont. Würde die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte heute verabschiedet, würden vermutlich
weitere Aspekte der menschenrechtlichen Verantwor-
tung mit in dieses Dokument aufgenommen werden.
Unter den Bedingungen der wirtschaftlichen Globali-
sierung und angesichts der gewachsenen wirtschaft-
lichen Macht und der umfassenden politischen Ein-
flussmöglichkeiten der Privatwirtschaft, insbesonde-
re transnationaler Unternehmen (TNUs), wird zu-
nehmend auch eine Verantwortung der Privatwirt-
schaft für die Menschenrechte eingefordert. 

Dieser Beitrag will nachvollziehen, wie innerhalb
der Vereinten Nationen die beiden, zunächst eher ge-
trennten, Themen Menschenrechte und Privatwirt-
schaft, zunehmend zusammengeführt werden. Hin-
tergrund dieser Entwicklung sind die wirtschaftlichen
Globalisierungsprozesse und die sich verändernden
staatlichen Steuerungsmöglichkeiten auf nationaler
wie internationaler Ebene. In den Vereinten Natio-
nen stehen sich zwei gegensätzliche Positionen ge-
genüber. Die eine Position setzt auf freiwillige Selbst-
steuerung der Wirtschaft, wie sie durch den Globa-
len Pakt (Global Compact) der UN propagiert wird.

Menschenrechte und Privatwirtschaft in den UN
Ein verbindliches Regelwerk ist nicht auf der Agenda
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Die andere Position fordert verbindliche internatio-
nale Regulierung. Ausdruck dieser Position sind die
›Normen der Vereinten Nationen für die Verantwort-
lichkeiten transnationaler Unternehmen und anderer
Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf die Men-
schenrechte‹ (kurz: UN-Normen). Gegenwärtige De-
batten, angeregt vor allem durch die Berichte des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für die Frage der
Menschenrechte und transnationaler Unternehmen
sowie anderer Wirtschaftsunternehmen John G. Rug-
gie, deuten an, dass sich diese Positionen in der Dis-
kussion noch immer unvereinbar gegenüber stehen. 

Vertragliche Schutzpflicht der Staaten

In internationalen Menschenrechtsübereinkommen
zählt der Schutz vor Menschenrechtsverletzungen
durch Dritte zu den Pflichten des Staates. Dabei sind
mit Dritten nichtstaatliche Akteure gemeint, also auch
Unternehmen. Während in den frühen Menschen-
rechtsübereinkommen, wie dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt)
und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt), die Privat-
wirtschaft im Zusammenhang mit den staatlichen
Schutzpflichten nicht explizit genannt wird, ändert
sich dies in späteren Übereinkommen. So werden Un-
ternehmen in der im Jahr 1979 verabschiedeten
Frauenrechtskonvention (CEDAW), der im Jahr 1989
verabschiedeten Kinderrechtskonvention (CRC) und
dem im Jahr 2006 verabschiedeten Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(CRPD) explizit genannt. Doch auch hier steht die
Schutzpflicht der Staaten im Vordergrund.

Diskurs über Menschenrechte 
und Privatwirtschaft

Seit den siebziger Jahren entwickelte sich innerhalb
der UN ein eigenständiger Diskurs über die wachsen-
de Bedeutung vor allem von TNUs in der Weltwirt-
schaft und deren Einfluss auf Entwicklungsprozesse.
Auf Initiative Chiles wurde im Jahr 1972 ein Bera-
tungsprozess in Gang gesetzt, der zwei Jahre später
zur Schaffung einer zwischenstaatlichen Kommission,
der Kommission für transnationale Unternehmen,
führte. Angegliedert an diese Kommission, wurde
ebenfalls 1974 das Zentrum der Vereinten Nationen
für transnationale Unternehmen (UNCTC) errich-
tet, das vor allem Forschung und Informationsauf-
bereitung betreiben sollte. Das UNCTC widmete sich

Brigitte Hamm
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vor allem zwei Themen, nämlich der Auseinanderset-
zung mit korrupten Praktiken von Konzernen und der
Ausarbeitung eines Verhaltenskodexes für TNUs.1

Die Arbeit von UNCTC geriet rasch in die Kritik vor
allem der amerikanischen Regierung und großer Un-
ternehmensverbände, beispielsweise der Internationa-
len Handelskammer. Die konservative amerikani-
sche ›Heritage Foundation‹ kritisierte im Jahr 1984,
dass »[…]der Krieg gegen wirtschaftliche Freiheit,
das freie Unternehmertum und gegen multinationa-
le Unternehmen die UN-Struktur […]«2 durchdrin-
ge. Im Jahr 1992 schließlich löste der damalige Ge-
neralsekretär Boutros Boutros-Ghali das UNCTC
auf. Die Verantwortung der Kommission ging an die
Kommission für Investitionen, Technologie und da-
mit zusammenhängende Finanzfragen der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen (UNCTAD) über. Boutros-Ghali machte mit sei-
ner Entscheidung den Weg frei für einen stärkeren
Einfluss der Privatwirtschaft auf der internationalen
Ebene, was sich bereits im selben Jahr auf dem Welt-
gipfel für Umwelt und Entwicklung in Rio zeigte. So
wurde in der Agenda 21, dem zentralen Abschluss-
dokument dieser Konferenz, bedingt durch den Ein-
fluss der Privatwirtschaft, das freiwillige Engagement
für Umweltstandards und Entwicklung betont. 

Hinter dem Trend zum eigenständigen Auftreten
von Unternehmen auf internationalen Foren stehen
neue Handlungsoptionen für die Privatwirtschaft,
denn die Globalisierung steigert nicht nur die Wirt-
schaftsmacht großer Konzerne, sondern auch ihre
politischen Einflussmöglichkeiten. Das Ausspielen
dieser Macht, indem die Wirtschaft auf Liberalisie-
rung und Deregulierung drängte, aber auch große
Unternehmensskandale, verstärkten die öffentliche
Kritik, und Großkonzerne gerieten zunehmend unter
Legitimationsdruck.3

Der öffentliche Druck verstärkte die Diskussion
über die soziale Verantwortung von Unternehmen.
Insbesondere Globalisierungskritiker forderten auf

der internationalen Ebene eine verbindliche Regulie-
rung von Konzernen zur Steuerung der globalen Wirt-
schaft. Zum Teil als Reaktion auf solche Ansichten
führte die Privatwirtschaft unter dem Schlagwort ›Cor-
porate Social Responsibility‹ (CSR) ihre Auffassung
über die soziale Verantwortung von Unternehmen auf
freiwilliger Basis in die Debatte ein.4 CSR ist eine um-
strittene5 und amorphe Idee6. Die Europäische Kom-
mission beschreibt CSR als »ein Konzept, das den
Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger
Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Tä-
tigkeit und in die Wechselbeziehung mit den Stake-
holdern zu integrieren.«7 Diese Standarddefinition
beinhaltet zunächst noch keine Menschenrechte. Die-
se finden erst im Laufe der Debatte über CSR Ein-
gang in die Definition. 

Der öffentliche Druck ist jedoch nur ein Erklä-
rungsfaktor, der Unternehmen veranlasst, ihre sozia-
le Verantwortung zu beteuern. Hinzu kommt eine
Neuausrichtung der Kostenkalkulationen großer
Konzerne aufgrund veränderter Bedingungen durch
den Prozess der wirtschaftlichen Globalisierung.8 Ne-
ben einer eher kurzfristigen Gewinnorientierung flie-
ßen darin zunehmend langfristige Faktoren ein. Hier-
zu zählt zum einen der gute Ruf, der die Motivation
des Personals erhöhen und den Anforderungen sozial
verantwortlicher Investoren Rechnung tragen soll.

1 Vgl. Zur Geschichte von UNCTC: http://benchpost.com/unctc/

history76-79.htm

2 Zitiert in: James A. Paul, Der Weg zum Global Compact. Zur Annä-

herung von UNO und multinationalen Unternehmen, in: Tanja Brühl/

Tobias Debiel/ Brigitte Hamm/ Hartwig Hummel/ Jens Martens (Hrsg.),

Die Privatisierung der Weltpolitik. Entstaatlichung und Kommerziali-

sierung im Globalisierungsprozess, Bonn 2001, S.104–129, hier S. 105.

3 Beispiele für solche Skandale sind der katastrophale Chemieunfall

1984 im indischen Bhopal, der Tausenden von Menschen das Leben kos-

tete, unmenschliche Arbeitsbedingungen in ›Sweatshops‹, die für den

Sportartikelhersteller Nike produzierten, oder auch die Verwicklung von

Shell in die Hinrichtung von Ken Saro-Wiwa im Jahr 1995 in Nigeria.

4 Vgl. Paul, Der Weg zum Global Compact, in: Tanja Brühl et al. (Hrsg.),

a.a.O. (Anm. 2), S.106.

5 Vgl. Ann Zammit, Development at Risk: Rethinking UN-Business

Partnerships, Genf 2003, S. 1.

6 Vgl. Lothar Rieth, Corporate Social Responsibility in Global Economic

Governance: A Comparison of the OECD Guidelines and the UN Global

Compact, in: Stefan A. Schirm (Hrsg.), New Rules for Global Markets –

Public and Private Governance in the World Economy, Houndsmills/

New York 2004, S. 177–192, hier S. 179.

7 Grünbuch: Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Ver-

antwortung der Unternehmen, Kommission der Europäischen Gemein-

schaften, Brüssel, EU-Dok. KOM(2001) 366 endgültig v. 18.7.2001, S. 7,

Abs. 2.20, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2001/com

2001_0366de01.pdf

8 Virgina Haufler, Globalization and Industry Self-Regulation, in:

Miles Kahler/David A. Lake (Eds.), Governance in a Global Economy.

Political Authority in Transition, Princeton 2003, S. 226–252.

Nennung der Privatwirtschaft in internationalen 
Menschenrechtsübereinkommen 

■ CEDAW: »Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung
der Frau (...) und verpflichten sich zu diesem Zweck, alle geeigneten Maß-
nahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch Personen,
Organisationen oder Unternehmen zu ergreifen.« (Art. 2 e)

■ CRC: »Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirt-
schaftlicher Ausbeutung geschützt (...) zu werden (...).« (Art. 32 (1))

■ CRPD: »Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behin-
derungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu ge-
währleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Ver-
tragsstaaten, (…) e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch (…) private Unterneh-
men zu ergreifen.« (Art. 4)
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Zum anderen besteht aber auch das Interesse an ei-
nem funktionierenden gesellschaftlichen Umfeld und
kalkulierbaren Absatzchancen, abgedeckt durch un-
terschiedliche Verfahren der Risikobewertung. 

Während jedoch Sozial- und Umweltstandards ge-
wissermaßen zum täglichen Geschäft von Unterneh-
men gehören, bringt die Forderung nach der Ach-
tung der Menschenrechte auch eine über den unmit-
telbaren Geschäftsbereich hinausgehende gesellschaft-
liche Verantwortung von Unternehmen zum Aus-
druck. Zudem können Menschenrechte als interna-
tionales Normensystem mit universalem Geltungs-
anspruch eine besondere Quelle der Legitimation
privatwirtschaftlichen Handelns darstellen. 

Der Globale Pakt und die UN-Normen 

Seit Beginn der neunziger Jahre trieben zivilgesell-
schaftliche Menschenrechtsorganisationen die öffent-
liche Debatte über die menschenrechtliche Verant-
wortung von Unternehmen voran und konnten so po-
litischen Druck entfalten, der dieses Thema auf die
internationale Agenda brachte.9 Auch innerhalb der
UN gelangte die Frage nach der Beziehung zwischen
den Menschenrechten und den Aktivitäten von TNUs
auf die Tagesordnung10 und der Generalsekretär legte
zwischen 1995 and 1998 drei Hintergrundpapiere
zu diesem Thema vor.

Der Globale Pakt

Eine wichtige Initiative der UN in diesem Kontext
stellt der Globale Pakt dar. Sein Zustandekommen
geht wesentlich auf privatwirtschaftliche Akteure zu-
rück. Er ist konzipiert als Pakt zwischen den Verein-
ten Nationen und der Privatwirtschaft. Sein offiziel-
les Ziel ist, das gesellschaftliche Engagement von Un-
ternehmen zu fördern, wodurch diese zu einer nach-
haltigeren und gerechteren Weltwirtschaft beitragen
sollen.11 Der Pakt fußt auf internationalen Dokumen-
ten und Verträgen zu Sozial-, Umwelt- und Men-
schenrechtsstandards sowie zur Korruptionsbekämp-
fung, die häufig als Völkerrecht anerkannt und in der
internationalen Gemeinschaft unumstritten sind. Dies
verleiht dem Globalen Pakt sein inhaltliches Gewicht.
Er besteht aus zehn Grundsätzen, von denen vor allem
die ersten beiden die Verantwortung für die Men-
schenrechte ansprechen.

Der Globale Pakt ist kein Verhaltenskodex, son-
dern ein freiwilliges Lern- und Diskussionsforum. Als
Lernforum dient er dem Austausch von Erfahrungen,
die sich im Idealfall als beste Verfahrensweisen ver-
allgemeinern lassen. Sachgespräche (policy dialogues)
dienen der Beratung über problematische Situationen,
denen sich Unternehmen in bestimmten Branchen und
Regionen gegenüber sehen (etwa Unternehmen in Kon-
fliktgebieten). Nationale Netzwerke sollen den Pakt
auf der lokalen und nationalen Ebene stärken. Solche
Netzwerke bestehen in allen Regionen der Welt. 

Die UN-Normen

Im Unterschied zur auf Freiwilligkeit beruhenden In-
itiative des Globalen Paktes, zielen die UN-Normen
auf eine verbindliche Regulierung großer Unterneh-
men auf internationaler Ebene ab. Ähnlich wie der
Globale Pakt beruhen auch die UN-Normen auf in-
ternationalen Dokumenten und geltendem Völker-
recht. Im Unterschied zu ersterem werden jedoch
verbindliche Verantwortlichkeiten für Unternehmen
formuliert bis hin zu Entschädigungen für Menschen-
rechtsverletzungen, für die Unternehmen verantwort-
lich sind.

Bereits im Jahr 1998 hatte die damalige Unter-
kommission der UN-Menschenrechtskommission ei-
ne aus fünf Experten bestehende Arbeitsgruppe (Ses-
sional Working Group on the Working Methods and
Activities of Transnational Corporations) eingerich-
tet, die die UN-Normen ausarbeitete.12 Dieser Pro-
zess dauerte über vier Jahre (2000–2003) und war be-
gleitet von Konsultationen, in die alle relevanten Ak-

Menschenrechte im Globalen Pakt 
Grundsatz 1: 
Unterstützung und Respektierung der internationalen 
Menschenrechte im eigenen Einflussbereich.
Grundsatz 2:
Sicherstellung, dass sich das eigene Unternehmen nicht an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt.

Quelle: Global Compact, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), Bonn, September 2004, http://www.unglobalcompact.
org/Languages/german/de-factsheet-global-compact.pdf

9 So hatte die britische Sektion von Amnesty International bereits

1991 eine eigene Arbeitsgruppe (Business Group) zu diesem Thema ein-

gerichtet, die über die menschenrechtliche Verantwortung von Unter-

nehmen arbeiten und Unternehmen auch bei der Ausarbeitung men-

schenrechtlicher Richtlinien unterstützen sollte.

10 Vgl. Karsten Nowrot, Die UN-Norms on the Responsibility of Trans-

national Corporations and Other Business Enterprises with Regard to

Human Rights – Gelungener Beitrag zur transnationalen Rechtsver-

wirklichung oder das Ende des Global Compact?, in: Beiträge zum Trans-

nationalen Wirtschaftsrecht, Heft 21, September 2003, S. 7, http://www.

telc.uni-halle.de/Heft21.pdf

11 Global Compact Büro (Hrsg.), Gesellschaftliches Engagement von

Unternehmen in der Weltwirtschaft, New York 2005.

12 Normen für die Verantwortlichkeiten transnationaler Unternehmen

und anderer Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf die Menschen-

rechte, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 v. 13.8.2003, Deutscher Text

und Kommentar in: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen,

Blaue Reihe Nr. 88, Berlin 2004 oder http://www.un.org/Depts/german/

wiso/e-cn.4-sub.2-2003.pdf; ausführlich dazu: Elisabeth Strohscheidt,

UN-Normen zur Unternehmensverantwortung. Schreckgespenst für die

Wirtschaft oder notwendiges Instrument zur politischen Steuerung wirt-

schaftlicher Globalisierung?, Vereinte Nationen, 4/2005, S. 138–144.
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teure unter anderem durch vier öffentliche Anhö-
rungen einbezogen waren.13

Norm 1 der UN-Normen rückt die Hauptverant-
wortung der Staaten für die Achtung, den Schutz und
die Gewährleistung der Menschenrechte in den Vor-
dergrund. Darüber hinausgehend postuliert Norm 1
aber auch eine direkte Verantwortung von Unterneh-
men innerhalb ihres jeweiligen Tätigkeits- und Ein-
flussbereichs.14 Insgesamt gehen die UN-Normen von
einem breiten Menschenrechtsverständnis aus und be-
rücksichtigt politische sowie wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Menschenrechte gleichermaßen.

Die UN-Normen lösten im Jahr 2004 in der da-
maligen Menschenrechtskommission eine heftige De-
batte darüber aus, in welcher Weise eine menschen-
rechtliche Verantwortung der Privatwirtschaft in der
globalen Wirtschaft durchzusetzen sei, ob auf freiwil-
liger Basis oder – wie dies die Normen nahe legen –
in Form verbindlicher Regeln. Während vor allem
Wirtschaftsverbände und viele Unternehmen, aber
auch Regierungen unter anderem deshalb harsche
Kritik an den UN-Normen übten, fanden diese bei
zivilgesellschaftlichen Akteuren breite Zustimmung.
Die Vorlage der UN-Normen mündete in einen um-
fassenden Beratungsprozess, der zunächst durch das
Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte (Office of the High Com-
missioner for Human Rights – OHCHR) organisiert
wurde. Offene Fragen waren die Reichweite men-
schenrechtlicher Verantwortung von Unternehmen,
das heißt die Einflusssphäre, und die Mittäterschaft
von Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen.
Als Kompromiss und um zwischen diesen beiden ge-
gensätzlichen Positionen zu vermitteln, empfahl die
Menschenrechtskommission die Ernennung eines Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für die Frage
der Menschenrechte und transnationaler Unterneh-
men sowie anderer Wirtschaftsunternehmen.

Die Vorschläge des Sonderbeauftragten

Im Juli 2005 wurde der Harvard-Professor und ehe-
malige Sonderberater für den Globalen Pakt John G.
Ruggie durch UN-Generalsekretär Kofi Annan in die-
ses Amt berufen. Ruggies Mandat zielt darauf ab, vor

dem Hintergrund der ablehnenden Haltung zu den
UN-Normen für die UN eine einheitliche Position
im Hinblick auf die menschenrechtliche Verantwor-
tung der Privatwirtschaft zu entwickeln. Ein Thema
hierbei war, wie sich diese Verantwortung vor dem
Hintergrund der Analyse bestehender Instrumente,
Initiativen und Beispiele bester Verfahrensweisen
durchsetzen lässt. Ein besonderes Augenmerk sollte
auf die Rolle der Staaten gelegt werden.

Der Sonderbeauftragte legte bislang drei Berichte
vor. Doch bereits am 25. September 2006 brachte er
in seiner Stellungnahme vor dem UN-Menschenrechts-
rat (dem Nachfolger der Menschenrechtskommission)
seine Grundhaltung zum Ausdruck: »Meine Grund-
überzeugung ist, dass Opfer am allerwenigsten wei-
tere unverbindliche Erklärungen brauchen; was sie
brauchen, ist effektives Handeln.«15 Diese pragmati-
sche Haltung begründet er vor allem damit, dass für
die Opfer schnelle Verbesserungen herbeigeführt und
die Regelungslücken (governance gaps), die als Fol-
ge der wirtschaftlichen Globalisierung entstanden
sind, geschlossen werden müssten. Für seine Abnei-
gung gegenüber einer verbindlichen Regulierung
führt Ruggie unter Zuhilfenahme des Völkerrechts
zwei Gründe an: So prognostiziert er zum einen lang-
wierige Verhandlungsprozesse für einen solchen Ver-
trag auf Kosten erforderlicher kurzfristiger Maß-
nahmen in der Praxis. Zweitens befürchtet er, dass
ein Vertrag inhaltlich nur den kleinsten gemeinsamen
Nenner widerspiegeln und Forderungen der Zivilge-
sellschaft oder auch institutioneller Investoren nach
möglichst hohen Standards zuwider laufen könne. 

Erster Bericht 2006

In seinem ersten Zwischenbericht aus dem Jahr 200616

distanziert sich Ruggie ausdrücklich von den UN-
Normen, weil durch sie die menschenrechtlichen Staa-
tenpflichten schematisch auf Unternehmen übertra-
gen werde. 

Zweiter Bericht 2007

Der zweite Zwischenbericht vom Februar 200717 ent-
hält eine Bestandsaufnahme vorhandener Standards
für die menschenrechtliche Verantwortung von Un-
ternehmen. Diese sind niedergelegt in internationalen
Verträgen der UN und der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO), in Instrumenten des ›soft law‹
wie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unter-
nehmen, aber auch in freiwilligen Initiativen der Pri-
vatwirtschaft, beispielsweise in Verhaltenskodizes auf
Betriebs- oder Sektorebene. Mit der Einbeziehung
justiziabler Verfahren – auf internationaler Ebene
der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und auf
nationaler Ebene etwa der amerikanische ›Alien Tort
Claims Act‹ – greift Ruggie neben internationalen Ver-
trägen weitere Formen der verbindlichen Regulierung
und Durchsetzung auf. Er hebt den Ausbau nationa-
ler Gerichtsbarkeit zur Verfolgung von Menschen-

Die wichtigsten UN-Normen 
Norm 1: Allgemeine Verpflichtung
Norm 2: Recht auf Chancengleichheit und nicht diskriminierende 

Behandlung
Normen 3–4: Recht auf Sicherheit der Person
Normen 5–9: Rechte der Arbeitnehmer
Normen 10–12: Achtung der nationalen Souveränität und der Menschenrechte
Norm 13: Verpflichtung in Bezug auf Verbraucherschutz
Norm 14: Verpflichtung in Bezug auf den Umweltschutz
Quelle: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 v. 13.8.2003.
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rechtsverstößen durch die Privatwirtschaft hervor.
Dies würde die Risiken für Unternehmen und zugleich
die Möglichkeiten zur Entschädigung der Opfer er-
höhen. Die Betonung bereits existierender Rechtsmit-
tel stellt ein Kernelement in Ruggies Gesamtkonzept
dar, wie auch aus dem Abschlussbericht hervorgeht. 

Dritter Bericht 2008

In seinem dritten Bericht erläutert der Sonderbeauf-
tragte erneut seine ablehnende Haltung gegenüber
einer verbindlichen Regulierung von Unternehmen in
der globalen Wirtschaft. Erneut unterscheidet er zwi-
schen staatlichen Pflichten und privatwirtschaftlicher
Verantwortung für die Menschenrechte. Er schlägt
dem Menschenrechtsrat einen politischen Handlungs-
rahmen vor, den er – sich orientierend an den drei
Staatenpflichten Achtung, Schutz, Gewährleistung –
als eine Trias von Schutz (protect), Achtung (respect)
und Wiedergutmachung (remedy) erfasst.18

Schutzpflicht

Dabei steht für Ruggie die Pflicht der Staaten, seine
Bürger vor Menschenrechtsverletzungen durch die
Privatwirtschaft zu schützen, im Vordergrund (pro-
tect). Er benennt fünf vorrangige Aufgaben, durch die
die staatliche Schutzpflicht präzisiert werden kann:
1. Durchsetzung einer verbindlichen Nachhaltig-

keits-Berichterstattung, die auch Bezug nimmt
auf die Einhaltung von Menschenrechts- und So-
zialstandards;

2. Aufnahme menschenrechtlicher Verpflichtungen
in Investitionsabkommen;

3. Verknüpfung von Exportkrediten mit Menschen-
rechten;

4. Revision der OECD-Leitsätze für multinationale
Unternehmen, wobei Menschenrechte ein stär-
keres Gewicht erhalten sollen; und

5. Einsatz von Sanktionen des UN-Sicherheitsrats,
wenn Unternehmen für die Verschärfung der Kon-
flikte unmittelbar verantwortlich sind.

Achtung der Menschenrechte

Aus Sicht des Sonderbeauftragten steht für Unter-
nehmen die Verpflichtung, Menschenrechte zu ach-
ten (respect) im Vordergrund, wobei sich dies auf al-
le Menschenrechte bezieht. Diese unternehmerische
Verantwortung findet ihre Grenze in der Reichweite
der Aktivitäten eines Unternehmens. Ruggie hält den
Begriff der Einflusssphäre, wie er im Kontext der UN-
Normen und des Globalen Paktes diskutiert wird,
für nicht angemessen, um die grenzüberschreitenden
Aktivitäten großer Konzerne zu erfassen. Stattdessen
spricht er vom Netzwerk der Aktivitäten (web of ac-
tivities) von Unternehmen. Zur Operationalisierung
der Unternehmensverantwortung greift Ruggie auf
das Konzept der Sorgfaltspflicht (due diligence) zu-
rück. Neben der Befolgung von Gesetzen geht es
Ruggie hierbei darum, dass Unternehmen menschen-

rechtliche Auswirkungen all ihrer Aktivitäten konse-
quent analysieren und offen legen und Menschen-
rechtsverletzungen damit bewusst vermeiden.19

Wiedergutmachung

Die Dimension Wiedergutmachung oder auch Zu-
gang zu Rechtsmitteln und Entschädigung (remedy)
hebt auf vorhandene verbindliche Regelwerke ab.
Hier sieht Ruggie eine Tendenz zur Stärkung der Stel-
lung der Opfer, die weiter ausgebaut werden sollte.
Dies scheint für ihn der Hauptansatzpunkt für ver-
bindliche Regelwerke für Konzerne zu sein.

Als Schlussfolgerung aus seinem dritten Bericht
sieht Ruggie20 vier Optionen, um bestehende Rege-
lungslücken zu schließen:
1. ein internationales Gericht, das Unternehmen be-

langen könnte;
2. die Gastländer müssen die Menschenrechte ge-

genüber den internationalen Unternehmen in ih-
rem Land durchsetzen;

3. die Heimatländer müssen die Menschenrechte ge-
genüber ihren eigenen Unternehmen im Ausland
durchsetzen, mittels extraterritorialer Staaten-
pflichten oder eines Vertrags; 

4. ein neues Vertragsorgan, dem gegenüber Unter-
nehmen verpflichtet wären, über ihre Einhaltung
der Menschenrechte zu berichten.

13 Vgl. Katy Cooper/Alyson Warhurst, The ›UN Human Rights Norms

for Business‹, Maplecroft and Amnesty International, London 2004, S. 19,

http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_15550.pdf

14 Strohscheidt, a.a.O. (Anm. 12), S. 140.

15 Opening Statement to the United Nations Human Rights Council

by the Special Representative of the Secretary-General for Business

and Human Rights, Professor John G. Ruggie, Genf, 25.9.2006, S. 2, eigene

Übersetzung, http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-statement

-to-UN-Human-Rights-Council-25-Sep-2006.pdf

16 Interim Report of the Special Representative of the Secretary-Ge-

neral on the Issue of Human Rights and Tansnational Corporations

and Other Business Enterprises, UN Doc. E/CN.4/2006/97 v. 22.2.2006,

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/2006/97

17 Business and Human Rights: Mapping International Standards of

Responsibility and Accountability for Corporate Acts, Report of the

Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human

Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises,

UN Doc. A/HRC/4/35 v. 19.2.2007, http://www2.ohchr.org/english/

bodies/hrcouncil/docs/4session/A-HRC-4-35.doc

18 Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Hu-

man Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-Ge-

neral on the issue of human rights and transnational corporations and

other business enterprises, UN Doc. A/HRC/8/5 v. 7.4.2008, http://www2.

ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/8session/reports.htm

19 Ebd., S.9.

20 John Ruggie, Business and Human Rights – Treaty Road Not Tra-

velled, Ethical Corporation, Mai 2008, http://www.ethicalcorp.com/

content.asp?contentid=5887
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Angesichts der großen Zahl von 77 000 transnatio-
nalen Unternehmen mit rund 800 000 Tochtergesell-
schaften und Millionen von Zulieferern hält Ruggie
diese vierte Option für illusionär. Ein vorrangiges
Handlungsfeld ist für ihn stattdessen die Stärkung
der staatlichen Schutzpflicht durch den Ausbau des
bestehenden Menschenrechtsregimes und nationaler
Menschenrechtsinstitutionen, wie dies die Optionen
zwei und drei beinhalten. Darüber hinausgehend sol-
len rechtliche Instrumente und Beschwerdemöglich-
keiten gestärkt werden (erste Option). Ruggie er-
wähnt hier auch die Nationalen Kontaktstellen der
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen,
die stärker als bisher als unabhängige Anlaufstellen
für Beschwerden Betroffener fungieren sollen.

Kritik

Einige zivilgesellschaftliche Akteure kritisieren vor al-
lem Ruggies Ablehnung verbindlicher Regulierung
und halten die hierfür angeführten Gründe für faden-
scheinig.21 Aus ihrer Sicht eröffnet die Verhandlung
eines verbindlichen Regelwerks die Chance eines Dis-
kussionsforums auf internationaler Ebene, wodurch
die menschenrechtliche Verantwortung von Unter-
nehmen breit erörtert werden könnte. Auch zeigten
empirische Beispiele, dass solche Verhandlungen Stan-
dards erhöhen können. Kritisiert wird ferner, dass die
Vorschläge für die Stärkung der menschenrechtlichen
Schutzpflicht der Staaten zu unpräzise und unvoll-
ständig bleiben. Konkrete Vorschläge zur Stärkung
der Opferperspektive auf der internationalen Ebene,
wie die Errichtung des Amtes einer global zuständi-
gen Ombudsperson, würden vom Sonderbeauftrag-
ten nicht aufgegriffen. 

Ausblick

Ruggie schlägt vor, den Begriff der Einflusssphäre
von Unternehmen, wie er vor allem im Kontext der
Diskussionen um den Globalen Pakt und die UN-Nor-
men diskutiert wird, aufzugeben. Stattdessen bevor-
zugt er die Vorstellung von einem Netz von Aktivi-
täten globaler Unternehmen. Sein Vorschlag spiegelt
die Komplexität der Aktivitäten globaler Unterneh-
men sicherlich angemessen wider, seine Operationali-
sierung dürfte sich aber als noch schwieriger erweisen
als das Konzept der Einflusssphäre. Und so greift der
Sonderbeauftragte, wenn er das Ausmaß einer auf die
Menschenrechte bezogenen Sorgfaltspflicht genauer
bestimmen will, doch wieder auf Dimensionen der
Einflusssphäre zurück. Denn er betont den Kontext,
in dem ein Unternehmen aktiv ist, die Geschäftsakti-
vitäten selbst und die daraus resultierenden Bezie-
hungen. Die Frage nach der Einflusssphäre von Un-
ternehmen, aber auch die Auseinandersetzung mit
dem Konzept der Sorgfaltspflicht bedarf somit wei-
terer Präzisierung.

Der Sonderbeauftragte will vorhandene Regelungs-
lücken, die durch den Prozess der wirtschaftlichen
Globalisierung entstehen, weder durch Maßnahmen
globaler Ordnungspolitik, die unterschiedliche Ebe-
nen und Akteure einbeziehen würde, noch durch ein
neues internationales Regelwerk füllen. Stattdessen
steht für ihn die Stärkung der Schutzpflicht der Staa-
ten im Vordergrund. Ein solches Ansinnen stellt si-
cherlich eine Kernaufgabe innerhalb des bestehenden
Menschenrechtsregimes dar. Ruggie benennt wichti-
ge staatliche Maßnahmen, die zur Stärkung der men-
schenrechtlichen Verantwortung beitragen können,
beispielsweise durch die Verknüpfung der Menschen-
rechte mit Exportkrediten. Allerdings müsste eine sol-
che, von zivilgesellschaftlicher Seite seit Langem be-
stehende Forderung, weiter konkretisiert werden. Die
menschenrechtliche Verantwortung von Unterneh-
men kann sicherlich auch durch den besseren Zu-
gang zu Rechtsmitteln bis hin zu Entschädigung ge-
stärkt werden. Würden entsprechende rechtliche Ver-
fahren konsequenter eingesetzt, wofür Ruggie eine
Tendenz sieht, dann würde dies die verbindliche Re-
gulierung durch Gesetze auf der nationalen Ebene
festigen. 

Die Vorschläge des Sonderbeauftragten stellen
wichtige Maßnahmen dar, um die menschenrechtli-
che Verantwortung von Unternehmen konkret und
schnell zu stärken. Es bleibt jedoch offen, ob diese
eher im Rahmen des Bestehenden gemachten Vor-
schläge ausreichen, um die Verantwortung von Un-
ternehmen in der globalen Wirtschaft auch länger-
fristig zu verankern und durchzusetzen. Zur weiteren
Konkretisierung seines Rahmenkonzepts von Schutz,
Achtung und Wiedergutmachung wurde Ruggies
Mandat bis 2011 verlängert. Zur Unterstützung für
seine Aufgabe berief er am 22. September 2008 eine
15-köpfige globale Führungsgruppe (global leadership
group) ein, zu der unter anderem Kofi Annan und
Mary Robinson zählen. Die weitere Auseinanderset-
zung mit der menschenrechtlichen Verantwortung von
Unternehmen auf UN-Ebene setzt für die Privatwirt-
schaft wichtige Impulse, diese Verantwortung ernst zu
nehmen. Dennoch bleibt nicht nur aus zivilgesell-
schaftlicher Perspektive unverständlich, dass Rug-
gie nicht bereit ist – komplementär zur Stärkung
staatlicher Schutzpflichten –, eine verbindliche Re-
gulierung zumindest in wichtigen Teilbereichen mit-
zudenken.

21 Misereor/Global Policy Forum, Problematic Pragmatism. The Rug-

gie Report 2008: Background, Analysis and Perspectives, Juni 2008,

http://www.cidse.org/docs/200806131044177469.pdf
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen

Menschenrechtsausschuss: 
89. bis 91. Tagung 2007 
■ Neue Vorschläge zur Reform des 

Berichtssystems
■ Zweite Lesung der Allgemeinen 

Bemerkung zum Recht auf ein faires 
Verfahren abgeschlossen

■ Keine Herrschaftsgewalt Georgiens 
über Abchasien und Südossetien

Birgit Schlütter

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Birgit

Schlütter, Menschenrechtsausschuss, 86. bis 88.

Tagung 2006, VN, 5/2007, S. 205f., fort.)

Der Menschenrechtsausschuss (CCPR) trat
im Jahr 2007 wie gewohnt zu drei drei-
wöchigen Tagungen zusammen (89. Ta-
gung: 12.–30.3.; 90. Tagung: 9.–27.7.
und 91. Tagung: 15.10.–2.11.2007). Die
18 Expertinnen und Experten des Aus-
schusses tagten im März am Amtssitz der
Vereinten Nationen in New York und im
Juli sowie Oktober/November am Gen-
fer UN-Sitz. Nach Art. 40 des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte (kurz: Zivilpakt) ist der Aus-
schuss berufen, Staatenberichte über Maß-
nahmen und Fortschritte zur Verwirkli-
chung der im Pakt enthaltenen Menschen-
rechte zu prüfen. Der CCPR behandelte
auf seiner 89. bis 91. Tagung insgesamt
zwölf Staatenberichte. Im Jahr 2007 tra-
ten dem Pakt keine weiteren Staaten bei.
Am Ende der 91. Tagung hatten nach wie
vor 160 Staaten den Zivilpakt ratifiziert.
110 Staaten haben das I. Fakultativpro-
tokoll des Paktes, welches die Individual-
beschwerde ermöglicht, ratifiziert. Neu
hinzu kam Albanien. Die Zahl der Ver-
tragsstaaten, die dem II. Fakultativproto-
koll, das die Todesstrafe verbietet, beige-
treten sind, betrug Ende 2007 64 Staaten.
Hier kamen Albanien, Frankreich, Mexiko
und die Ukraine als neue Parteien hinzu. 

Auf seiner 90. Tagung verabschiedete
der CCPR die Allgemeine Bemerkung
Nr. 32 über ein faires Verfahren, die eine

Überarbeitung der bisherigen Bemerkung
Nr. 13 darstellt. Darin stellte der Aus-
schuss unter anderem heraus, dass unter
Folter erlangte Erklärungen nicht vor Ge-
richt als Beweis verwandt werden dürfen,
es sei denn, sie dienen als Nachweis der Fol-
ter selbst. Der CCPR beschloss auch, dass
Verfahren vor religiösen Gerichten, oder
solche, die ausschließlich auf Gewohn-
heitsrecht beruhen, auf kleinere Zivil- und
Strafverfahren reduziert bleiben sollten.
Schließlich bestimmte der Ausschuss, dass
Zivilisten nur ausnahmsweise vor Militär-
gerichten verurteilt werden sollten. 

Reform des Berichtssystems

Zur Reform des Berichtssystems der Men-
schenrechtsübereinkommen hörte der Aus-
schuss den Vertreter des Amtes des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte (OHCHR) Bacre
Ndiaye. Ndiaye informierte den CCPR
über das neue Verfahren der Allgemeinen
Periodischen Überprüfung (Universal Pe-
ridodic Review – UPR). Der CCPR disku-
tierte auch über die zukünftige Zusam-
menarbeit der Menschenrechtsausschüsse.
In Bezug auf ihre weitere Harmonisierung
würde, so Ndiaye, seitens des OHCHR
jedoch eine Harmonisierung der Arbeits-
methoden einer grundlegenden Reform
des Ausschusswesens vorgezogen.

Individualbeschwerden

Am Ende der 91. Tagung waren 278 Be-
schwerden nach dem I. Fakultativproto-
koll vor dem Menschenrechtsausschuss
anhängig. Wie auch in den Jahren zuvor
war es dem Ausschuss lediglich möglich,
über einen Bruchteil von ihnen (im Jahr
2007 waren es 54) zu entscheiden. Einen
besonders gravierenden Verstoß gegen die
Paktrechte offenbarte der Fall Ashurov
gegen Tadschikistan. Er behandelt die Be-
schwerde des Vaters eines usbekischstäm-
migen Tadschiken, der in Tadschikistan
eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt. Der
Sohn des Beschwerdeführers war im Jahr
2002 im Zusammenhang mit einem Raub-
überfall festgenommen worden. Bei seiner
Festnahme wurde ihm weder der Tatvor-
wurf eröffnet noch die Familie über sei-
nen Verbleib unterrichtet. Der Sohn wur-
de im tadschikischen Innenministerium

festgehalten und gefoltert bis er letztlich
ein falsches Geständnis abgab. Nach sei-
ner Festnahme wurden ihm seine Rechte
als Beschuldigter nicht erläutert. Auch
das anschließende Gerichtsverfahren wies
zahlreiche Mängel auf.  

Der Ausschuss erblickte in den oben ge-
nannten Vorfällen eine Verletzung gleich
einer ganzen Reihe von Rechten des Pak-
tes. Der CCPR betonte, dass die seitens der
Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldig-
ten vorgebrachten Beweise Zweifel an des-
sen Täterschaft gelassen hätten. Dies stelle
einen Verstoß gegen die Unschuldsvermu-
tung dar. In seiner Allgemeinen Bemerkung
Nr. 13 habe der Ausschuss ausgeführt,
dass die Staatsanwaltschaft die Beweis-
last für ein Verbrechen zu tragen habe.
Schließlich stellte der CCPR noch einmal
klar, dass Tadschikistan nach Art. 2 (3) a
des Paktes zur unmittelbaren Entlassung
des Klägers, der Zahlung einer angemes-
senen Entschädigung, und, falls erforder-
lich, zu einer Revision des Verfahrens un-
ter Garantie aller im Pakt normierten Rech-
te verpflichtet sei. 

89. Tagung

Auf seiner Frühjahrstagung in New York
behandelte der CCPR die Staatenberichte
von Barbados, Chile und Madagaskar.
Barbados hatte nach mehr als 18 Jahren
dem Ausschuss wieder einen Staatenbe-
richt vorgelegt. Der Ausschuss erklärte,
dass dies einen Verstoß gegen die Berichts-
pflicht darstellte. Er lobte jedoch den Er-
lass eines Gesetzes zur Reform des Straf-
rechts, das größeren Wert auf die Rehabi-
litierung von Straftätern lege. Der CCPR
wies darauf hin, dass das Land seine Bemü-
hungen im Kampf gegen den Frauen- und
Kinderhandel verstärken müsse. Auch sol-
le das Land die Todesstrafe abschaffen
oder zumindest die Gesetze, die die Strafe
in bestimmten Fällen obligatorisch vorse-
hen, und somit den Richtern jeden Beur-
teilungsspielraum verwehren. 

In Bezug auf den fünften Staatenbericht
Chiles hob der Ausschuss lobend hervor,
dass das Land sein Justizsystem reformiert
und im Jahr 2001 die Todesstrafe abge-
schafft habe. Der CCPR wiederholte je-
doch seine Bedenken gegen das Amnes-
tiegesetz von 1978. Obwohl das Gesetz
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nicht mehr durch die Gerichte angewen-
det werde, sei es nach wie vor in Kraft.
Dies stehe im Widerspruch zu den vom
Ausschuss in seinen Allgemeinen Bemer-
kungen Nr. 20 ausgesprochenen Beden-
ken, wonach Amnestien gegen Menschen-
rechtsverletzungen als unvereinbar mit
dem Pakt gelten. Der Ausschuss zeigte sich
enttäuscht darüber, dass Ermittlungen der
›Nationalen Kommission für politische Ge-
fangene und Folter‹ nicht von vornherein
Fälle nichttödlicher Folter umfasst hätten.
Zudem erschienen die an Opfer tatsäch-
lich ausgezahlten Entschädigungssummen
dürftig und lediglich symbolischer Natur. 

Der letzte Bericht Madagaskars an den
CCPR lag 14 Jahre zurück. Dessen unge-
achtet lobte der Ausschuss die Bemühun-
gen des Landes, das Justizwesen zu refor-
mieren, insbesondere den Erlass eines Eh-
renkodexes in Übereinstimmung mit den
Bangalore-Prinzipien für richterliches Ver-
halten. Der CCPR äußerte jedoch Beden-
ken in Bezug auf das gewohnheitsrechtlich
geltende Rechtssystem ›Dina‹, welches
oftmals nicht zu fairen Entscheidungen
und Verfahren führen würde. So hätten
nach der ›Dina‹-Justiz bereits standesrecht-
liche Hinrichtungen stattgefunden. Diese
solle das Land nicht weiter ausführen,
sonst bedeute dies eine Verletzung des Zi-
vilpakts.

90. Tagung

Auf seiner Sommertagung in Genf befass-
te sich der CCPR mit den Staatenberich-
ten Sambias, Sudans und Tschechiens. Da
Grenada dem Ausschuss keinen Bericht
vorgelegt hatte, befasste sich der CCPR
mit der Menschenrechtssituation dieses
Landes in einer nichtöffentlichen Sitzung.

In Bezug auf den Bericht Sambias hob
der Ausschuss hervor, dass das Land nun-
mehr eine öffentliche Beschwerdestelle der
Polizei eingerichtet und die Prügelstrafe
abgeschafft habe. Der Ausschuss kritisier-
te jedoch stark, dass das Land die Ent-
scheidung des Ausschusses im Hinblick
auf eine Individualbeschwerde nicht be-
achtet habe und ein Beschwerdeführer hin-
gerichtet worden sei. Ferner bemängelte
der CCPR, dass diskriminierende Bräuche,
wie der Brautpreis oder die Polygamie,
trotz der Bemühungen des Landes, sie ab-
zuschaffen, weiterhin vorherrschten. 

Sudan hatte dem Ausschuss seinen drit-
ten periodischen Bericht vorgelegt. Der
CCPR begrüßte die Verabschiedung des

Umfassenden Friedensabkommens, der
vorläufigen nationalen Verfassung und
der Verfassung für Südsudan. Er zeigte
sich jedoch äußerst besorgt über die wei-
terhin gravierenden Menschenrechtsver-
letzungen in Sudan, insbesondere in Dar-
fur, die ohne jede strafrechtliche Belan-
gung der Täter verübt würden. Der Aus-
schuss appellierte an die Regierung, alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen
und weitere Menschenrechtsverletzungen
zu unterbinden. Besorgt zeigte sich der
Ausschuss auch über die Tatsache, dass
die Landesgesetze weiterhin unmenschli-
che und erniedrigende Strafen, wie die
Pfählung und das Amputieren von Kör-
perteilen, erlauben.

Mit Bezug auf den Bericht Tschechiens
lobte der Ausschuss die Ratifizierung der
Anti-Folter-Konvention durch das Land.
Besorgnis äußerte der CCPR jedoch über
die Situation der Roma und insbesondere
über wiederholte Berichte von Fällen von
Misshandlung ihrer Angehörigen durch
Polizeikräfte. Auch seien Roma-Frauen
gegen ihren Willen sterilisiert worden.
Der Ausschuss empfahl Tschechien, die
Vorfälle eingehend zu untersuchen.

91. Tagung

Auf seiner Herbsttagung in Genf disku-
tierte der CCPR die Berichte Algeriens,
Costa Ricas, Libyens, Georgiens und Ös-
terreichs. Der Ausschuss lobte die Bemü-
hungen Algeriens auf dem Gebiet der
Menschenrechtserziehung und der Weiter-
bildung von Juristen im Menschenrechts-
bereich. Dennoch zeigte sich das Exper-
tengremium besorgt über die Tatsache,
dass schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen, wie Fälle von Verschwin-
denlassen, in völliger Straffreiheit, auch
von Staatsbeamten, verübt werden könn-
ten. Er ermahnte das Land, alle diese Tä-
ter umgehend zu verfolgen und zu be-
strafen.

Im Hinblick auf den Bericht Costa Ri-
cas hob der CCPR die Bemühungen des
Landes auch auf internationaler Ebene
hervor, das Folterverbot durchzusetzen
sowie die Todesstrafe abzuschaffen. Die
Ausschussmitglieder bemängelten jedoch,
dass Costa Rica Namen von über 9000
kolumbianischen Flüchtlingen an die ko-
lumbianischen Behörden weitergeleitet ha-
be. Er ermahnte das Land, jüngste Dro-
hungen und Übergriffe auf Journalisten

effektiv strafrechtlich zu verfolgen und
die Opfer zu entschädigen.

Der Ausschuss begrüßte die umfang-
reichen Reformmaßnahmen Georgiens
im Hinblick auf die Institutionen und das
Justizwesen. Er bemängelte, dass durch den
faktischen Verlust von Herrschaftsgewalt
in den Gebieten Abchasiens und Südosse-
tiens die Bevölkerungen dieser Landesteile
nicht in den Genuss aller im Zivilpakt ver-
bürgten Rechte kämen. Auch Fälle massi-
ver Gewaltanwendung gegenüber Gefan-
genen sowie der Vorfall im Tblisi-Gefäng-
nis vom März 2006, bei dem mindestens
sieben Gefangene ums Leben kamen, stell-
ten Verletzungen des Paktes dar. Der CCPR
ermahnte Georgien, die im Pakt enthalte-
nen Rechte der Presse- und Meinungsfrei-
heit zu schützen sowie die für Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlichen Per-
sonen zu ermitteln und zu bestrafen.

Mit Bezug auf den Bericht Libyens be-
grüßte der Ausschuss die vom Land ge-
troffenen Maßnahmen, Frauen die Teil-
nahme am öffentlichen Leben zu erleich-
tern, insbesondere in den Bereichen Ar-
beit, Justiz und Bildung. Die Experten
drückten jedoch ihre Sorge darüber aus,
dass einige Maßnahmen zur Terrorabwehr
sowie Teile des libyschen Strafrechts, die
den Terrorismus betreffen, nicht mit den
Bestimmungen des Paktes im Einklang
stünden. Vor allem fehle eine eindeutige
Definition des Terrorismus. Weiterhin be-
sorgt zeigte sich der Ausschuss auch über
die große Anzahl von Fällen gewaltsamen
Verschwindenlassens sowie außergericht-
licher, willkürlicher Hinrichtungen. 

Für Österreich bemerkte der Ausschuss
mit Interesse, dass die Regierung bis zum
Jahr 2010 eine Verfassungsreform ab-
schließen wolle, die eine Neufassung der
Grundrechte beinhalte. Dennoch zeigten
sich die Mitglieder des Ausschusses be-
sorgt über Fälle von Misshandlungen von
Gefangenen durch Polizeibeamte. In einem
Fall, der sogar den Tod des Gefangenen
zur Folge hatte, waren die Täter im an-
schließenden Verfahren nicht vom Dienst
suspendiert worden und wurden zum
Großteil freigesprochen. Das Land solle
zudem für eine effektive Umsetzung der
Vorgaben des Paktes in nationales Recht
sorgen. Ebenso sollten Richter und Mit-
glieder der Exekutive eine effektive Men-
schenrechtsschulung erhalten, um Diskri-
minierungen, insbesondere gegenüber den
Roma, vorzubeugen.
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nicht zu lebenslangen Haftstrafen ohne
Bewährung oder Möglichkeit der vorzei-
tigen Entlassung zu verurteilen. Als Min-
destalter für die Strafmündigkeit dürfe
zwölf Jahre nicht unterschritten werden,
gleichzeitig müsse das Jugendstrafrecht
mindestens bis zum Alter von 18 Jahren
angewandt werden. 

Der Tag der Allgemeinen Diskussion
auf der 46. Tagung widmete sich dem The-
ma ›Ressourcen für die Rechte des Kin-
des – Die Verantwortlichkeit der Staaten‹.
Dabei ging es vor allem um die prakti-
sche Anwendung von Art. 4 der Konven-
tion, demzufolge die Vertragsstaaten für
die Umsetzung der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte des Überein-
kommens Maßnahmen unter Ausschöp-
fung all ihrer verfügbaren Mittel ergrei-
fen sollen. Der Ausschuss wies unter an-
derem darauf hin, dass Investitionen in so-
ziale Bereiche, insbesondere in Gesund-
heit, Bildung und Ernährung, langfristig
zu mehr Produktivität und Wettbewerb
führen. Daher sollten wirtschaftliche Ent-
wicklung und soziale Ausgaben nicht ge-
geneinander ausgespielt werden. Der CRC
forderte die Vertragsstaaten auf, den Be-
dürfnissen von Kindern bei der Ausgaben-
verteilung Priorität einzuräumen. 

Die Zahl der Beitritte zu den beiden
Fakultativprotokollen zum Übereinkom-
men ist im Berichtszeitraum weiter ge-
stiegen. Das Fakultativprotokoll betref-
fend die Beteiligung von Kindern in be-
waffneten Konflikten hatten bis Ende der
46. Tagung 118 Staaten ratifiziert; dem
Fakultativprotokoll betreffend Kinderhan-
del, Kinderprostitution und Kinderporno-
graphie waren zum selben Zeitpunkt 123
Staaten beigetreten. Auf seinen drei Ta-
gungen des Jahres 2007 überprüfte der
Ausschuss 14 Berichte unter dem Fakul-
tativprotokoll betreffend die Beteiligung
von Kindern in bewaffneten Konflikten
und neun unter seinem Pendant zu Kin-
derhandel. Im Folgenden einige Beispiele:
Bezüglich des Protokolls zur Beteiligung
von Kindern an bewaffneten Konflikten
forderte der Ausschuss Syrien auf, die Re-
krutierung von Kindern und Jugendlichen
unter 18 Jahren nicht nur gesetzlich zu
verbieten, sondern auch unter Strafe zu
stellen. Da Syrien zahlreiche Kinder von
Asylbewerbern, Flüchtlingen und Migran-
ten aus Konfliktgebieten aufnimmt, brach-
ten die Ausschussmitglieder ihre Besorg-
nis darüber zum Ausdruck, dass der Staat

Rechte des Kindes: 
44. bis 46. Tagung 2007 
■ Montenegro ist 193. Vertragsstaat
■ Allgemeine Bemerkung zu 

Kinderrechten und Jugendstrafrecht
■ Prügelstrafe auf den Malediven

Stefanie Lux

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Stefanie Lux

über die 41. bis 43. Tagung 2006, VN, 6/2007, 

S. 244ff. fort.)

Erstmals seit einigen Jahren stieg die Zahl
der Vertragsstaaten des Übereinkommens
über die Rechte des Kindes (kurz: Kinder-
rechtskonvention) wieder. Durch den Bei-
tritt von Montenegro hat die Konvention
jetzt 193 Vertragsstaaten. Da die Konven-
tion auch vor der Unabhängigkeit des Bal-
kanstaats für Serbien und Montenegro
galt, ändert dies nichts am Einflussbe-
reich. Zur universellen Gültigkeit fehlen
weiterhin die Ratifikationen der Verei-
nigten Staaten und von Somalia. 

Der Ausschuss für die Rechte des Kin-
des (CRC) trat im Jahr 2007 dreimal zu-
sammen (44. Tagung: 15.1.–2.2., 45. Ta-
gung: 21.5.–8.6. und 46. Tagung: 17.9–
5.10.). Seine Aufgabe ist, die Umsetzung
der Konventionsrechte in den Vertrags-
staaten zu überwachen. Er tut dies vor-
nehmlich, indem er regelmäßig Berichte
der Staaten prüft und Empfehlungen ab-
gibt. Darüber hinaus trägt er durch Dis-
kussionen und Allgemeine Bemerkungen
zur Auslegung und Weiterentwicklung der
Konventionsbestimmungen bei. 

Auf seiner 44. Tagung verabschiedete
der Ausschuss die Allgemeine Bemerkung
Nr. 10 zu Kinderrechten und Jugendstraf-
recht. Darin wird betont, wie wichtig Prä-
ventionsmaßnahmen seien, um zu verhin-
dern, dass Jugendliche straffällig werden,
zum Beispiel durch die bessere Integration
von Kindern in Schule und Gemeinschaft.
Wann immer möglich sollte von einer
Strafverfolgung gegen Kinder abgesehen
oder die Einstellung des Verfahrens er-
wägt werden. Stattdessen sollten erziehe-
rische Maßnahmen, wie gemeinnützige
Arbeit, zum Einsatz kommen. Haft, vor
allem eine Untersuchungshaft, sollte im-
mer nur als allerletztes Mittel eingesetzt
werden. Der Ausschuss weist auch nach-
drücklich auf das Verbot der Anwendung
der Todesstrafe bei Jugendlichen hin und
fordert die Vertragsstaaten auf, Kinder

mit der medizinischen, psychologischen
und sozialen Betreuung ehemaliger Kin-
dersoldaten überfordert sei. Sie ermutig-
ten Syrien, seine Zusammenarbeit mit in-
ternationalen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen (NGOs) auf diesem Gebiet zu
verstärken. Schweden wurde für seine Bei-
träge in der internationalen Zusammen-
arbeit in Bezug auf die Rehabilitation und
Wiedereingliederung ehemaliger Kinder-
soldaten gelobt. Skeptisch zeigte sich der
Ausschuss hingegen angesichts einiger Ak-
tivitäten von Jugendlichen, wie dem Schuss-
waffentraining, in freiwilligen Bürgerweh-
ren. Zwar sei dies keine Rekrutierung im
herkömmlichen Sinn, jedoch nicht mit dem
Geist des Protokolls vereinbar, demzufol-
ge Frieden und Sicherheit unverzichtbar
für den Schutz von Kindern sind. 

Bei der Prüfung der Berichte unter
dem Fakultativprotokoll zu Kinderhan-
del, -prostitution und -pornografie be-
grüßte der Ausschuss die Programme in
Sudan zur Wiedereingliederung von Kin-
dern, die sich in den Golf-Staaten als Ka-
meljockeys verdingt haben. Er lobte auch
die Bemühungen des Staates, Entführun-
gen von Frauen und Kindern aufzuklären.
Besorgnis äußerten die CRC-Experten je-
doch, dass vor allem binnenvertriebene
Kinder und Straßenkinder verstärkt Ge-
fahr laufen, ausgebeutet zu werden. Vielen
dieser Kinder blieben nur Prostitution oder
Heirat, um ihr Überleben zu sichern.

Im Rahmen der Berichtsprüfung be-
handelte der CRC auf seinen drei Tagun-
gen im Jahr 2007 insgesamt zwölf Staa-
tenberichte.

44. Tagung

Anerkennend äußerte sich der Ausschuss
zu Programmen für Familienberatung und
Elternbildung in Kenia. Dennoch fanden
die Sachverständigen auch Anlass zu Kri-
tik: Verschiedene Gesetze sehen unter-
schiedliche Heiratsmindestalter vor, und
die Zahl der Kinder ohne Zugang zu aus-
reichend Nahrung, Trinkwasser und sa-
nitären Anlagen steigt. Besorgt zeigte man
sich zudem, dass Abtreibung selbst bei Ver-
gewaltigung oder Inzest verboten sei und
bestraft werde. Der CRC lobte zwar die
Bemühungen der Regierung von Mali, in
Zusammenarbeit mit NGOs mit Aufklä-
rungskampagnen gegen Genitalverstümm-
lung vorzugehen. Er forderte den Staat je-
doch nachdrücklich auf, die Praxis auch
gesetzlich zu verbieten. Positiv äußerten
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sich seine Mitglieder ferner über kosten-
lose antiretrovirale Medikamente für HIV-
infizierte Kinder. Es fehle jedoch an prä-
ventiven Maßnahmen und Unterstützung
für Aids-Waisen. 

Berichte über verschwundene Personen
und außergerichtliche Hinrichtungen von
Kindern in Honduras, in einigen Fällen
unter Mitwirkung der Polizei, wurden von
den CRC-Experten als äußerst besorgnis-
erregend eingestuft – zumal eine angemes-
sene Reaktion der Regierung auf die Vor-
würfe ausgeblieben sei. Kritisch bewerte-
te man des Weiteren die fehlende Unter-
stützung für alleinerziehende Mütter (die
knapp die Hälfte der honduranischen Fa-
milien ausmachen). Die Ausschussmitglie-
der lobten eine neue gesetzliche Regelung,
derzufolge Unternehmen mit mehr als 30
Angestellten Kinderbetreuung anbieten
müssen.

Der Gesundheitszustand von Kindern
auf den Marshallinseln wurde von den
Sachverständigen als schlecht eingestuft:
Die Impfrate nehme ab, Kinder litten un-
ter Mangel an Vitamin A und D und Jod
sowie an vermeidbaren Krankheiten auf-
grund mangelnder Hygiene und Ernäh-
rung. Besonders auf den äußeren Inseln
stelle der Staat zu wenig Ressourcen für
die Gesundheitsversorgung zur Verfügung.
Kritik äußerte man auch zu den schlech-
ten Haftbedingungen im Hauptgefäng-
nis der Inseln in Majuro: Dort seien Kin-
der nicht von erwachsenen Häftlingen ge-
trennt untergebracht. Die Maßnahmen ge-
gen die wirtschaftliche Ausbeutung von
Kindern wurden gelobt.

Mit einer Aufklärungskampagne be-
müht sich die Regierung von Suriname
eine bessere Integration von behinderten
Kindern in die Gesellschaft zu erreichen.
Zudem stellt sie mehr Geld für die medi-
zinische Früherkennung von Behinderun-
gen bei Kleinkindern zur Verfügung. Bei-
de Schritte fanden die Anerkennung der
Ausschussmitglieder. Berichte über Ver-
gewaltigungen indigener Mädchen durch
Bergbau- oder Waldarbeiter und die Tat-
sache, dass Aids eine der Haupttodesur-
sachen von Kindern unter fünf Jahren sei,
wurden mit größter Besorgnis zur Kennt-
nis genommen. 

Eine spürbare Verbesserung der wirt-
schaftlichen und sozialen Bedingungen
stellten die Ausschussmitglieder bei Prü-
fung des Berichts aus Malaysia fest. Ge-
lobt wurde auch die Präventionsarbeit ge-

gen sexuelle Ausbeutung durch Kinder-
schutzteams. Hingegen sei das Mindest-
alter für die Strafmündigkeit mit zehn Jah-
ren viel zu niedrig. Ein Manko seien in
dieser Frage auch die Unterschiede zwi-
schen Strafrecht und der Rechtsprechung
der Sharia-Gerichte. Weiter wurde mo-
niert, dass die Prügelstrafe für Jungen in
Schulen zulässig sei und trotz Schulpflicht
200 000 Kinder nicht die Grundschule
besuchen.

Besorgnis äußerten die Ausschussmit-
glieder angesichts des deutlichen Zusam-
menhangs zwischen Armut und indigener
Abstammung bei Kindern in Chile. Beson-
ders im Hinblick auf Bildung und Gesund-
heitsversorgung würden diese Kinder dis-
kriminiert. Ebenso inakzeptabel sei die
mangelnde psychologische und soziale Be-
treuung von Missbrauchsopfern. Anerken-
nend äußerte sich der CRC zur Festschrei-
bung des Rechts auf eine kostenlose zwöl-
fjährige Schulbildung in der Verfassung.

45. Tagung

Im Großen und Ganzen zufrieden zeigten
sich die Ausschussmitglieder bei der Prü-
fung des Berichts aus der Slowakei, auch
wenn in vielen Bereichen noch mehr getan
werden müsse. So sei zum Beispiel die Prü-
gelstrafe in Schulen und Heimen ausdrück-
lich verboten, ein Gesetz gegen diese Art
der Bestrafung in der Familie aber noch
nicht verabschiedet. Zudem würde laut
Gesetz die Unterbringung von Kindern in
alternativen Betreuungsformen und bei
Pflegeeltern der Heimunterbringung vorge-
zogen; in der Praxis steige jedoch die An-
zahl der Kinder in Heimen. Positiv zu be-
werten sei die gute Gesundheitsversorgung
von Kindern, indessen müsse der Staat
mehr Ressourcen für eine bessere psycho-
logische Behandlung zur Verfügung stellen.

Im Einklang mit den Bemerkungen des
Ausschusses zum vorangegangenen Bericht
der Malediven hat der Inselstaat das Hei-
ratsmindestalter von 16 auf 18 Jahre an-
gehoben, stellten die CRC-Experten zu-
frieden fest. Positiv sei auch, dass eine ko-
stenlose Grundschulbildung auf allen In-
seln und Atollen verfügbar sei. In zahlrei-
chen Bereichen sei die Situation der Kin-
der jedoch besorgniserregend: Die soziale
Stigmatisierung von Müttern mit unehe-
lichen Kindern führe zu gesundheitsge-
fährdenden Abtreibungen und einer stei-
genden Zahl von Kindsmorden. Die Ver-
fassung verbietet die Ausübung anderer

Religionen als des Islams, was nicht im
Einklang steht mit dem Recht des Kindes
auf Religionsfreiheit. Darüber hinaus sei
die Prügelstrafe in Schulen und in der Fa-
milie gesetzlich ausdrücklich erlaubt und
sogar ab der Pubertät auch das Auspeit-
schen von Kindern. Dies sei, so der Aus-
schuss, ein Verstoß gegen Art. 37a der
Konvention (Verbot grausamer und er-
niedrigender Behandlung oder Strafe).

Besorgt zeigten sich die Ausschussmit-
glieder angesichts der hohen Zahl von
Kindern in Gefängnissen in Uruguay und
besonders aufgrund von Berichten über
Folter und erniedrigende Behandlung
durch Gesetzeshüter. Erfreut war man hin-
gegen über die geringe Kindersterblichkeit
und die fast hundertprozentige Einschu-
lungsrate. Der Ausschuss äußerte jedoch
Kritik angesichts der hohen Zahl von
Schulabbrechern, besonders unter armen
Kindern und Kindern afrikanischer An-
stammung. Zudem forderte er Uruguay
eindringlich auf, gegen die zunehmende
sexuelle Ausbeutung von Kindern in tou-
ristischen Gegenden vorzugehen.

Bei der Prüfung des Berichts aus Ka-
sachstan lobten die Ausschussmitglieder
unter anderem die Festschreibung der Mei-
nungsfreiheit von Kindern in der Verfas-
sung. Negativ bewerteten sie den begrenz-
ten Zugang von Flüchtlingskindern zu Bil-
dung und Gesundheitsversorgung. Besorg-
nis bereitete zudem, dass Kinder ohne el-
terliche Versorgung in den gleichen Hei-
men untergebracht werden wie kriminelle
Jugendliche, und behinderte Kinder wei-
terhin zum großen Teil nur in Internaten
zur Schule gehen können. 

46. Tagung

Nach beachtlichen Investitionen in die
grundlegende Gesundheitsversorgung ha-
be die Kindersterblichkeit in Venezuela
abgenommen, stellten die Ausschussmit-
glieder erfreut fest. Der lateinamerikani-
sche Staat kann sich auf diesen Lorbee-
ren nicht ausruhen: Die Säuglingssterb-
lichkeit bleibt hoch. Besonders unter der
indigenen Bevölkerung sei die Anzahl der
Sterbefälle durch vermeidbare Krankhei-
ten entschieden zu hoch. Äußerst besorgt
zeigten sich die CRC-Experten angesichts
von Berichten zum Tod von Kindern in Po-
lizeigewahrsam. Positiv bewertet wurden
hingegen die Möglichkeiten von Jugend-
lichen, sich an der Gemeindepolitik zu
beteiligen.
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UNCTAD: 
XII. Tagung 2008 
■ Aufgabenausweitung auf Rohstoffe, 

Klimawandel und Migration
■ Solidarität unter Entwicklungsländern

brüchig
■ UNCTAD XIII in Katar

Johannes Wendt

(vgl. auch Konrad Melchers, Die UNCTAD wieder-

beleben. Neuer Reformbericht empfiehlt Stärkung

der Entwicklungshilfe, VN, 2/2007, S. 56–61;

Marion Stoldt, UNCTAD X, VN, 3/2000, S. 106f.

sowie Konrad Melchers, Totgesagte leben länger.

Nach UNCTAD IX: eine gestraffte Organisation mit

Zukunft, VN, 4/1996, S. 147–153.)

Vom 20. bis 25. April 2008 fand in Ghanas
Hauptstadt Accra die XII. Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen (United Nations Conference on
Trade and Development – UNCTAD) statt.
Seit Gründung der UNCTAD im Jahr
1964 wird als höchstes Entscheidungsfo-
rum alle vier Jahre eine einwöchige Kon-
ferenz der Vertreter der Mitgliedstaaten
einberufen. Neben den Delegierten fast
aller 193 UNCTAD-Staaten kamen auch
dieses Jahr Vertreter von über 100 nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) so-
wie zahlreiche Wissenschaftler und wirt-
schaftspolitische Experten – insgesamt
mehr als 4000 Teilnehmer – zusammen,
um erneut Chancen und Herausforderun-
gen der Globalisierung zu prüfen. Wäh-
rend die Veranstalter sich über ein breites
internationales Medienecho freuen konn-
ten, vernachlässigte die deutschsprachige
Presse das Ereignis ebenso wie die deut-
sche Bundesregierung. Sie hatte die par-
lamentarische Staatssekretärin des Wirt-
schaftsressorts Dagmar Wöhrl entsandt –
ganz so, als sollten ›Bedeutungslosigkeit‹
und ›Ohnmacht‹ der UNCTAD demons-
triert werden. Deutsche Minister reisen,
wenn die Welthandelsorganisation (WTO)
oder die Ölstaaten rufen. 

Wöhrl nannte die UNCTAD XII erfolg-
reich, äußerte indessen die Erwartung, dass
die ausufernde Großorganisation ›effizien-
ter‹ werde, auch wenn das Arbeitspro-
gramm für die nächsten vier Jahre in Accra

Wirtschaft und 
Entwicklung

nicht reduziert, sondern erweitert wurde.
Angesichts der Nahrungsmittel- und Öl-
krise soll die Kernaufgabe, Handel und
Entwicklung zu fördern, um Analysen der
Rohstoffproblematik, des Klimawandels
und der Migration ergänzt werden. Mit
Zwischenergebnissen wird sich in zwei
Jahren eine Sonderkonferenz befassen.
UNCTAD XIII soll im Jahr 2012 in Ka-
tar stattfinden.

Traditionsgemäß wurden die Beratun-
gen auch dieses Jahr mit einer kurzen ge-
meinsamen Erklärung, einer deutlich län-
geren handlungsorientierten Übereinkunft
(accord) sowie Stellungnahmen einzelner
Gruppen abgeschlossen. Die verschiede-
nen Themen wurden parallel an neun ›run-
den Tischen‹ sowie einem Investitions-
und einem zivilgesellschaftlichen Forum
vertieft. Die Aussagen der verschiedenen
Abschlussdokumente sind in vielen Punk-
ten deckungsgleich. Sie unterscheiden sich
zudem nicht wesentlich von den Stellung-
nahmen in den Dokumenten vergangener
Konferenzen. Doch sei in Accra – bei al-
len Differenzen – eine neue ›Solidarität
unter Entwicklungsländern‹ spürbar ge-
wesen, betonten der ghanaische Präsi-
dent John Kofi Agyekum Kufuor und UN-
CTAD-Generalsekretär Supachai Panitch-
pakdi übereinstimmend. Die Übereinkunft
müsse helfen, die Armut mittels Globalisie-
rung zu beseitigen. Alle Entwicklungslän-
der, zumal die ärmsten unter ihnen, müss-
ten vom Welthandel profitieren. Mit Blick
auf die WTO und die jüngsten gescheiter-
ten Versuche, die vor sieben Jahren aus-
gerufene ›Doha-Entwicklungsrunde‹ zu
retten und den Handel zwischen Süd und
Nord zu erleichtern, wurde ›Fairness‹ an-
gemahnt und beteuert, dass die Entwick-
lungsbemühungen zu verstärken seien.
Sofortmaßnahmen zur Nahrungsmittel-
sicherheit seien notwendig. Mit Nach-
druck wurden die westlichen Industrielän-
der aufgefordert, ihre Entwicklungszusa-
gen einzuhalten, also mindestens 0,7 Pro-
zent des Bruttoinlandprodukts bereitzustel-
len und die Investitionen zu verstärken.

Biotreibstoff

In seiner Eröffnungsrede hatte UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon noch einmal auf
die ›unterste Milliarde‹ (›the bottom bil-
lion‹) Menschen hingewiesen, die trotz des
allgemeinen Wirtschaftsaufschwungs im
Elend geblieben sind und unter den gegen-
wärtigen Verteuerungen von Nahrungs-

mitteln und Energie besonders leiden. Er
hob seine zusammen mit der UNCTAD
verfolgte Initiative einer kohlenstoffneu-
tralen Energiegewinnung hervor und
sprach von der Notwendigkeit einer neuen
›grünen Revolution‹. Allerdings wurde die-
se Anregung – vermutlich wegen der ne-
gativen Erfahrungen mit der indischen
Plantagenwirtschaft in den sechziger Jah-
ren – nicht aufgegriffen. Mit seiner War-
nung vor Biotreibstoff, der jährlich 100
Millionen Tonnen Getreide dem mensch-
lichen Verzehr entziehe, geriet Ban in offe-
nen Widerspruch zu Luiz Inácio Lula da
Silva, dem rhetorisch versierten Präsiden-
ten Brasiliens. Er beteuerte, dass sein Land
›Boden im Überfluss‹ habe und das aus
Zuckerrohr gewonnene Ethanol bis zu
achtmal weniger Kohlendioxid ausstoße
als der aus nordamerikanischem Mais ge-
wonnene Sprit. 

MDGs

Dass die Strategien zur Armutsbekämp-
fung unzureichend sind, wurde auf allen
Foren in Accra evident. In den einleiten-
den Passagen der Übereinkunft und in
mehreren Absätzen der Erklärung wird
verdeutlicht, dass viele Entwicklungslän-
der weiterhin vom Weltwirtschaftswachs-
tum ausgeschlossen sind und den Millen-
niums-Entwicklungszielen (MDGs) hin-
terherhinken. Für sie ist das Hauptziel,
die extreme Armut bis zum Jahr 2015 zu
halbieren, in weite Ferne gerückt. Die Zahl
der Hungernden sei inzwischen auf 862
Millionen gestiegen, so Kumi Naidoo,
Sprecher der ›Weltweiten Aktion gegen
Armut‹. Die Hungerrevolten, die seit Jah-
resbeginn aus Afghanistan, Eritrea, Haiti,
Indonesien, Liberia, Mauretanien, Nord-
korea, Sierra Leone und Südafrika, ge-
meldet wurden, konterkarieren die noch
nicht einmal ehrgeizigen MDGs. Die neue
Armutswelle steht auch im Gegensatz zu
der noch im UNCTAD-Jahresbericht 2007
vertretenen Auffassung, die wachsende
Weltwirtschaft habe einer zunehmenden
Zahl von Entwicklungsländern ›unerhör-
te Vorteile‹ gebracht. Einige der Länder
seien gar zu den Hauptantriebskräften der
Globalisierung geworden. 

Selbstbeweihräucherung

Im Übrigen halten alle Erklärungen, und
natürlich die Übereinkunft von Accra, an
der UNCTAD und ihrer Bedeutung als
zentralem entwicklungspolitischen Dis-
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ausgeben, dass Globalisierung entwick-
lungsfreundlich sei – freilich nur, wenn
die eigenen Produzenten im Industrie- und
vor allem im Agrarsektor geschützt wer-
den. Mit UNCTAD XII im Rücken hiel-
ten beide Staaten, flankiert von China,
auf dem WTO-Ministertreffen dem Druck
der USA stand. Letztere boten zwar eine –
überfällige – Senkung ihrer Agrarsubven-
tionen an, verlangten aber dafür – ver-
geblich – exportfördernde Gegenleistun-
gen der Entwicklungsländer. Der Vorgang
illustriert, dass Liberalismus, wie er in den
Konsenspapieren von Accra verklärt wird,
und Protektionismus, gegen den allseitig
protestiert wird, in der WTO fleißig wei-
ter praktiziert werden. Die nationalökono-
mischen Interessen versuchen sich durch-
beziehungsweise zur Wehr zu setzen, und
die kräftigsten unter den Entwicklungs-
ländern wissen sich jetzt zu wehren – Pro-
tektionismus hin, Liberalismus her. Auf
Afrika selbst, den gastgebenden Kontinent
der UNCTAD XII, treffen zuversichtliche
Prognosen allerdings am wenigsten zu.
Er ist – trotz des Zugpferds im Süden –
nach wie vor nur mit 2,7 Prozent am Welt-
handel beteiligt, und das in den letzten
Jahren viel gepriesene NEPAD-Projekt
wird in den Accra-Papieren nur noch am
Rande erwähnt. 

Mehrwert der UNCTAD

Ist UNCTAD nicht mehr als ein unver-
bindlicher Theoriezirkus? Selbst wenn es
so wäre, lassen die Konferenzen neue welt-
wirtschaftliche Bewegungen und Verände-
rungen und gewiss auch die Unsicherhei-
ten und unterschiedlichen Reaktionen der
einzelnen Länder, Gruppen und Regionen
spüren. Kein Mitglied sollte es sich leis-
ten, die Weichenstellungen zu verpassen,
auf die die UNCTAD hinweist. Die vor
und während der Konferenz in Accra an-
gehäuften Papiere enthalten freilich mehr
Fragen als Erkenntnisse. Wie sehen die in-
novativen Lösungsansätze aus, die UNC-
TAD den darbenden Ländern in Aussicht
stellt? Wo liegen die neuen Wege, auf de-
nen die produktive Kapazität der am we-
nigsten entwickelten Regionen so gestärkt
werden soll, dass sie vom Welthandel pro-
fitieren können? Wo sind die Potenziale
regionaler Kooperation, die den Süd-Süd-
Handel antreiben sollen? Laut UNCTAD-
Statistik stieg sein Volumen in den elf Jah-
ren von 1995 bis 2006 immerhin von 580
Milliarden auf 2,1 Billionen US-Dollar;

sein Anteil an der Weltwirtschaft erhöhte
sich damit von 11 auf 17 Prozent. Aber
was bleibt davon, wenn die neuen Global
Players China, Brasilien, Indien und Süd-
afrika herausfallen? 

Brüchige Solidarität

Gemessen an ihren volkswirtschaftlichen
Leistungsbilanzen sind diese Staaten die
Gewinner in der ›neuen Phase der Globa-
lisierung‹, über die in Accra geredet wurde.
Jenseits der Diskussionen zeigt sich im har-
ten Alltagsgeschäft der WTO, dass die
Entwicklungsländer, die einst in der G-77
zusammenfanden, allen Solidaritätsbe-
schwörungen zum Trotz (immer weiter)
auseinanderdriften. In unterschiedlichen
Gruppen und Konstellationen verhandeln
die aufstrebenden Schwellenländer mit den
USA, Japan und der EU und steigern ihre
Wirtschaftsbilanzen in astronomische Hö-
hen, ohne damit jedoch ihre sozialpoliti-
schen Probleme zu lösen. Bilaterale Ver-
träge unterlaufen die ausgearbeiteten mul-
tilateralen Regelwerke der Weltökonomie.
Wohlfeil sind die Klagen der G-77 gegen
Alleingänge. Seit dem Jahr 2001 hat bei-
spielsweise Indien seine Ausfuhren jähr-
lich um 25 Prozent gesteigert. Trotz des
sagenhaften Booms müssen 300 Millio-
nen Inder von weniger als einem Dollar
täglich (über)leben. Die Armen bleiben die
Verlierer der Globalisierung. 

Der in Accra vorherrschenden Solida-
ritäts-Heuchelei, der Konsens- und Kohä-
renzseligkeit, setzte allein das ›Civil Society
Forum‹ kritische Akzente entgegen. »Die
Ära der Globalisierung«, heißt es in der
Erklärung des Forums, »erweist sich als
eine Zeit andauernder und wachsender
Ungleichheit. Die gegenwärtige neolibera-
le Politik ist alles andere als neutral. Das
Wachstum des Welthandels hat zur Folge,
dass die ärmsten Gesellschaften durchein-
andergebracht werden […] und das Lei-
den der verwundbarsten Gruppen, ins-
besondere mehrerer hundert Millionen
Frauen, verlängert wird.«

Weitere Informationen:
http://www.unctadxii.org/en/
Dokument: Report of the United Nations Conference
on Trade and Development on its Twelfth Session,
Held in Accra, Ghana, from 20 to 25 April 2008, (ein-
schließlich ›Accra Declaration‹ and ›Accra Accord‹
sowie aller sonstigen Erklärungen und Stellungnah-
men), UN Doc. TD/442 v. 11.6.2008.

kussionsforum der Vereinten Nationen
fest, auch wenn Reformen im Rahmen
einer neuen UN-Architektur befürwortet
werden. An Selbstbeweihräucherungen
mangelt es nicht. Pathetisch erinnert die
Erklärung von Accra an den Geist der
Gründerzeit vor 44 Jahren, als die meis-
ten Länder des afrikanischen Kontinents
ihre Unabhängigkeit erlangten. Die Pro-
phetien der Gründer könnten sich ange-
sichts der globalisierten Wirtschaft von
heute bestätigt fühlen. Mehr denn je habe
ihr Lehrsatz Bestand, dass ein breit ange-
legter und nachhaltiger Wohlstand nur
zu erreichen sei, wenn Handel und Ent-
wicklung auf harmonische Weise in einer
interdependenten Welt zusammenkämen.

China und die G-77

Unübersehbar färbt das neokonfuzianische
Modell der Weltmacht China auf die Do-
kumente von Accra ab. In der Volksrepu-
blik selbst verschleiert das auf dem XVII.
Parteitag im Jahr 2007 ausgegebene Har-
monisierungsmotto noch die krassesten
Gegensätze: zwischen der Welt der Mil-
liardäre an der chinesischen Ostküste ei-
nerseits und der erbärmlichen Existenz
der 700 Millionen Bauern und Wander-
arbeiter andererseits. In Accra hielt sich
die Delegation aus Beijing ansonsten zu-
rück – wohl nicht zuletzt angesichts der
zunehmenden Proteste gegen ihre Minder-
heitenpolitik während des vorolympischen
Fackellaufs. In der Übereinkunft von Ac-
cra wird immerhin festgehalten, dass gute
Regierungsführung, Freiheit und Achtung
der Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit
und Transparenz wesentliche Vorausset-
zungen einer nachhaltigen Entwicklung
seien. In der gemeinsamen Ministererklä-
rung von G-77 und China findet man die-
sen Satz nicht, wohl aber eine strikte Ab-
sage an alle ökonomischen Zwangsmaß-
nahmen von außen und ein Plädoyer für
einen lebensfähigen palästinensischen
Staat.

UNCTAD und WTO

Während der UNCTAD-Konferenz eben-
so wie drei Monate später beim geschei-
terten WTO-Ministertreffen in Genf, über-
ließ China das Wort den beiden anderen
Global Players im Lager der Entwicklungs-
länder. Indien und Brasilien konnten sich
im Licht ihrer binnen- und außenwirt-
schaftlichen Erfolge als Exempel der schon
vor Konferenzbeginn skandierten These
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Menschenrechte im UN-System

Wolfgang S. Heinz

Mit ›Global Human Rights Institutions‹ legt Gerd
Oberleitner, langjähriger Menschenrechtsexperte an
der Universität Graz, eine kompakte Einführung in
den UN-Menschenrechtsschutz vor. Er verbindet in
seinem Buch Ansätze der internationalen Beziehun-
gen und des Völkerrechts. Im Mittelpunkt steht die
Frage, unter welchen Bedingungen Staaten in einem
internationalen System kooperieren, in dem es weder
eine Weltregierung noch ein Weltparlament oder ei-
ne Weltjustiz, vergleichbar einem (funktionierenden)
Staat, gibt. In Kapitel 4 (von 8) führt er präzise in die
Geschichte des UN-Menschenrechtsschutzes ein, an
deren Beginn die Gründung der UN-Menschenrechts-
kommission im Jahr 1946 und die Verabschiedung
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von
1948 steht.

Der Autor arbeitet sich zügig durch die UN-Ge-
schichte bis ins Jahr 2006, jenem Jahr in dem die Men-
schenrechtskommission abgeschafft wurde und der
Menschenrechtsrat als Nebenorgan der UN-Gene-
ralversammlung an ihre Stelle trat. Er verweist auf
verschiedene Einflussfaktoren, wie die Konfliktlinien
zwischen Ländern des Südens und des Westens, die
bedeutende Rolle der Regionalgruppen bei der Mei-
nungsbildung und der Vertretung ihrer Interessen im
Plenum, sowie auf die Interaktionen zwischen dem
Rat und dem Amt des Hohen Kommissars für Men-
schenrechte.

In den letzten Jahren beruft sich der UN-Sicher-
heitsrat bei seiner Behandlung von Krisen zunehmend
auch auf die Menschenrechtssituation – wenn auch
nicht systematisch, angesichts erheblicher Positions-
unterschiede unter den Mitgliedstaaten. Begrenzte
Möglichkeiten einer verbesserten Zusammenarbeit
sieht der Autor im Sicherheitsrat vor allem darin, dass
zwischen den einflussreichen Staaten zunehmend ein
Konsens erarbeitet wird. Er bleibt aber Pragmatiker
genug, um kurz- und mittelfristig keine entscheiden-
den Änderungen in den gegenwärtigen Positionie-
rungen zu erwarten.

Oberleitner vertieft das Thema in drei weiteren Ka-
piteln. Eines befasst sich mit der zunehmenden Ak-
zeptanz der Menschenrechte als Querschnittsthema
in der Arbeit internationaler Organisationen (main-
streaming). Behandelt werden das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, UNICEF, die Orga-
nisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur (UNESCO), das Amt des Ho-
hen Flüchtlingskommissars, die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation, die Weltgesundheits-

organisation, die Weltbank, der Internationale Wäh-
rungsfonds und die Welthandelsorganisation.

Ein weiteres Kapitel ist der Rolle der internatio-
nalen Gerichtshöfe für den Menschenrechtsschutz
gewidmet. Oberleitner behandelt den Internatio-
nalen Gerichtshof und den Internationalen Straf-
gerichtshof, nicht aber die Ad-hoc-Strafgerichts-
höfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda.
Dem Strafgerichtshof spricht er eine wichtige Rol-
le zu, gibt aber auch zu bedenken, dass sein unmit-
telbarer praktischer Nutzen bisher eher begrenzt
war. Schließlich analysiert er die Rolle nichtstaat-
licher Organisationen und hebt vier Aufgaben her-
vor: Informationsvermittlung/Mobilisierung, Einsatz
für Rechtsnormen und Themensetzung auf die poli-
tische Tagesordnung (agenda-setting) auf der inter-
nationalen Ebene, Beiträge zur Umsetzung von Men-
schenrechtsnormen innerhalb der Länder sowie ›ad-
vocacy‹ für Opfer gegenüber UN-Expertenkommis-
sionen/Bildungsarbeit. Die Beteiligung von NGOs
in internationalen Organisationen sieht der Autor als
ein freilich unvollständiges Abbild davon, was eine
demokratische, internationale Ordnung bedeuten
könnte.

Als zentrale Vorteile des UN-Menschenrechts-
schutzes sieht der Autor zum einen die Festlegung
klarer Normen, Kodizes und Richtlinien, sowie zum
zweiten die Entwicklung von Verfahrensweisen und
Mechanismen, wie Staaten nach diesen Normen
beurteilt und Vorschläge zu einer Verbesserung ih-
rer Einhaltung formuliert werden könnten. Er räumt
ein, dass manchem Beobachter dieser Weg als
nicht sehr aufregend oder kreativ erscheinen mag,
sieht darin jedoch einen entscheidenden Vorteil in
der Umsetzung von utopischen Vorstellungen in
einen spezifischen politischen und normativen  Rah-
men. Dies sei genau das, woran globale Menschen-
rechtsinstitutionen arbeiteten und als ein Weg von
der Vision zur Realität immer noch am besten 
(S. 190f.).

In einer Art Fallstudie befasst sich Klaus Hüfner,
seit langem in führenden Positionen bei der Deut-
schen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und
der Deutschen UNESCO-Kommission aktiv, in seinem
neuen Buch mit dem Menschenrechtsschutz durch eine
UN-Sonderorganisation, namentlich der UNESCO.
Er widmet sich dabei im ersten Teil vor allem dem
dort praktizierten Individualbeschwerdeverfahren.
Im zweiten Teil untersucht er die Menschenrechtser-
ziehung und -bildung sowie die Forschungs- und In-
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formationsaktivitäten der Sonderorganisation. In ei-
nem Exkurs am Ende des Bandes geht er kurz auf die
Menschenrechtsbildung in Deutschland ein.

Hüfner zeichnet die Entstehung des Individualbe-
schwerdeverfahrens nach und deckt Parallelen zur
Diskussion bei der UN-Menschenrechtskommission
auf. Die UN hatten sich in den fünfziger und sechzi-
ger Jahren für nicht kompetent erklärt, Beschwerden
von einzelnen Personen, die in Genf eingingen, zu be-
arbeiten – übrigens zu einer Zeit, in der der Westen,
das heißt Westeuropa und Lateinamerika, über die
absolute Stimmenmehrheit in der Generalversamm-
lung verfügte (ab Mitte der sechziger Jahre änderte
sich dies im Zuge der Entkolonialisierung). In den
siebziger Jahren begann ein Umdenken als Reaktion
auf die Menschenrechtsverletzungen unter den Mili-
tärdiktaturen in Lateinamerika, mit Chile 1973 als
wichtigstem Datum; und seit dem Jahr 1980 setzt
die Menschenrechtskommission (seit 2006 der Men-
schenrechtsrat) Sonderberichterstatter zu Themen
und Ländern ein. 

Im Jahr 1978 führte die UNESCO das nichtöf-
fentliche Verfahren zur ›Prüfung von Fällen und Fra-
gen, betreffend die Ausübung der Menschenrechte,
die der UNESCO in ihrem Zuständigkeitsbereich un-
terbreitet werden‹ ein. In den 27 Jahren zwischen
1978 und 2005 wurden 529 Fälle aufgegriffen, von
denen immerhin 330 gelöst wurden (vgl. S. 49;
Statistik mit Kriterien für die Bewertung ›Fall gelöst‹,
S. 55). Über die Fallintervention hinaus ist nichts über
strukturelle Wirkungen – zum Beispiel Änderungen
in der Gesetzgebung, Verwaltungspraxis und ähnli-
ches – bekannt. Das gilt aber größtenteils auch für
die UN-Verfahren.

Das UNESCO-Verfahren wird nach wie vor ver-
traulich praktiziert. Zwar lässt sich über seine Wirk-
samkeit kaum etwas sagen, aber es ist sicher von Vor-
teil, dass sich die UNESCO auch in Zukunft einzel-
ner Fälle annehmen kann. Versuche einiger Staaten,
wie China, Kuba, Russland und Vietnam, diese Be-
schwerdemöglichkeit durch Verweis auf die ›Genfer
Verfahren‹ abzuschaffen, lehnt Hüfner ab. Er begrün-
det dies treffend damit, dass der Menschenrechtsrat
über kein Individualbeschwerdeverfahren verfügt und
auch noch nicht alle Menschenrechtsübereinkommen
ein solches Verfahren vorsehen (S. 75).

Dem äußerst instruktiven und gut lesbaren Buch
von Klaus Hüfner ist ein breiter Leserkreis zu wün-
schen. Zahlreiche Kästen mit Auszügen aus relevan-
ten Dokumenten helfen auch dem Laien, sich im Ge-
strüpp von Organen, Kommissionen, Resolutionen
und Aktionsprogrammen ein wenig besser zurecht-
zufinden. 

Es ist das Verdienst beider Bücher, die Möglich-
keiten, aber auch die Grenzen des universellen Men-
schenrechtsschutzes durch die Vereinten Nationen
und die Sonderorganisation UNESCO konzise und
mit Realitätsbezug herausgearbeitet zu haben.

Stärkung der Frauenrechte
gewürdigt

Beate Rudolf

Das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
der Diskriminierung der Frau (Convention on the
Elimination of Discrimination against Women –
CEDAW) von 1979 weist heute mit 185 Vertrags-
staaten einen der höchsten Ratifikationsstände der
UN-Menschenrechtsverträge auf. Seit 1982 wacht
der durch den Vertrag eingesetzte Ausschuss (CE-
DAW) aus unabhängigen Sachverständigen über die
Anwendung des Übereinkommens durch die Ver-
tragsstaaten. Dessen 25-jähriges Jubiläum ist der An-
lass für das von dem langjährigen deutschen CEDAW-
Mitglied Hanna Beate Schöpp-Schilling herausgege-
bene Sammelwerk, das die Ausschussarbeit bilanziert
und zugleich die Entwicklung von CEDAW nachzeich-
net. Die Mitwirkenden sind ausnahmslos ehemalige
oder gegenwärtige Ausschussmitglieder sowie UN-
Bedienstete aus dem Bereich Frauenrechte. Das Werk
enthält sowohl Beiträge zu einzelnen Fragestellun-
gen als auch persönliche Reflektionen und bietet da-
mit eine facettenreiche Binnensicht auf die Erfolge
und Versäumnisse der Ausschusstätigkeit. Der Groß-
teil der Beiträge ist von ernsthafter Selbstanalyse und
-kritik getragen und scheut auch vor Kritik an den
Vertragsstaaten nicht zurück, so dass trotz des Feh-
lens externer Stimmen ein differenziertes Bild entsteht.

Das Buch ist in fünf Abschnitte gegliedert. Es be-
ginnt mit einer allgemeinen Betrachtung des Über-
einkommens. Dieser schließen sich zwei Abschnitte
zu substanziellen Menschenrechtsfragen an, von de-
nen das erste Querschnittsfragen behandelt und das
zweite sich einzelnen Problembereichen widmet. Es
folgt ein Abschnitt über die Arbeit des Ausschusses
und abschließend ein Ausblick. In allen Abschnitten
werden längere Abhandlungen mit kürzeren persön-
lichen Überlegungen kombiniert. Letztere enthalten
jedoch nicht bloß einen allgemeinen Rückblick des
jeweiligen Ausschussmitglieds auf seine Zeit im Aus-
schuss, sondern greifen einzelne Fragestellungen her-
aus. In der Gesamtschau wird so sowohl der Weg der
Konkretisierung des Übereinkommens als auch die
Dynamik innerhalb des Ausschusses und zwischen
Ausschuss und Staaten erfasst. 

Der einleitende Beitrag der Herausgeberin bietet
eine hervorragende Einführung in das Übereinkom-
men und die verschiedenen Dimensionen des Verbots
der Diskriminierung von Frauen. Es folgen aufschluss-
reiche persönliche Gedanken zur Entwicklung der All-
gemeinen Empfehlungen, in denen der Ausschuss ein-
zelne Bestimmungen des Übereinkommens auslegt.

Hanna Beate
Schöpp-Schilling /
Cees Flinterman
(Eds.)

The Circle of
Empowerment.
Twenty-five Years of
the CEDAW-
Committee

New York: Feminist
Press 2007, 410 S.,
24,95 US-Dollar
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Buchbesprechungen

Ivanka Corti beleuchtet sodann das Verhältnis von
Übereinkommen und Ausschuss zu Weltkonferenzen,
UN-Sonderorganisationen oder UN-Spezialorganen.
Sie würdigt die Anerkennung von Frauenrechten als
Menschenrechte auf der Wiener Weltmenschenrechts-
konferenz von 1993 sowie die Bedeutung nichtstaat-
licher Organisationen (NGOs) hierbei. Sie hebt her-
vor, dass die Aktionsplattform der Weltfrauenkon-
ferenz von Beijing (1995) als Konkretisierung von
CEDAW verstanden und damit als rechtlich verbind-
lich angesehen werden muss. 

Im zweiten Abschnitt wird einer der heikelsten
Punkte des Übereinkommens aufgegriffen: die Uni-
versalität von Frauenrechten. Trotz der beeindrucken-
den Anzahl an Ratifikationen ist das Übereinkom-
men nämlich eines der umstrittensten Menschen-
rechtsübereinkommen, wie insbesondere in der Viel-
zahl an Vorbehalten vor allem konservativer musli-
mischer Staaten deutlich wird. Savitri Goonesekere
zeigt eindrücklich, welche der vermeintlich religiös
oder kulturell begründeten Vorschriften, die Frauen
diskriminieren, in Wirklichkeit auf koloniale Ein-
flüsse zurückzuführen sind. Frances Raday analysiert
patriarchalische Strukturen in monotheistischen Re-
ligionen und ihren Einfluss auf die (Mehrheits-)Kul-
tur in Staaten. Sie plädiert für den Vorrang des Ver-
bots der Diskriminierung der Frau und stützt sich da-
bei vor allem auf Art. 2 f) und Art. 5 a) (Pflicht zur
Änderung von diskriminierenden Praktiken sowie
zur Herbeiführung eines Wandels in den kulturellen
Verhaltensmustern) und berücksichtigt die Spruch-
praxis anderer Menschenrechtsausschüsse sowie na-
tionale Rechtsprechung. Wünschenswert wäre noch
ein eigener Beitrag zu den Vorbehalten gewesen. Die
Notwendigkeit von Bildung, um Frauen zu befähigen,
ihre Rechte innerstaatlich durchzusetzen, und lateina-
merikanische Erfahrungen behandelt Silvia Pimentel.
Elizabeth Evans beleuchtet die Bindung transnatio-
naler Unternehmen und der internationalen Finanz-
und Handelsorganisationen an CEDAW und betont
die Verantwortlichkeit von Staaten für diese Akteure.

Von den zahlreichen Sachgebieten, für die CEDAW
das Verbot der Diskriminierung von Frauen in ein-
zelnen Vorschriften spezifiziert, deckt der dritte Ab-
schnitt die wesentlichen ab. Die russische Expertin
Elvira Novikova behandelt die Verknüpfung von
Armut, Prostitution und Frauenhandel am Beispiel
ihres Heimatstaats und unterbreitet detaillierte Vor-
schläge für Prävention, wirksamen Opferschutz und
effektive Strafverfolgung von Menschenhändlern. Die
anschließenden persönlichen Reflektionen zeigen, wie
umstritten der Umgang mit Prostitution innerhalb
des Ausschusses ist – sie reichen von völliger Legali-
sierung bis hin zur Gleichsetzung jeglicher Form der
Prostitution mit Diskriminierung und demzufolge ei-
ner umfassenden staatlichen Pflicht zu ihrer Abschaf-
fung. Françoise Gaspard befasst sich mit der Ver-
pflichtung zur gleichen Teilhabe von Frauen und Män-

nern am politischen und öffentlichen Leben. Sie sieht
deren verbreitete Missachtung als Grund für die un-
zureichende Umsetzung der Geschlechtergleichheit in
allen anderen Lebensbereichen an. Von diesen Be-
reichen werden in den folgenden Beiträgen eingehend
der formelle und informelle Arbeitsmarkt untersucht,
damit verbunden Migration, das Gesundheitswesen,
die besondere Situation von Frauen auf dem Land
und Gewalt gegen Frauen. 

Der Abschnitt über die Arbeit des Ausschusses be-
ginnt mit einer gelungenen Einführung, wiederum
aus der Feder von Hanna Beate Schöpp-Schilling. Sie
erläutert darin die Aufgaben des CEDAW und sein Zu-
sammenspiel mit anderen UN-Organen sowie NGOs.
Die anschließenden zwölf persönlichen Reflektionen
ergeben ein vielschichtiges Bild darüber, wie sich im
Verlauf eines Vierteljahrhunderts Tätigkeit und Selbst-
verständnis des Gremiums verändert haben. Erhel-
lend sind die Beiträge zur Praxis des Individualbe-
schwerdeverfahrens und zum bisher einzigen Unter-
suchungsverfahren nach Fakultativprotokoll. 

Das Buch endet mit einer Würdigung des Aus-
schusses und Vorschlägen für die Verbesserung sei-
ner Arbeit. Hierzu gehören etwa die Schaffung eines
vertragsübergreifenden Entscheidungsgremiums für
Individualbeschwerden, eine verbesserte Nutzung der
Medien zur Verbreitung seiner Empfehlungen in den
Zielländern und eine Förderung der Vorlage von
›Schattenberichten‹ durch zivilgesellschaftliche Frau-
enorganisationen und nationale Menschenrechtsin-
stitutionen. Eine methodisch tragfähige Bilanz, in-
wieweit der Ausschuss zur Verbesserung der Frauen-
rechte weltweit beigetragen hat, kann das Werk an-
gesichts der hohen Anzahl an Vertragsstaaten und
der vielfältigen von CEDAW erfassten Lebensberei-
che nicht ziehen. Wie bei allen universellen Men-
schenrechtsverträgen befindet sich der Schlüssel zu
ihrer Realisierung in den Händen der Staaten. Daher
liegt die Hauptfunktion des Übereinkommens und
des Ausschusses, wie auch im Schlussteil betont wird,
darin, frauenrechtlichen Forderungen in der inner-
staatlichen politischen Debatte durch eine völker-
rechtliche Legitimation zu stärken. 

Den Herausgebern gelingt das Kunststück, vielen
unterschiedlichen Leserkreisen gerecht zu werden: Es
ist aus rechts- wie aus politikwissenschaftlicher Sicht
höchst aufschlussreich, da es in gelungener Weise tief-
gehende völkerrechtliche Analyse mit umfangreichen
Einblicken in das Funktionieren eines Menschen-
rechtsausschusses verbindet. Das Buch eignet sich da-
mit gleichermaßen als Grundlage für wissenschaftli-
che Forschungen wie für den Einsatz an der Hoch-
schule. Es enthält für alle mit Frauenrechten befass-
ten Akteure hilfreiche Informationen und vielfältige
Anregungen. Gerade im Hinblick darauf, dass die Um-
setzung des Übereinkommens in erster Linie inner-
staatlicher Anstrengungen bedarf, wäre dem Werk
eine Übersetzung ins Deutsche zu wünschen. 
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Übersichten | Berichterstatter des Menschenrechtsrats

Berichterstatter, Experten, Beauftragte und 
Arbeitsgruppen des Menschenrechtsrats
(Stand: 1. Oktober 2008)

Thematische Mandate (26) seit derzeit
Unabhängige Expertin für die Fragen der Menschenrechte und extremer Armut 1998 Maria Magdalena Sepulveda, Chile

Sonderberichterstatter über das Recht auf Bildung 1998 Vernor Muñoz Villalobos, Costa Rica

Beauftragter des Generalsekretärs für Binnenvertriebene 2004 Walter Kälin, Schweiz

Sonderberichterstatter über Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe

1985 Manfred Nowak, Österreich

Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen 1994 Yakin Ertürk, Türkei

Sonderberichterstatter über die nachteiligen Auswirkungen der illegalen Verbringung und 
Ablagerung toxischer und gefährlicher Stoffe und Abfälle auf den Genuss der Menschenrechte

1995 Okechukwu Ibeanu, Nigeria

Sonderberichterstatter über das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an 
körperlicher und geistiger Gesundheit

2002 Paul Hunt, Neuseeland

Sonderberichterstatter über außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen 1982 Philip Alston, Australien

Sonderberichterstatter über die Situation der Menschenrechte und Grundfreiheiten der 
Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen

2001 James Anaya, Vereinigte Staaten

Sonderberichterstatterin über den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinder-
pornografie

1990 Najat M’jid Maala, Marokko

Sonderberichterstatter über die Förderung und den Schutz der Meinungsfreiheit und des Rechts 
der freien Meinungsäußerung

1993 Ambeyi Ligabo, Kenia

Sonderberichterstatterin über Menschenhandel, insbesondere den Frauen- und Kinderhandel 2004 Sigma Huda, Bangladesch

Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für die Lage von Menschenrechtsverteidigern 2000 Margaret Sekaggya, Uganda

Sonderberichterstatter für die Menschenrechte von Migranten 1999 Jorge A. Bustamante, Mexiko

Unabhängige Expertin für Minderheitenfragen 2005 Gay McDougall, Vereinigte Staaten

Sonderberichterstatter über das Recht auf Nahrung 2000 Olivier de Schutter, Belgien

Sonderberichterstatter über zeitgenössische Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, 
der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz

1993 Doudou Diène, Senegal

Unabhängiger Experte für die  Auswirkungen von wirtschaftlichen Reformpolitiken und 
Auslandsverschuldung

2000 Cephas Lumina, Sambia

Sonderberichterstatterin über Religions- und Weltanschauungsfreiheit 1986 Asma Jahangir, Pakistan

Sonderberichterstatterin über die modernen Formen der Sklaverei einschließlich deren Ursachen 
und Konsequenzen

2007 Gulnara Shahinian, Armenien

Unabhängiger Experte für die Frage der Menschenrechte und internationalen Solidarität 2005 Rudi Muhammad Rizki, Indonesien

Sonderberichterstatter für den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der 
Terrorismusbekämpfung

2005 Martin Scheinin, Finnland

Sonderbeauftragter des Generalsekretärs für die Fragen der Menschenrechte und transnationaler 
Unternehmen sowie anderer Wirtschaftsunternehmen

2005 John Ruggie, Vereinigte Staaten

Unabhängige Expertin für Menschenrechtsverpflichtungen in Bezug auf den Zugang zu 
einwandfreiem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung

2008 Catarina de Albuquerque, Portugal

Sonderberichterstatter über die Unabhängigkeit von Richtern und Anwälten 1994 Leandro Despouy, Argentinien

Sonderberichterstatterin über angemessenes Wohnen als eine Komponente des Rechtes auf einen 
angemessenen Lebensstandard

2000 Raquel Rolnik, Brasilien

Ländermandate (9) seit derzeit
Unabhängiger Experte über die Menschenrechtssituation in Burundi 2000 Akich Okola, Kenia
Unabhängiger Experte, benannt vom Generalsekretär, für die Menschenrechtssituation in Haiti 1995 Louis Joinet, Frankreich
Sonderbeauftragter des Generalsekretärs für die Menschenrechte in Kambodscha 1993 Yash Ghai, Kenia
Sonderberichterstatter über die Menschenrechtssituation in der Demokratischen Volksrepublik Korea 2004 Vitit Muntarbhorn, Thailand
Unabhängige Expertin über die Menschenrechtssituation in Liberia 2003 Charlotte Abaka, Ghana
Sonderberichterstatter über die Menschenrechtssituation in Myanmar 1992 Tomas Ojea Quintana, Argentinien
Sonderberichterstatter über die Menschenrechtssituation in den seit 1967 besetzten palästinensischen
Gebieten

1993 Richard Falk, Vereinigte Staaten

Unabhängiger Experte, benannt vom Generalsekretär, über die Menschenrechtssituation in Somalia 1993 Shamsul Bari, Bangladesch
Sonderberichterstatterin über die Menschenrechtssituation in Sudan 2005 Sima Samar, Afghanistan
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Dokumente

Seit dem Jahrgang 2006 werden in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

nur noch besonders wichtige deutschsprachige Dokumente des Si-
cherheitsrats, der Generalversammlung und anderer Organe der Ver-
einten Nationen im Volltext abgedruckt. Stattdessen wird eine Liste
der im zurückliegenden Zeitraum verabschiedeten Resolutionen und
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie ausgesuch-
ter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Organe
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstimmungs-
ergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente über die
Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www. un.org/

Dokumente der Vereinten Nationen

Depts/german oder über das allgemeine elektronische Dokumente-
narchiv der Vereinten Nationen (Official Document System – ODS)
unter: http://documents.un.org. (Zu den Recherchemöglichkeiten
siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Übersetzungsdienst der UN.
Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche, VN 1–2/2006, S. 72f.)

In der folgenden Übersicht sind die Resolutionen und die Erklä-
rungen des Präsidenten des Sicherheitsrats von Juni bis September
2008 aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern,
Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die
Auflistung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Afghanistan S/PRST/2008/26 11.7.2008 Der Sicherheitsrat begrüßt die Ergebnisse der am 12. Juni 2008 in Paris ab-
gehaltenen Internationalen Konferenz zur Unterstützung Afghanistans
und damit die Finanzzusagen zur Unterstützung der Nationalen Entwick-
lungsstrategie, die von der afghanischen Regierung eingegangene Ver-
pflichtung, Sicherheit, gute Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, Men-
schenrechte und sozioökonomische Entwicklung zu fördern und politische
und wirtschaftliche Reformen durchzuführen sowie die verstärkte Part-
nerschaft zwischen der Regierung Afghanistans und der internationalen
Gemeinschaft. Er begrüßt auch die vorgelegte Überprüfung des Afghani-
stan-Pakts und fordert die afghanische Regierung und die internationale
Gemeinschaft erneut auf, den Pakt und seine Anlagen vollständig umzu-
setzen.

Afrika S/PRST/2008/23 23.6.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt die im Vorfeld der für den 27. Juni angesetzten
zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen geführte Kampagne der Ge-
walt gegen die politische Opposition in Simbabwe. Der Rat bedauert, dass
die Gewaltkampagne und die der politischen Opposition auferlegten Ein-
schränkungen die Abhaltung freier und fairer Wahlen am 27. Juni unmöglich
gemacht haben und stellt fest, dass die Ergebnisse der Wahlen vom 29. März
2008 respektiert werden müssen.

S/PRST/2008/30 19.8.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt den Sturz der demokratisch gewählten Regie-
rung Mauretaniens durch das mauretanische Militär sowie die Handlun-
gen des Staatsrats, insbesondere seine Aneignung präsidialer Machtbefug-
nisse. Er verlangt die sofortige Freilassung von Präsident Sidi Mohamed Ould
Cheikh Abdallahi und die sofortige Wiederherstellung der rechtmäßigen,
verfassungsmäßigen, demokratischen Institutionen.

Arbeitsgruppen (4) seit derzeit
Arbeitsgruppe von Sachverständigen für
Menschen afrikanischer Abstammung

2002 Monorama Biswas, Bangladesch, Joe Frans, Schweden, Peter Lesa Kasanda, Sambia (Vorsit-
zender), Mirjana Najcevska, Mazedonien, Ralston Milton Nettleford, Jamaika 

Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen 1991 Aslan Abashidze, Russland, Manuela Carmena Castrillo, Spanien (Vorsitzende), Roberto
Garreton, Chile, Seyyed Mohammad Hashemi, Iran, Malick El Hadji Sow, Senegal

Arbeitsgruppe über den Einsatz von Söldnern
als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte
und zur Verhinderung der Ausübung des
Rechtes der Völker auf Selbstbestimmung

2005 Najat Al-Hajjaji, Libyen, Amada Benavides de Pérez (Vorsitzende), Kolumbien, 
Jose Louis Gomez del Prado, Spanien, Alexander Ivanovich Nikitin, Russland, 
Shaista Shameem, Fidschi

Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlas-
sens von Personen

1980 Santiago Corcuera Cabezut, Mexico  (Vorsitzender), Olivier de Frouville, Frankreich, Darko
Göttlicher, Kroatien, Saeed Rajaee Khorasani, Iran, Jeremy Sarkin, Südafrika

Quelle: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Special Procedures, http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Côte d’Ivoire S/RES/1826(2008) 29.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die Mandate der Operation der Vereinten Na-
tionen in Côte d’Ivoire (UNOCI) und der sie unterstützenden französischen
Truppen bis zum 31. Januar 2009 zu verlängern, um die für den 30. Novem-
ber 2008 vorgesehenen Wahlen in Côte d’Ivoire zu unterstützen. Er ersucht
die UNOCI, zur Herstellung der für den Friedensprozess und den Wahlpro-
zess erforderlichen Sicherheit beizutragen und der Unabhängigen Wahl-
kommission logistische Unterstützung bereitzustellen.

Einstimmige 
Annahme

Frauen S/RES/1820(2008) 19.6.2008 Der Sicherheitsrat verlangt, dass alle Parteien bewaffneter Konflikte alle
sexuellen Gewalthandlungen gegen Zivilpersonen umgehend und voll-
ständig einstellen und sofort geeignete Maßnahmen ergreifen, um Zivil-
personen, insbesondere Frauen und Mädchen, vor allen Formen sexueller
Gewalt zu schützen. Er fordert die Mitgliedstaaten auf, ihrer Verpflich-
tung zur strafrechtlichen Verfolgung von Personen, die für solche Hand-
lungen verantwortlich sind, nachzukommen.

Einstimmige
Annahme

Horn von Afrika S/RES/1827(2008) 30.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Na-
tionen in Äthiopien und Eritrea (UNMEE) mit Wirkung vom 31. Juli 2008 zu
beenden. Er betont, dass diese Beendigung unbeschadet der Verpflichtun-
gen Äthiopiens und Eritreas nach den Abkommen von Algier erfolgt, und
fordert beide Länder auf, uneingeschränkt mit den Vereinten Nationen
zusammenzuarbeiten, so auch beim Prozess der Liquidation der UNMEE.
Der Rat verlangt, dass Äthiopien und Eritrea ihre Verpflichtungen nach
den Abkommen von Algier voll einhalten, größte Zurückhaltung üben und
jede gegenseitige Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen
sowie provozierende militärische Aktivitäten vermeiden.

Einstimmige
Annahme

Internationale
Strafgerichte

S/RES/1824(2008) 18.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die Amtszeit der ständigen Richter am Inter-
nationalen Strafgerichtshof für Ruanda, die Mitglieder der Berufskammer
sind, bis zum 31. Dezemember 2010, und jener, die Mitglieder der Strafkam-
mer sind, bis 31. Dezember 2009 beziehungsweise bis zum Abschluss ihrer
Fälle zu verlängern. Er beschließt ferner, die Verlängerung der Amtszeit
der Ad-litem-Richter, die am Gerichtshof tätig sind beziehungsweise in der
nächsten Zeit ernannt werden, bis zum Dezember 2009.

Einstimmige
Annahme

Irak S/RES/1830(2008) 7.8.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Hilfsmission der Vereinten
Nationen für Irak (UNAMI) bis August 2009 zu verlängern. Er beschließt
ferner, dass der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs und die UNAMI
auch weiterhin ihr Mandat wahrnehmen werden.

Einstimmige
Annahme

Kinder S/PRST/2008/28 17.7.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt erneut die Fortsetzung der Einziehung und
des Einsatzes von Kindern in bewaffneten Konflikten unter Verstoß gegen
das anwendbare Völkerrecht, die Tötung und Verstümmelung von Kin-
dern, die Vergewaltigungen und sonstige sexuelle Gewalt, die Entführun-
gen, die Verweigerung des Zugangs humanitärer Helfer zu Kindern sowie
Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser durch Parteien bewaffneter Kon-
flikte. Er nimmt jedoch davon Kenntnis, dass die Durchführung seiner Re-
solution 1612(2005) bereits Fortschritte erbracht und zur Freilassung von
Kindern und zu ihrer Wiedereingliederung in ihre Familie und ihre Ge-
meinschaft geführt hat.

Liberia S/RES/1819(2008) 18.6.2008 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, das Mandat der nach Re-
solution 1760(2007) eingesetzten Sachverständigengruppe zur Überprü-
fung des Waffenembargos bis zum 20. Dezember 2008 zu verlängern. Fer-
ner ersucht er die Sachverständigengruppe, dem Rat über den Ausschuss
nach Ziffer 21 der Resolution 1521(2003) bis zum 1. Dezember 2008 über alle
in Ziffer 5 der Resolution 1792(2007) genannten Fragen Bericht zu erstatten
(unter anderem illegaler Waffenhandel, Einfrieren der Konten Charles Tay-
lors, Kimberley-Prozess). 

Einstimmige
Annahme

Nahost S/RES/1821(2008) 27.6.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung (UNDOF) bis zum 31. Dezem-
ber 2008 zu verlängern. Er ersucht den Generalsekretär, am Ende dieses
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und die zur Durch-
führung der Resolution 338(1973) getroffenen Maßnahmen vorzulegen.

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2008/25 27.6.2008 Der Sicherheitsrat ergänzt seine Resolution 1821(2008) um folgende Erklärung
des Generalsekretärs aus dessen Berichts über die UNDOF (S/2008/390), die
die Auffassung des Sicherheitsrats wiedergibt: »… die Situation im Nahen
Osten ist angespannt, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern wird,
solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahost-Problems einbezie-
hende Regelung erzielt werden kann.«
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

S/RES/1822(2008) 27.8.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe
der Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) bis zum 31. August 2009 zu
verlängern.

Einstimmige
Annahme

Nepal S/RES/1825(2008) 23.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, im Einklang mit dem Ersuchen der Regie-
rung Nepals und den Empfehlungen des Generalsekretärs das in Resolu-
tion 1740(2007) festgelegte Mandat der Mission der Vereinten Nationen
in Nepal (UNMIN) bis zum 23. Januar 2009 zu verlängern. Er berücksich-
tigt dabei den Abschluss einiger Elemente des Mandats und der laufen-
den Arbeiten zur Überwachung des Umgangs mit den Waffen und dem
bewaffneten Personal im Einklang mit dem Abkommen zwischen den
politischen Parteien vom 25. Juni, die den Abschluss des Friedensprozes-
ses unterstützen werden. Der Rat billigt die Empfehlungen des General-
sekretärs, das Personal der UNMIN schrittweise abzubauen.

Einstimmige
Annahme

Ostafrikani-
sches Zwischen-
seengebiet

S/RES/1823(2008) 10.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die mit den Ziffern 9 und 10 der Resolu-
tion 1011(1995) verhängten Verbote in Bezug auf den Verkauf oder die
Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial jeder Art
beziehungsweise die direkte oder indirekte Weiterleitung dessen an
Nachbarstaaten Ruandas aufzuheben. Er beschließt ferner, den Aus-
schuss des Sicherheitsrats nach Resolution 918(1994) betreffend Ruan-
da aufzulösen. 

Einstimmige
Annahme

Sierra Leone S/RES/1829(2008) 4.8.2008 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, ab 1. Oktober 2008 für
einen Zeitraum von zwölf Monaten das Integrierte Büro der Vereinten
Nationen für die Friedenskonsolidierung in Sierra Leone (UNIPSIL) ein-
zurichten, mit dem Mandat, unter anderem politische Unterstützung
auf nationaler und lokaler Ebene zur Beilegung von Spannungen und
Konfliktgefahren zu gewähren, Menschenrechte und Rechtsstaatlich-
keit zu fördern sowie Reformen zur Gewährleistung einer guten Regie-
rungsführung zu konsolidieren. UNIPSIL soll geleitet werden von einem
Exekutivbeauftragten des Generalsekretärs, der gleichzeitig als Residie-
render Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
(UNDP) und als Residierender Koordinator der Vereinten Nationen fun-
giert. 

Einstimmige
Annahme

Somalia S/RES/1831(2008) 19.8.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union
(AU) erneut zu ermächtigen, für weitere sechs Monaten eine Mission in So-
malia (AMISOM) aufrechtzuerhalten.

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2008/33 4.9.2008 Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterzeichnung eines Friedens- und Aus-
söhnungsabkommens zwischen der Übergangs-Bundesregierung und
der Allianz für die Wiederbefreiung Somalias am 19. August 2008 in
Dschibuti, die vorläufigen Arbeiten des Hochrangigen Ausschusses und
des Gemeinsamen Sicherheitsausschusses, die nach diesem Abkom-
men eingerichtet worden sind, sowie die jüngsten politischen Entwick-
lungen.

Sudan S/PRST/2008/24 24.6.2008 Der Sicherheitsrat begrüßt den Etappenplan für die Rückkehr der Bin-
nenvertriebenen und die Durchführung des Abyei-Protokolls vom 8. Ju-
ni 2008, der zwischen der Nationalen Kongresspartei und der Sudanesi-
schen Volksbefreiungsbewegung vereinbart wurde. Er bedauert zutiefst
den jüngsten Ausbruch von Kampfhandlungen in Abyei und die Behin-
derung der Bewegungsfreiheit der Mission der Vereinten Nationen in
Sudan (UNMIS). Der Rat fordert die Parteien nachdrücklich auf, die Ge-
währung umgehender humanitärer Unterstützung für die vertriebenen
Bürger und die Unterstützung ihrer freiwilligen Rückkehr zu erleichtern.

S/PRST/2008/27           16.7.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt auf das entschiedenste den Angriff am 8.
Juli 2008 in Um Hakibah auf einen Militär- und Polizeikonvoi des hybri-
den Einsatzes der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in
Darfur (UNAMID), bei dem sieben Friedenssicherungskräfte getötet und
weitere 22 Angehörige des Personals der Vereinten Nationen und der
Afrikanischen Union verwundet worden sind. Er fordert die Regierung
Sudans auf, sicherzustellen, dass diejenigen, die diesen Angriff verübt
haben, rasch ermittelt und vor Gericht gestellt werden. Der Rat unter-
streicht seine Entschlossenheit, nach Anhörung der Ergebnisse der Un-
tersuchung des UNAMID gegen die Verantwortlichen vorzugehen.
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

S/RES/1828(2008) 31.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat des UNAMID bis zum 31. Juli
2009 zu verlängern. Er begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, bis
zum 31. Dezember 2008 80 Prozent des UNAMID zu entsenden und un-
terstreicht, dass der UNAMID im Hinblick auf den Schutz von Zivilperso-
nen von seinem derzeitigen Mandat und seinen Fähigkeiten in vollem
Umfang Gebrauch machen muss. Der Rat fordert die Regierung Sudans
und die Rebellengruppen auf, sich uneingeschränkt und konstruktiv an
dem Friedensprozess zu beteiligen, indem sie Gespräche unter der Ver-
mittlung von Djibrill Yipènè Bassolé, dem Gemeinsamen Chefvermittler
der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen, aufnehmen. Der
Rat fordert Sudan und Tschad auf, ihren Verpflichtungen nachzukom-
men, indem sie die Unterstützung für die Rebellengruppen beenden.

+14; -0; =1 (USA)

Terrorismus S/RES/1822(2008) 30.6.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, dass alle Staaten die verhängten Maß-
nahmen im Hinblick auf die Al-Qaida, Osama bin Laden und die Taliban
sowie die anderen mit ihnen verbundenen Personen, die in der Konsoli-
dierten Liste aufgeführt sind, ergreifen werden; darunter die Gelder die-
ser Personen unverzüglich einzufrieren und die Einreise dieser Personen
in oder durch ihr Hoheitsgebiet zu verhindern. Der Rat bekräftigt ferner,
dass jedes Unternehmen, das im Eigentum oder unter direkter Kontrolle
von mit Al-Qaida, Osama bin Laden und den Taliban verbundenen Per-
sonen steht, zur Aufnahme in die Konsolidierte Liste vorgeschlagen wer-
den kann. Er fordert überdies die Staaten nachdrücklich auf, die ihnen
über die Koordinierungsstelle zugeleiteten Streichungsanträge zügig zu
prüfen. 

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2008/31 19.8.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck den terroristischen
Selbstmordanschlag am 19. August 2008 in Issers (Algerien), bei dem in
einer Gendarmerieschule zahlreiche Menschen ums Leben kamen oder
verletzt wurden. Er unterstreicht, dass diejenigen, die diese verwerfli-
che terroristische Handlung begangen, organisiert, finanziert und ge-
fördert haben, vor Gericht gestellt werden müssen, und fordert alle
Staaten nachdrücklich auf, gemäß ihren Verpflichtungen nach dem Völ-
kerrecht mit den algerischen Behörden in dieser Hinsicht aktiv zusam-
menzuarbeiten.

S/PRST/2008/32 21.8.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck die beiden am 21. Au-
gust 2008 in Wah Cantt (Pakistan) verübten terroristischen Selbstmor-
danschläge, die zahlreiche Tote und Verletzte gefordert haben.

Timor-Leste S/PRST/2008/29 19.8.2008 Der Sicherheitsrat bekräftigt die anhaltende Bedeutung der Überprü-
fung und Reform des Sicherheitssektors in Timor-Leste, insbesondere
die klare Rollen- und Aufgabenteilung zwischen der Nationalpolizei und
den Falintil-Verteidigungskräften Timor-Lestes bezüglich der inneren
und äußeren Sicherheit. Er bekräftigt, dass er die Mission der Vereinten
Nationen in Timor-Leste (UNMIT) in ihrer Tätigkeit uneingeschränkt un-
terstützt.

Zentralafrikani-
sche Republik
(Tschad)

S/PRST/2008/22 16.6.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck die seit dem 11. Juni 2008
verübten Angriffe tschadischer bewaffneter Gruppen sowie alle Versuche
einer gewaltsamen Destabilisierung. Er verlangt, dass die bewaffneten Grup-
pen die Gewalt sofort einstellen und alle Parteien das Abkommen von Sirte
vom 25. Oktober 2007 achten. Der Rat fordert außerdem die Staaten in der
Region auf, ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen von Dakar vom 13.
März 2008 und aus früheren Abkommen zu erfüllen und zusammenzuar-
beiten, um den Aktivitäten der bewaffneten Gruppen in der Region und
ihren Versuchen einer gewaltsamen Machtergreifung ein Ende zu setzen.

Zypern S/PRST/2008/34 4.9.2008 Der Sicherheitsrat begrüßt, dass die beiden Führer unter der Schirm-
herrschaft der Gute-Dienste-Mission des Generalsekretärs umfassende
Verhandlungen mit dem Ziel der Wiedervereinigung Zyperns aufge-
nommen haben. Er fordert beide Seiten auf, weiter auf konstruktive und
positive Weise zusammenzuarbeiten, um eine umfassende und dauer-
hafte Regelung zu erzielen, die in gesonderten, gleichzeitig stattfinden-
den Volksabstimmungen gebilligt wird. Der Sicherheitsrat sieht den
Verhandlungsfortschritten mit Interesse entgegen und erklärt erneut
seine Bereitschaft zur Unterstützung des Prozesses. Der Rat begrüßt die
Ernennung von Alexander Downer zum Sonderberater des Generalse-
kretärs.
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English Abstracts

Christian Tomuschat pp. 195–200

International Human Rights Protection – Ideal and Reality

In spite of the far-reaching acceptance of the universal treaties
for the protection of human rights within the international
community, the implementation of the obligations they entail
generally remains precarious. The mechanisms established at
the international level have proven to have very limited effect.
In particular, the monitoring function entrusted to expert bo-
dies has shown weaknesses. Although all of the relevant bo-
dies issue their observations with a high degree of frankness
and objectivity, they have usually failed to promote human
rights on the ground. Tested for the first time in April/May
2008, the procedure of Universal Periodic Review appears to
lay the foundations for a fresh start. The involvement of other
states in the process seems to exert the constructive pressure
on the states under review that the old procedure lacked.  

Bertrand G. Ramcharan pp. 201–204

The Universal Declaration of Human Rights at Sixty. 
What Remains Ahead of Us

On the occasion of the 60th anniversary of the Universal Decla-
ration, the former Acting UN High Commissioner for Human
Rights gives his own views on what should and could be done
to shape the world along the ideals that inspired this document.
He believes that, in the future, the emphasis should not only be
on promotion and protection, but also on prevention. Further-
more, the system of human rights rapporteurs needs to be streng-
thened. In particular, he sees a need for a special rapporteur on
democracy, and that the national implementation of the right
to development should be emphasized. Finally, if the world is to
become closer to the ideals of the Universal Declaration states
need to substantially improve their own systems for the protec-
tion of human rights on a national level.

Manfred Nowak pp. 205–211

A World Court of Human Rights. A Utopian Idea?

The author proposes the creation of a World Court of Hu-
man Rights as a necessary judicial complement to the exis-
ting United Nations human rights mechanisms. Based on a
separate statute, similar to the Rome Statute establishing the
International Criminal Court, the World Court of Human
Rights could offer a way out of the current impasse in the re-
form of the quasi-judicial monitoring bodies. Instead of amen-

ding the treaties, state parties to the statute could freely de-
cide to accept the jurisdiction of the World Court with re-
gard to their obligations under the different human rights trea-
ties. Such a World Court could also help hold non-state ac-
tors, such as transnational corporations, accountable for hu-
man rights violations.

Sabine von Schorlemer pp. 212–218

The Right to Development. Right of the Individual or
Right of Peoples?

The right to development has its roots in the Universal Decla-
ration of Human Rights and the post-colonial context of the
subsequent years. Since its proclamation by the UN General
Assembly in 1986, this right has gained significance within
the UN: Not only is it part of the mandate of the  High Com-
missioner for Human Rights, but also of the Human Rights
Council. The UN Working Group and the UN High-level
Task Force on the Implementation of the Right to Develop-
ment have made important, yet sparsely noted, progress in the
process of the implementation of the Right to Development,
in particular with regard to the Millennium Development
Goals and the evaluation of development partnerships. How-
ever, plans of the Non-aligned Movement to adopt a binding
international convention carry the risk of a new North-South-
conflict and a (re-)politicization of the debate.

Brigitte Hamm pp. 219–224

Human Rights and Private Business in the UN. 
Binding Regulation Is Not on the Agenda

In the debate on the human rights responsibilities of private
business, the opposing positions are that of voluntary com-
mitments versus binding regulation. Within the United Na-
tions the two instruments representing these contrary views
are: the voluntary Global Compact and the binding ‘UN
Norms’. The influence of the private sector is partly the reason
why binding regulations are not mainstream at present. This is
also reflected in the proposals of the Special Representative
of the Secretary-General on Human Rights and Transnatio-
nal Corporations, John G. Ruggie. In his latest report he intro-
duces the trias protect, respect, and remedy to strengthen the
human rights responsibilities of private business. However,
these are still on a rather general level and the quest for bin-
ding regulations and a firm establishment of the human rights
responsibilities of the corporate world is to be continued.

German Review on the United Nations | Abstracts
Volume 56 | 2008 | No. 5

The Universal Declaration of Human Rights at Sixty
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